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11  Einleitung Einleitung

1.11.1  Anwendungsbereich Anwendungsbereich

11   Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die übergeordnetenDieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die übergeordneten
Verantwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers bei der Durchführung einer AbschlussprüfungVerantwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers bei der Durchführung einer Abschlussprüfung
in Übereinstimmung mit den [in Übereinstimmung mit den [IDW Prüfungsstandards (IDW PS)IDW Prüfungsstandards (IDW PS)] und ISA [DE]. Insbesondere] und ISA [DE]. Insbesondere



werden die übergeordneten Ziele für den unabhängigen Prüfer dargelegt sowie Art undwerden die übergeordneten Ziele für den unabhängigen Prüfer dargelegt sowie Art und
Umfang einer Prüfung erläutert, die darauf ausgerichtet ist, dem unabhängigen Prüfer dasUmfang einer Prüfung erläutert, die darauf ausgerichtet ist, dem unabhängigen Prüfer das
Erreichen dieser Ziele zu ermöglichen. Außerdem erläutert dieser ISA [DE] denErreichen dieser Ziele zu ermöglichen. Außerdem erläutert dieser ISA [DE] den
Anwendungsbereich, den Verbindlichkeitsgrad sowie den Aufbau der [Anwendungsbereich, den Verbindlichkeitsgrad sowie den Aufbau der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
und enthält Anforderungen, die die für alle Prüfungen geltenden allgemeinenund enthält Anforderungen, die die für alle Prüfungen geltenden allgemeinen
Verantwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers einschließlich der Verp�ichtung zurVerantwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers einschließlich der Verp�ichtung zur
Einhaltung der [Einhaltung der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] festlegen. Der unabhängige Prüfer wird nachfolgend als und] ISA [DE] festlegen. Der unabhängige Prüfer wird nachfolgend als
„der Abschlussprüfer“ bezeichnet.„der Abschlussprüfer“ bezeichnet.

22   [Die [Die IDW PSIDW PS und] ISA [DE] sind im Kontext einer von einem Abschlussprüfer und] ISA [DE] sind im Kontext einer von einem Abschlussprüfer
durchgeführten Abschlussprüfung verfasst. Sie sind erforderlichenfalls an die jeweiligendurchgeführten Abschlussprüfung verfasst. Sie sind erforderlichenfalls an die jeweiligen
Umstände anzupassen, wenn sie auf die Prüfung anderer vergangenheitsorientierterUmstände anzupassen, wenn sie auf die Prüfung anderer vergangenheitsorientierter
Finanzinformationen angewendet werden. Die [Finanzinformationen angewendet werden. Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] sprechen nicht die und] ISA [DE] sprechen nicht die
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers an, die aufgrund von Gesetzen oder anderenVerantwortlichkeiten des Abschlussprüfers an, die aufgrund von Gesetzen oder anderen
Rechtsvorschriften oder sonstwie im Zusammenhang mit bspw. dem ö�entlichen AngebotRechtsvorschriften oder sonstwie im Zusammenhang mit bspw. dem ö�entlichen Angebot
von Wertpapieren bestehen können. Solche Verantwortlichkeiten können sich von den in denvon Wertpapieren bestehen können. Solche Verantwortlichkeiten können sich von den in den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] festgelegten unterscheiden. Dementsprechend ist es die und] ISA [DE] festgelegten unterscheiden. Dementsprechend ist es die
Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers, die Einhaltung aller einschlägigen sich aus Gesetzen,Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers, die Einhaltung aller einschlägigen sich aus Gesetzen,
anderen Rechtsvorschriften oder beru�ichen Regelungen ergebenden P�ichtenanderen Rechtsvorschriften oder beru�ichen Regelungen ergebenden P�ichten
sicherzustellen, wobei er die Aspekte der [sicherzustellen, wobei er die Aspekte der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] in diesem Zusammenhang als und] ISA [DE] in diesem Zusammenhang als
hilfreich erachten kann.hilfreich erachten kann.

D.2.1D.2.1   Die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestelltenDie vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) setzen sich aus den ISA [DE]deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) setzen sich aus den ISA [DE]
sowie den für die Prüfung des Abschlusses relevanten sowie den für die Prüfung des Abschlusses relevanten IDW PSIDW PS und dem für die Prüfung des und dem für die Prüfung des
Lageberichts relevanten Lageberichts relevanten IDW Prüfungsstandard: Prüfung des Lageberichts im Rahmen derIDW Prüfungsstandard: Prüfung des Lageberichts im Rahmen der
Abschlussprüfung (Abschlussprüfung (IDW PS 350 n.F.)IDW PS 350 n.F.) zusammen. Bei den ISA [DE] handelt es sich um die zusammen. Bei den ISA [DE] handelt es sich um die
übersetzten Fassungen der vom IAASB verabschiedeten ISA, bei denen die zu beachtendenübersetzten Fassungen der vom IAASB verabschiedeten ISA, bei denen die zu beachtenden
nationalen Besonderheiten entweder als sog. „D.-Textzi�ern“ oder in eckigen Klammernnationalen Besonderheiten entweder als sog. „D.-Textzi�ern“ oder in eckigen Klammern
ergänzt sind. ergänzt sind. Anlage D.1 gibt einen Überblick über die Prüfungsstandards, die zusammen dieAnlage D.1 gibt einen Überblick über die Prüfungsstandards, die zusammen die
vom IDW festgestellten deutschen GoA bilden. Die aus der Übersetzung der vom IAASBvom IDW festgestellten deutschen GoA bilden. Die aus der Übersetzung der vom IAASB
herausgegebenen ISA resultierenden Abweichungen zu den nach den herausgegebenen ISA resultierenden Abweichungen zu den nach den IDW PSIDW PS verwendeten verwendeten
Begri�en in der Berichterstattung des Abschlussprüfers sind in Begri�en in der Berichterstattung des Abschlussprüfers sind in Anlage D.2 zusammengefasst.Anlage D.2 zusammengefasst.

Zu den vom IDW festgestellten deutschen GoA gehören auch die Zu den vom IDW festgestellten deutschen GoA gehören auch die IDW Prüfungsstandards fürIDW Prüfungsstandards für
weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU)weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU), welche statt den oben genannten ISA [DE] und , welche statt den oben genannten ISA [DE] und IDWIDW
PSPS bei Abschlussprüfungen von weniger komplexen Einheiten angewendet werden können. bei Abschlussprüfungen von weniger komplexen Einheiten angewendet werden können.

Wirtschaftszweigspezi�sche und sonstige Besonderheiten (z.B. Wirtschaftszweigspezi�sche und sonstige Besonderheiten (z.B. § 317 Abs. 4 HGB), die im§ 317 Abs. 4 HGB), die im
Einzelfall zu berücksichtigen sind, bleiben in den ISA [DE] außer Betracht.Einzelfall zu berücksichtigen sind, bleiben in den ISA [DE] außer Betracht.

D.2.2D.2.2   Nicht Bestandteil der vom IDW festgestellten deutschen GoA sind die in Nicht Bestandteil der vom IDW festgestellten deutschen GoA sind die in Anlage D.3Anlage D.3
aufgeführten ISA und der ISQC 1, die in Form gesonderter aufgeführten ISA und der ISQC 1, die in Form gesonderter IDW PSIDW PS bzw. im  bzw. im IDWIDW
Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in derQualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüferpraxis (Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1)IDW QS 1) umgesetzt wurden. umgesetzt wurden.
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1.21.2  Abschlussprüfung Abschlussprüfung

33   Der Zweck einer Abschlussprüfung besteht darin, das Maß an Vertrauen derDer Zweck einer Abschlussprüfung besteht darin, das Maß an Vertrauen der
vorgesehenen Nutzer in den Abschluss zu erhöhen. Dies wird dadurch erreicht, dass dervorgesehenen Nutzer in den Abschluss zu erhöhen. Dies wird dadurch erreicht, dass der
Abschlussprüfer ein Prüfungsurteil darüber abgibt, ob der Abschluss in allen wesentlichenAbschlussprüfer ein Prüfungsurteil darüber abgibt, ob der Abschluss in allen wesentlichen
Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebenden RechnungslegungsgrundsätzenBelangen in Übereinstimmung mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen
aufgestellt wurde. Bei den meisten Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zweckeaufgestellt wurde. Bei den meisten Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke
bezieht sich dieses Prüfungsurteil darauf, ob der Abschluss in Übereinstimmung mit denbezieht sich dieses Prüfungsurteil darauf, ob der Abschluss in Übereinstimmung mit den
Rechnungslegungsgrundsätzen eine in allen wesentlichen Belangen sachgerechteRechnungslegungsgrundsätzen eine in allen wesentlichen Belangen sachgerechte
Gesamtdarstellung vermittelt. Eine Abschlussprüfung, die in Übereinstimmung mit denGesamtdarstellung vermittelt. Eine Abschlussprüfung, die in Übereinstimmung mit den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und den relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen durchgeführt und] ISA [DE] und den relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen durchgeführt
wird, ermöglicht es dem Abschlussprüfer, dieses Prüfungsurteil abzugeben. (Vgl. Tz. wird, ermöglicht es dem Abschlussprüfer, dieses Prüfungsurteil abzugeben. (Vgl. Tz. A1)A1)

D.3.1D.3.1   In die Prüfung des Jahresabschlusses ist nach In die Prüfung des Jahresabschlusses ist nach § 317 Abs. 1 Satz 1 HGB die§ 317 Abs. 1 Satz 1 HGB die
Buchführung einzubeziehen. Im Prüfungsbericht ist dazu nach Buchführung einzubeziehen. Im Prüfungsbericht ist dazu nach § 321 HGB Abs. 2 Satz 1 HGB§ 321 HGB Abs. 2 Satz 1 HGB
festzustellen, ob die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Imfestzustellen, ob die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Im
Prüfungsbericht ist gemäß Prüfungsbericht ist gemäß § 321 Abs. 2 Satz 2 HGB auch über Beanstandungen zur§ 321 Abs. 2 Satz 2 HGB auch über Beanstandungen zur
Buchführung zu berichten, die nicht zur Einschränkung oder Versagung desBuchführung zu berichten, die nicht zur Einschränkung oder Versagung des
Bestätigungsvermerks geführt haben, soweit dies für die Beaufsichtigung derBestätigungsvermerks geführt haben, soweit dies für die Beaufsichtigung der
Geschäftsführung und des geprüften Unternehmens von Bedeutung ist. (Vgl. Tz. Geschäftsführung und des geprüften Unternehmens von Bedeutung ist. (Vgl. Tz. D.A1.1 )D.A1.1 )

D.3.2D.3.2   Umfasst die Abschlussprüfung auch die Prüfung des Lageberichts, besteht derUmfasst die Abschlussprüfung auch die Prüfung des Lageberichts, besteht der
Zweck der Abschlussprüfung auch darin, das Maß an Vertrauen der vorgesehenen Nutzer inZweck der Abschlussprüfung auch darin, das Maß an Vertrauen der vorgesehenen Nutzer in
den Lagebericht zu erhöhen. Dies wird erreicht, indem der Abschlussprüfer imden Lagebericht zu erhöhen. Dies wird erreicht, indem der Abschlussprüfer im
Bestätigungsvermerk ein gesondertes Prüfungsurteil zum Lagebericht abgibt. Eine PrüfungBestätigungsvermerk ein gesondertes Prüfungsurteil zum Lagebericht abgibt. Eine Prüfung
des Lageberichts, die in Übereinstimmung mit des Lageberichts, die in Übereinstimmung mit IDW PS 350 n.F.IDW PS 350 n.F. unter Beachtung der relevanten unter Beachtung der relevanten
beru�ichen Verhaltensanforderungen durchgeführt wird, ermöglicht es dem Abschlussprüfer,beru�ichen Verhaltensanforderungen durchgeführt wird, ermöglicht es dem Abschlussprüfer,
dieses Prüfungsurteil abzugeben. Da die Prüfung des Lageberichts gesondert in dieses Prüfungsurteil abzugeben. Da die Prüfung des Lageberichts gesondert in IDW PSIDW PS
350 n.F.350 n.F. geregelt ist, ist in den ISA [DE] mit dem Begri� „Abschlussprüfung“ ausschließlich die geregelt ist, ist in den ISA [DE] mit dem Begri� „Abschlussprüfung“ ausschließlich die
Prüfung des Abschlusses gemeint, sofern nicht ausdrücklich Ausführungen zum LageberichtPrüfung des Abschlusses gemeint, sofern nicht ausdrücklich Ausführungen zum Lagebericht
enthalten sind.enthalten sind.

44   Die der Prüfung unterliegenden Abschlüsse einer Einheit sind solche, die vomDie der Prüfung unterliegenden Abschlüsse einer Einheit sind solche, die vom
Management der Einheit unter Aufsicht der für die Überwachung Verantwortlichen aufgestelltManagement der Einheit unter Aufsicht der für die Überwachung Verantwortlichen aufgestellt
wurden. [Die wurden. [Die IDW PSIDW PS und] ISA [DE] legen dem Management oder den für die Überwachung und] ISA [DE] legen dem Management oder den für die Überwachung
Verantwortlichen keine Verantwortlichkeiten auf und setzen Gesetze und andereVerantwortlichen keine Verantwortlichkeiten auf und setzen Gesetze und andere
Rechtsvorschriften nicht außer Kraft, die deren Verantwortlichkeiten regeln. EineRechtsvorschriften nicht außer Kraft, die deren Verantwortlichkeiten regeln. Eine
Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den [Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] wird jedoch unter der und] ISA [DE] wird jedoch unter der
Voraussetzung durchgeführt, dass das Management und – sofern einschlägig – die für dieVoraussetzung durchgeführt, dass das Management und – sofern einschlägig – die für die
Überwachung Verantwortlichen bestimmte Verantwortlichkeiten anerkannt haben, die für dieÜberwachung Verantwortlichen bestimmte Verantwortlichkeiten anerkannt haben, die für die
Durchführung der Abschlussprüfung grundlegend sind. Die Prüfung des Abschlusses befreitDurchführung der Abschlussprüfung grundlegend sind. Die Prüfung des Abschlusses befreit
das Management oder die für die Überwachung Verantwortlichen nicht von diesendas Management oder die für die Überwachung Verantwortlichen nicht von diesen
Verantwortlichkeiten. (Vgl. Tz. Verantwortlichkeiten. (Vgl. Tz. A2-A2-A11)A11)



55   Als Grundlage für das Prüfungsurteil ist der Abschlussprüfer nach den [Als Grundlage für das Prüfungsurteil ist der Abschlussprüfer nach den [IDW PSIDW PS und] ISA und] ISA
[DE] verp�ichtet, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes[DE] verp�ichtet, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oderfrei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist. Hinreichende Sicherheit ist ein hoher Grad an Sicherheit. Er wird erreicht, wennIrrtümern ist. Hinreichende Sicherheit ist ein hoher Grad an Sicherheit. Er wird erreicht, wenn
der Abschlussprüfer ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt hat, um dasder Abschlussprüfer ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt hat, um das
Prüfungsrisiko (d.h. das Risiko, dass der Abschlussprüfer ein unangemessenes PrüfungsurteilPrüfungsrisiko (d.h. das Risiko, dass der Abschlussprüfer ein unangemessenes Prüfungsurteil
abgibt, wenn der Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält) auf ein vertretbarabgibt, wenn der Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält) auf ein vertretbar
niedriges Maß zu reduzieren. Hinreichende Sicherheit ist jedoch kein absoluter Grad anniedriges Maß zu reduzieren. Hinreichende Sicherheit ist jedoch kein absoluter Grad an
Sicherheit, da inhärente Grenzen einer Abschlussprüfung bestehen, die dazu führen, dass dieSicherheit, da inhärente Grenzen einer Abschlussprüfung bestehen, die dazu führen, dass die
meisten Prüfungsnachweise, aus denen der Abschlussprüfer Schlussfolgerungen zieht und aufmeisten Prüfungsnachweise, aus denen der Abschlussprüfer Schlussfolgerungen zieht und auf
die der Abschlussprüfer das Prüfungsurteil stützt, eher überzeugend als zwingend sind. (Vgl.die der Abschlussprüfer das Prüfungsurteil stützt, eher überzeugend als zwingend sind. (Vgl.
Tz. Tz. A30-A30-A54)A54)

66   Der Abschlussprüfer wendet das Konzept der Wesentlichkeit sowohl bei der PlanungDer Abschlussprüfer wendet das Konzept der Wesentlichkeit sowohl bei der Planung
und Durchführung der Prüfung an als auch bei der Beurteilung der Auswirkungen vonund Durchführung der Prüfung an als auch bei der Beurteilung der Auswirkungen von
identi�zierten falschen Darstellungen auf die Prüfung und von etwaigen nicht korrigiertenidenti�zierten falschen Darstellungen auf die Prüfung und von etwaigen nicht korrigierten
falschen Darstellungen auf den Abschluss.falschen Darstellungen auf den Abschluss.11 Im Allgemeinen werden falsche Darstellungen, Im Allgemeinen werden falsche Darstellungen,
einschließlich fehlender Darstellungen, als wesentlich erachtet, wenn vernünftigerweiseeinschließlich fehlender Darstellungen, als wesentlich erachtet, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder in der Summe die wirtschaftlichenerwartet werden könnte, dass sie einzeln oder in der Summe die wirtschaftlichen
Entscheidungen von Nutzern beein�ussen, die diese auf der Grundlage des AbschlussesEntscheidungen von Nutzern beein�ussen, die diese auf der Grundlage des Abschlusses
tre�en. Beurteilungen bezüglich der Wesentlichkeit werden vor dem Hintergrund dertre�en. Beurteilungen bezüglich der Wesentlichkeit werden vor dem Hintergrund der
Begleitumstände getro�en und werden beein�usst durch die Wahrnehmung desBegleitumstände getro�en und werden beein�usst durch die Wahrnehmung des
Abschlussprüfers von den Finanzinformationsbedürfnissen der Abschlussnutzer sowie durchAbschlussprüfers von den Finanzinformationsbedürfnissen der Abschlussnutzer sowie durch
Umfang oder Art einer falschen Darstellung oder durch eine Kombination von beidem. DasUmfang oder Art einer falschen Darstellung oder durch eine Kombination von beidem. Das
Prüfungsurteil bezieht sich auf den Abschluss als Ganzes. Deshalb ist der AbschlussprüferPrüfungsurteil bezieht sich auf den Abschluss als Ganzes. Deshalb ist der Abschlussprüfer
nicht für die Aufdeckung falscher Darstellungen verantwortlich, die für den Abschluss alsnicht für die Aufdeckung falscher Darstellungen verantwortlich, die für den Abschluss als
Ganzes nicht wesentlich sind.Ganzes nicht wesentlich sind.

77   Die [Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] enthalten Ziele, Anforderungen sowie Anwendungshinweise und] ISA [DE] enthalten Ziele, Anforderungen sowie Anwendungshinweise
und sonstige Erläuterungen, die darauf ausgerichtet sind, den Abschlussprüfer bei derund sonstige Erläuterungen, die darauf ausgerichtet sind, den Abschlussprüfer bei der
Erlangung hinreichender Sicherheit zu unterstützen. Nach den [Erlangung hinreichender Sicherheit zu unterstützen. Nach den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] ist der und] ISA [DE] ist der
Abschlussprüfer verp�ichtet, während der gesamten Planung und Durchführung derAbschlussprüfer verp�ichtet, während der gesamten Planung und Durchführung der
Abschlussprüfung p�ichtgemäßes Ermessen auszuüben und eine kritische GrundhaltungAbschlussprüfung p�ichtgemäßes Ermessen auszuüben und eine kritische Grundhaltung
beizubehalten sowie u.a.beizubehalten sowie u.a.

●● auf der Grundlage eines Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld, einschließlichauf der Grundlage eines Verständnisses von der Einheit und ihrem Umfeld, einschließlich
des internen Kontrollsystems (IKS) der Einheit, Risiken wesentlicher falscher Darstellungendes internen Kontrollsystems (IKS) der Einheit, Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern zu identi�zieren und zu beurteilen;aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern zu identi�zieren und zu beurteilen;

●● durch die Planung und Umsetzung von angemessenen Reaktionen auf die beurteiltendurch die Planung und Umsetzung von angemessenen Reaktionen auf die beurteilten
Risiken ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber zu erlangen, ob wesentlicheRisiken ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber zu erlangen, ob wesentliche
falsche Darstellungen vorhanden sind;falsche Darstellungen vorhanden sind;

●● auf der Grundlage von Schlussfolgerungen aus den erlangten Prüfungsnachweisen einauf der Grundlage von Schlussfolgerungen aus den erlangten Prüfungsnachweisen ein
Prüfungsurteil über den Abschluss zu bilden.Prüfungsurteil über den Abschluss zu bilden.

88   Die Formulierung des vom Abschlussprüfer abgegebenen Prüfungsurteils hängt von denDie Formulierung des vom Abschlussprüfer abgegebenen Prüfungsurteils hängt von den
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und von etwaigen einschlägigen Gesetzen odermaßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und von etwaigen einschlägigen Gesetzen oder



anderen Rechtsvorschriften ab. (Vgl. Tz. anderen Rechtsvorschriften ab. (Vgl. Tz. A12-A12-A13)A13)

D.8.1D.8.1   Bei Abschlussprüfungen nach Bei Abschlussprüfungen nach §§ 316 �. HGB sowie Abschlussprüfungen, die diesen§§ 316 �. HGB sowie Abschlussprüfungen, die diesen
Prüfungen nach Art und Umfang entsprechen, wird das Prüfungsurteil in einemPrüfungen nach Art und Umfang entsprechen, wird das Prüfungsurteil in einem
Bestätigungsvermerk nach Bestätigungsvermerk nach § 322 HGB abgegeben (vgl. § 322 HGB abgegeben (vgl. IDW Prüfungsstandard: Bildung einesIDW Prüfungsstandard: Bildung eines
Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks (Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks (IDW PS 400 n.F.)IDW PS 400 n.F.)))

99   Der Abschlussprüfer kann auch bestimmte andere Kommunikations- undDer Abschlussprüfer kann auch bestimmte andere Kommunikations- und
Berichtsp�ichten gegenüber den Nutzern, dem Management, den für die ÜberwachungBerichtsp�ichten gegenüber den Nutzern, dem Management, den für die Überwachung
Verantwortlichen oder Dritten außerhalb der Einheit im Zusammenhang mit sich aus derVerantwortlichen oder Dritten außerhalb der Einheit im Zusammenhang mit sich aus der
Abschlussprüfung ergebenden Sachverhalten haben. Diese P�ichten können durch dieAbschlussprüfung ergebenden Sachverhalten haben. Diese P�ichten können durch die
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] oder durch einschlägige Gesetze oder andere Rechtsvorschriften und] ISA [DE] oder durch einschlägige Gesetze oder andere Rechtsvorschriften
festgelegt werden.festgelegt werden.22

D.9.1D.9.1   Bei Abschlussprüfungen nach Bei Abschlussprüfungen nach §§ 316 �. HGB sowie Abschlussprüfungen, die diesen§§ 316 �. HGB sowie Abschlussprüfungen, die diesen
Prüfungen nach Art und Umfang entsprechen, werden die Ergebnisse der Prüfung – über diePrüfungen nach Art und Umfang entsprechen, werden die Ergebnisse der Prüfung – über die
Berichtsp�ichten der ISA hinaus – in einem Prüfungsbericht nach Berichtsp�ichten der ISA hinaus – in einem Prüfungsbericht nach § 321 HGB dargestellt (vgl.§ 321 HGB dargestellt (vgl.
IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PSIDW PS
450 n.F.)450 n.F.)). Andere Berichtsp�ichten können sich nach gesetzlichen oder sonstigen). Andere Berichtsp�ichten können sich nach gesetzlichen oder sonstigen
Rechtsvorschriften auch für den Bestätigungsvermerk ergeben (vgl. Rechtsvorschriften auch für den Bestätigungsvermerk ergeben (vgl. IDW PS 400 n.F.IDW PS 400 n.F.).).
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1.31.3  Anwendungszeitpunkt Anwendungszeitpunkt

1010   Dieser ISA gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach demDieser ISA gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach dem
15.12.2009 beginnen.15.12.2009 beginnen.

D.10.1D.10.1   ISA ISA [DE][DE] 200 gilt abweichend von Tz.  200 gilt abweichend von Tz. 10 erstmals für die Prüfung von Abschlüssen10 erstmals für die Prüfung von Abschlüssen
für Zeiträume, die am oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme vonfür Zeiträume, die am oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von
Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2022 enden.Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2022 enden.

D.10.2D.10.2   Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen fürEine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen für
Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme vonZeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von
Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in Anlage D.1Anlage D.1
genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige vorzeitigegenannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige vorzeitige
Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-PraxisAnwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-Praxis
festzuhalten (vgl. festzuhalten (vgl. IDW QS 1IDW QS 1, Tz. 186)., Tz. 186).
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22  Übergeordnete Ziele des Abschlussprüfers Übergeordnete Ziele des Abschlussprüfers



1111   Bei der Durchführung einer Abschlussprüfung bestehen die übergeordneten Ziele desBei der Durchführung einer Abschlussprüfung bestehen die übergeordneten Ziele des
Abschlussprüfers darin,Abschlussprüfers darin,

(a)(a) hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von einerhinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von einer
wesentlichen falschen Darstellung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,wesentlichen falschen Darstellung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,
so dass der Abschlussprüfer in der Lage ist, ein Prüfungsurteil darüber abzugeben, ob derso dass der Abschlussprüfer in der Lage ist, ein Prüfungsurteil darüber abzugeben, ob der
Abschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebendenAbschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde, undRechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde, und

(b)(b) in Übereinstimmung mit den Feststellungen des Abschlussprüfers einen Vermerk zumin Übereinstimmung mit den Feststellungen des Abschlussprüfers einen Vermerk zum
Abschluss zu erteilen und zu kommunizieren – wie in den [Abschluss zu erteilen und zu kommunizieren – wie in den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] gefordert. und] ISA [DE] gefordert.

1212   In allen Fällen, in denen keine hinreichende Sicherheit erlangt werden kann und einIn allen Fällen, in denen keine hinreichende Sicherheit erlangt werden kann und ein
eingeschränktes Prüfungsurteil im Vermerk des Abschlussprüfers unter den Umständen füreingeschränktes Prüfungsurteil im Vermerk des Abschlussprüfers unter den Umständen für
die Berichterstattung an die vorgesehenen Nutzer des Abschlusses unzureichend ist, wird indie Berichterstattung an die vorgesehenen Nutzer des Abschlusses unzureichend ist, wird in
den [den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] gefordert, dass der Abschlussprüfer die Nichtabgabe eines und] ISA [DE] gefordert, dass der Abschlussprüfer die Nichtabgabe eines
Prüfungsurteils erklärt oder den Auftrag niederlegt (oder aufgibt)Prüfungsurteils erklärt oder den Auftrag niederlegt (oder aufgibt)33, sofern eine Niederlegung, sofern eine Niederlegung
nach den einschlägigen Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften zulässig ist.nach den einschlägigen Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften zulässig ist.

D.12.1D.12.1   Bei einer gesetzlichen Abschlussprüfung nach Bei einer gesetzlichen Abschlussprüfung nach § 317 HGB ist eine§ 317 HGB ist eine
Auftragsniederlegung grundsätzlich nicht zulässig. Nach Auftragsniederlegung grundsätzlich nicht zulässig. Nach § 318 Abs. 6 HGB kann ein vom§ 318 Abs. 6 HGB kann ein vom
Abschlussprüfer angenommener Prüfungsauftrag nur aus wichtigem Grund gekündigtAbschlussprüfer angenommener Prüfungsauftrag nur aus wichtigem Grund gekündigt
werden. Unter anderem ist die Tatsache, keine hinreichende Prüfungssicherheit erlangen zuwerden. Unter anderem ist die Tatsache, keine hinreichende Prüfungssicherheit erlangen zu
können, kein wichtiger Grund i.S. dieser Vorschrift.können, kein wichtiger Grund i.S. dieser Vorschrift.
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33  De�nitionen De�nitionen

1313   Für die Zwecke der [Für die Zwecke der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] gelten die nachstehenden und] ISA [DE] gelten die nachstehenden
Begri�sbestimmungen:Begri�sbestimmungen:

(a)(a) Maßgebende Rechnungslegungsgrundsätze – Die vom Management und, sofernMaßgebende Rechnungslegungsgrundsätze – Die vom Management und, sofern
einschlägig, von den für die Überwachung Verantwortlichen bei der Aufstellung deseinschlägig, von den für die Überwachung Verantwortlichen bei der Aufstellung des
Abschlusses gewählten Rechnungslegungsgrundsätze, die angesichts der Art der EinheitAbschlusses gewählten Rechnungslegungsgrundsätze, die angesichts der Art der Einheit
und der Ziele des Abschlusses vertretbar sind oder durch Gesetze oder andereund der Ziele des Abschlusses vertretbar sind oder durch Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften vorgegeben werden.Rechtsvorschriften vorgegeben werden.
Der Begri� „Rechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechten Gesamtdarstellung“ wirdDer Begri� „Rechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechten Gesamtdarstellung“ wird
für Rechnungslegungsgrundsätze verwendet, die die Einhaltung der Anforderungen derfür Rechnungslegungsgrundsätze verwendet, die die Einhaltung der Anforderungen der
Rechnungslegungsgrundsätze verlangen, undRechnungslegungsgrundsätze verlangen, und

(i)(i) explizit oder implizit anerkennt, dass es notwendig sein kann, dass das Managementexplizit oder implizit anerkennt, dass es notwendig sein kann, dass das Management
Abschlussangaben macht, die über die ausdrücklich von denAbschlussangaben macht, die über die ausdrücklich von den
Rechnungslegungsgrundsätzen geforderten hinausgehen, um eine sachgerechteRechnungslegungsgrundsätzen geforderten hinausgehen, um eine sachgerechte
Gesamtdarstellung des Abschlusses zu erreichen, oderGesamtdarstellung des Abschlusses zu erreichen, oder



(ii)(ii) explizit anerkennt, dass es für das Management notwendig sein kann, von einerexplizit anerkennt, dass es für das Management notwendig sein kann, von einer
Anforderung der Rechnungslegungsgrundsätze abzuweichen, um eine sachgerechteAnforderung der Rechnungslegungsgrundsätze abzuweichen, um eine sachgerechte
Gesamtdarstellung des Abschlusses zu erreichen. Solche Abweichungen sindGesamtdarstellung des Abschlusses zu erreichen. Solche Abweichungen sind
erwartungsgemäß nur in äußerst seltenen Fällen notwendig.erwartungsgemäß nur in äußerst seltenen Fällen notwendig.

Der Begri� „Rechnungslegungsgrundsätze zur Normentsprechung“ wird fürDer Begri� „Rechnungslegungsgrundsätze zur Normentsprechung“ wird für
Rechnungslegungsgrundsätze verwendet, die die Einhaltung der Anforderungen derRechnungslegungsgrundsätze verwendet, die die Einhaltung der Anforderungen der
Rechnungslegungsgrundsätze verlangen, jedoch nicht die in den vorstehenden PunktenRechnungslegungsgrundsätze verlangen, jedoch nicht die in den vorstehenden Punkten
(i) oder (ii) genannten Anerkennungen beinhalten.(i) oder (ii) genannten Anerkennungen beinhalten.

(b)(b) Prüfungsnachweise – Informationen, die vom Abschlussprüfer zur Ableitung derPrüfungsnachweise – Informationen, die vom Abschlussprüfer zur Ableitung der
Schlussfolgerungen genutzt werden, auf denen das Prüfungsurteil basiert.Schlussfolgerungen genutzt werden, auf denen das Prüfungsurteil basiert.
Prüfungsnachweise umfassen sowohl Informationen, die in den dem AbschlussPrüfungsnachweise umfassen sowohl Informationen, die in den dem Abschluss
zugrundeliegenden Unterlagen des Rechnungswesens enthalten sind, als auch sonstigezugrundeliegenden Unterlagen des Rechnungswesens enthalten sind, als auch sonstige
Informationen. Für Zwecke der [Informationen. Für Zwecke der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] gilt: und] ISA [DE] gilt:

(i)(i) „Ausreichender Umfang von Prüfungsnachweisen“ ist das Maß für die Quantität der„Ausreichender Umfang von Prüfungsnachweisen“ ist das Maß für die Quantität der
Prüfungsnachweise. Die Quantität der benötigten Prüfungsnachweise wird sowohlPrüfungsnachweise. Die Quantität der benötigten Prüfungsnachweise wird sowohl
durch die vom Abschlussprüfer vorgenommene Beurteilung der Risiken wesentlicherdurch die vom Abschlussprüfer vorgenommene Beurteilung der Risiken wesentlicher
falscher Darstellungen als auch durch die Qualität dieser Prüfungsnachweisefalscher Darstellungen als auch durch die Qualität dieser Prüfungsnachweise
beein�usst.beein�usst.

(ii)(ii) „Eignung von Prüfungsnachweisen“ ist das Maß für die Qualität der„Eignung von Prüfungsnachweisen“ ist das Maß für die Qualität der
Prüfungsnachweise, d.h. ihre Relevanz und Verlässlichkeit zur Unterstützung derPrüfungsnachweise, d.h. ihre Relevanz und Verlässlichkeit zur Unterstützung der
Schlussfolgerungen, auf denen das Prüfungsurteil basiert.Schlussfolgerungen, auf denen das Prüfungsurteil basiert.

(c)(c) Prüfungsrisiko – Das Risiko, dass der Abschlussprüfer ein unangemessenesPrüfungsrisiko – Das Risiko, dass der Abschlussprüfer ein unangemessenes
Prüfungsurteil abgibt, wenn der Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält. DasPrüfungsurteil abgibt, wenn der Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält. Das
Prüfungsrisiko ist eine Funktion der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und desPrüfungsrisiko ist eine Funktion der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und des
Entdeckungsrisikos.Entdeckungsrisikos.

(d)(d) Abschlussprüfer – Die Person(en), die die Prüfung durchführt/en; üblicherweise handeltAbschlussprüfer – Die Person(en), die die Prüfung durchführt/en; üblicherweise handelt
es sich dabei um den für den Auftrag Verantwortlichen oder andere Mitglieder deses sich dabei um den für den Auftrag Verantwortlichen oder andere Mitglieder des
Prüfungsteams oder, sofern einschlägig, die Prüfungspraxis. Wenn ein [Prüfungsteams oder, sofern einschlägig, die Prüfungspraxis. Wenn ein [IDW PSIDW PS bzw.] ISA bzw.] ISA
[DE] ausdrücklich vorsieht, dass der für den Auftrag Verantwortliche einer Anforderung[DE] ausdrücklich vorsieht, dass der für den Auftrag Verantwortliche einer Anforderung
oder einer Verantwortlichkeit zu entsprechen hat, wird der Begri� „der für den Auftragoder einer Verantwortlichkeit zu entsprechen hat, wird der Begri� „der für den Auftrag
Verantwortliche“ anstelle des Begri�s „Abschlussprüfer“ verwendet. Soweit einschlägigVerantwortliche“ anstelle des Begri�s „Abschlussprüfer“ verwendet. Soweit einschlägig
sind die Begri�e „der für den Auftrag Verantwortliche“ und „Prüfungspraxis“ so zusind die Begri�e „der für den Auftrag Verantwortliche“ und „Prüfungspraxis“ so zu
verstehen, dass sie sich auf ihr Pendant im ö�entlichen Sektor beziehen.verstehen, dass sie sich auf ihr Pendant im ö�entlichen Sektor beziehen.

(e)(e) Entdeckungsrisiko – Das Risiko, dass eine vorhandene falsche Darstellung, die entwederEntdeckungsrisiko – Das Risiko, dass eine vorhandene falsche Darstellung, die entweder
einzeln oder in der Summe mit anderen falschen Darstellungen wesentlich sein könnte,einzeln oder in der Summe mit anderen falschen Darstellungen wesentlich sein könnte,
nicht durch die Handlungen aufgedeckt wird, die der Abschlussprüfer durchführt, um dasnicht durch die Handlungen aufgedeckt wird, die der Abschlussprüfer durchführt, um das
Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren.Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren.

(f)(f) Abschluss/Finanzaufstellungen – Eine strukturierte DarstellungAbschluss/Finanzaufstellungen – Eine strukturierte Darstellung
vergangenheitsorientierter Finanzinformationen einschließlich Angaben, die invergangenheitsorientierter Finanzinformationen einschließlich Angaben, die in
Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen zur Kommunikation über dieÜbereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen zur Kommunikation über die
wirtschaftlichen Ressourcen oder Verp�ichtungen einer Einheit zu einem Zeitpunkt oderwirtschaftlichen Ressourcen oder Verp�ichtungen einer Einheit zu einem Zeitpunkt oder
deren Veränderungen in einem Zeitraum vorgesehen ist. Der Begri� „Abschluss“ beziehtderen Veränderungen in einem Zeitraum vorgesehen ist. Der Begri� „Abschluss“ bezieht



sich regelmäßig auf einen nach den Anforderungen der maßgebendensich regelmäßig auf einen nach den Anforderungen der maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätze festgelegten vollständigen Abschluss, kann sich jedochRechnungslegungsgrundsätze festgelegten vollständigen Abschluss, kann sich jedoch
auch auf eine einzelne Finanzaufstellung beziehen. Angaben umfassen erläuternde oderauch auf eine einzelne Finanzaufstellung beziehen. Angaben umfassen erläuternde oder
beschreibende Informationen, die – wie nach den maßgebendenbeschreibende Informationen, die – wie nach den maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätzen vorgeschrieben, ausdrücklich gestattet oder anderweitigRechnungslegungsgrundsätzen vorgeschrieben, ausdrücklich gestattet oder anderweitig
erlaubt – im Zahlenwerk einer Finanzaufstellung oder in den dazugehörigen Angabenerlaubt – im Zahlenwerk einer Finanzaufstellung oder in den dazugehörigen Angaben
aufgeführt werden oder die durch Querverweis darin einbezogen sind. (Vgl. Tz. aufgeführt werden oder die durch Querverweis darin einbezogen sind. (Vgl. Tz. A14-A14-
[[D.A15.2])D.A15.2])

(g)(g) Vergangenheitsorientierte Finanzinformationen – In Begri�en des RechnungswesensVergangenheitsorientierte Finanzinformationen – In Begri�en des Rechnungswesens
ausgedrückte Informationen über wirtschaftliche Ereignisse in vergangenen Zeiträumenausgedrückte Informationen über wirtschaftliche Ereignisse in vergangenen Zeiträumen
oder über wirtschaftliche Gegebenheiten oder Umstände zu bestimmten Zeitpunkten inoder über wirtschaftliche Gegebenheiten oder Umstände zu bestimmten Zeitpunkten in
der Vergangenheit, bezüglich einer bestimmten Einheit, die hauptsächlich aus demder Vergangenheit, bezüglich einer bestimmten Einheit, die hauptsächlich aus dem
Rechnungswesensystem der betre�enden Einheit abgeleitet werden.Rechnungswesensystem der betre�enden Einheit abgeleitet werden.

(h)(h) Management – Die Person(en) mit Führungsverantwortung für die Geschäftstätigkeit derManagement – Die Person(en) mit Führungsverantwortung für die Geschäftstätigkeit der
Einheit. In manchen Rechtsräumen gehören bei einigen Einheiten einige oder alle für dieEinheit. In manchen Rechtsräumen gehören bei einigen Einheiten einige oder alle für die
Überwachung Verantwortlichen zum Management (bspw. geschäftsführende MitgliederÜberwachung Verantwortlichen zum Management (bspw. geschäftsführende Mitglieder
eines gemeinsamen Führungs- und -Überwachungsgremiums oder eineines gemeinsamen Führungs- und -Überwachungsgremiums oder ein
geschäftsführender Eigentümer).geschäftsführender Eigentümer).

(i)(i) Falsche Darstellung – Eine Abweichung zwischen dem/der im Abschluss abgebildetenFalsche Darstellung – Eine Abweichung zwischen dem/der im Abschluss abgebildeten
Betrag, Ausweis, Darstellung oder Angabe eines/einer Abschlusspostens/-angabe undBetrag, Ausweis, Darstellung oder Angabe eines/einer Abschlusspostens/-angabe und
dem/der für den/die Abschlussposten/-angaben zur Übereinstimmung mit dendem/der für den/die Abschlussposten/-angaben zur Übereinstimmung mit den
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlichen Betrag, Ausweis,maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlichen Betrag, Ausweis,
Darstellung oder Angabe. Falsche Darstellungen können aus Irrtümern oder aus dolosenDarstellung oder Angabe. Falsche Darstellungen können aus Irrtümern oder aus dolosen
Handlungen resultieren.Handlungen resultieren.
Wenn der Abschlussprüfer ein Prüfungsurteil darüber abgibt, ob der Abschluss in allenWenn der Abschlussprüfer ein Prüfungsurteil darüber abgibt, ob der Abschluss in allen
wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dargestellt ist oder ein den tatsächlichenwesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dargestellt ist oder ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, umfassen falsche Darstellungen auchVerhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, umfassen falsche Darstellungen auch
solche Anpassungen von Beträgen, Ausweis, Darstellungen oder Angaben, die nach dersolche Anpassungen von Beträgen, Ausweis, Darstellungen oder Angaben, die nach der
Beurteilung des Abschlussprüfers notwendig sind, damit der Abschluss in allenBeurteilung des Abschlussprüfers notwendig sind, damit der Abschluss in allen
wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dargestellt ist oder ein den tatsächlichenwesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dargestellt ist oder ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

(j)(j) Voraussetzung, unter der eine Abschlussprüfung durchgeführt wird und die sich auf dieVoraussetzung, unter der eine Abschlussprüfung durchgeführt wird und die sich auf die
Verantwortlichkeiten des Managements und, sofern einschlägig, der für die ÜberwachungVerantwortlichkeiten des Managements und, sofern einschlägig, der für die Überwachung
Verantwortlichen bezieht – Dass das Management und, sofern einschlägig, die für dieVerantwortlichen bezieht – Dass das Management und, sofern einschlägig, die für die
Überwachung Verantwortlichen anerkannt und verstanden haben, dass ihnen dieÜberwachung Verantwortlichen anerkannt und verstanden haben, dass ihnen die
nachfolgend genannten Verantwortlichkeiten obliegen, die für die Durchführung einernachfolgend genannten Verantwortlichkeiten obliegen, die für die Durchführung einer
Prüfung in Übereinstimmung mit den [Prüfung in Übereinstimmung mit den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] grundlegend sind. Das heißt, und] ISA [DE] grundlegend sind. Das heißt,
sie haben die Verantwortlichkeitsie haben die Verantwortlichkeit

(i)(i) für die Aufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebendenfür die Aufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätzen, einschließlich einer sachgerechtenRechnungslegungsgrundsätzen, einschließlich einer sachgerechten
Gesamtdarstellung des Abschlusses, sofern dies relevant ist;Gesamtdarstellung des Abschlusses, sofern dies relevant ist;



(ii)(ii) für ein IKS, wie es das Management und, sofern einschlägig, die für die Überwachungfür ein IKS, wie es das Management und, sofern einschlägig, die für die Überwachung
Verantwortlichen für als notwendig bestimmen, um die Aufstellung einesVerantwortlichen für als notwendig bestimmen, um die Aufstellung eines
Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen DarstellungenAbschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist; undaufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist; und

(iii)(iii) dafür, dem Abschlussprüfer Folgendes zu verscha�endafür, dem Abschlussprüfer Folgendes zu verscha�en

a.a. Zugang zu allen Informationen, die dem Management und, sofern einschlägig,Zugang zu allen Informationen, die dem Management und, sofern einschlägig,
den für die Überwachung Verantwortlichen bekannt und die für die Aufstellungden für die Überwachung Verantwortlichen bekannt und die für die Aufstellung
des Abschlusses relevant sind (z.B. Aufzeichnungen, Dokumentationen unddes Abschlusses relevant sind (z.B. Aufzeichnungen, Dokumentationen und
Sonstiges);Sonstiges);

b.b. zusätzliche Informationen, die der Abschlussprüfer zum Zwecke derzusätzliche Informationen, die der Abschlussprüfer zum Zwecke der
Abschlussprüfung vom Management und, sofern einschlägig, von den für dieAbschlussprüfung vom Management und, sofern einschlägig, von den für die
Überwachung Verantwortlichen anfordern kann undÜberwachung Verantwortlichen anfordern kann und

c.c. unbeschränkten Zugang zu Personen innerhalb der Einheit, von denen derunbeschränkten Zugang zu Personen innerhalb der Einheit, von denen der
Abschlussprüfer es für notwendig hält, Prüfungsnachweise zu erlangen.Abschlussprüfer es für notwendig hält, Prüfungsnachweise zu erlangen.

Bei Rechnungslegungsgrundsätzen zur sachgerechten Gesamtdarstellung kann (i)Bei Rechnungslegungsgrundsätzen zur sachgerechten Gesamtdarstellung kann (i)
ersetzt werden durch „für die Aufstellung und ersetzt werden durch „für die Aufstellung und sachgerechtesachgerechte Gesamtdarstellung des Gesamtdarstellung des
Abschlusses in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen“ oder „fürAbschlusses in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen“ oder „für
die Aufstellung eines Abschlusses, der in Übereinstimmung mit dendie Aufstellung eines Abschlusses, der in Übereinstimmung mit den
Rechnungslegungsgrundsätzen Rechnungslegungsgrundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
vermittelt“.vermittelt“.

Die „Voraussetzung, unter der eine Abschlussprüfung durchgeführt wird und die sichDie „Voraussetzung, unter der eine Abschlussprüfung durchgeführt wird und die sich
auf die Verantwortlichkeiten des Managements und, sofern einschlägig, der für dieauf die Verantwortlichkeiten des Managements und, sofern einschlägig, der für die
Überwachung Verantwortlichen bezieht“ wird auch als die „Voraussetzung“Überwachung Verantwortlichen bezieht“ wird auch als die „Voraussetzung“
bezeichnet.bezeichnet.

(k)(k) P�ichtgemäßes Ermessen – Das Anwenden von relevanter Aus- und Fortbildung, KenntnisP�ichtgemäßes Ermessen – Das Anwenden von relevanter Aus- und Fortbildung, Kenntnis
und Erfahrung im Zusammenhang mit Prüfungs-, Rechnungslegungs- und beru�ichenund Erfahrung im Zusammenhang mit Prüfungs-, Rechnungslegungs- und beru�ichen
Standards, um fundierte Entscheidungen über Vorgehensweisen zu tre�en, die unter denStandards, um fundierte Entscheidungen über Vorgehensweisen zu tre�en, die unter den
Umständen des Prüfungsauftrags angemessen ist.Umständen des Prüfungsauftrags angemessen ist.

(l)(l) Kritische Grundhaltung – Eine Einstellung, zu der eine hinterfragende Denkweise, eineKritische Grundhaltung – Eine Einstellung, zu der eine hinterfragende Denkweise, eine
Aufmerksamkeit für Umstände, die auf mögliche falsche Darstellungen aufgrund vonAufmerksamkeit für Umstände, die auf mögliche falsche Darstellungen aufgrund von
Irrtümern oder dolosen Handlungen hindeuten können, und eine kritische BeurteilungIrrtümern oder dolosen Handlungen hindeuten können, und eine kritische Beurteilung
von Prüfungsnachweisen gehören.von Prüfungsnachweisen gehören.

(m)(m) Hinreichende Sicherheit – Im Kontext einer Abschlussprüfung ein hoher, jedoch keinHinreichende Sicherheit – Im Kontext einer Abschlussprüfung ein hoher, jedoch kein
absoluter Grad an Sicherheit.absoluter Grad an Sicherheit.

(n)(n) Risiko wesentlicher falscher Darstellungen – Das Risiko, dass der Abschluss vor derRisiko wesentlicher falscher Darstellungen – Das Risiko, dass der Abschluss vor der
Abschlussprüfung wesentliche falsche Darstellungen enthält. Dieses Risiko besteht ausAbschlussprüfung wesentliche falsche Darstellungen enthält. Dieses Risiko besteht aus
zwei Komponenten, die auf Aussageebene folgendermaßen umschrieben sind:zwei Komponenten, die auf Aussageebene folgendermaßen umschrieben sind:

(i)(i) Inhärentes Risiko – Die Anfälligkeit einer Aussage über eine Art vonInhärentes Risiko – Die Anfälligkeit einer Aussage über eine Art von
Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben für eine falscheGeschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben für eine falsche
Darstellung, die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen falschenDarstellung, die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen falschen



Darstellungen wesentlich sein könnte, vor Berücksichtigung von damitDarstellungen wesentlich sein könnte, vor Berücksichtigung von damit
zusammenhängenden Kontrollen.zusammenhängenden Kontrollen.

(ii)(ii) Kontrollrisiko – Das Risiko, dass eine falsche Darstellung, die bei einer Aussage überKontrollrisiko – Das Risiko, dass eine falsche Darstellung, die bei einer Aussage über
eine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben auftreteneine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben auftreten
könnte und die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen falschenkönnte und die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen falschen
Darstellungen wesentlich sein könnte, vom IKS der Einheit nicht verhindert oderDarstellungen wesentlich sein könnte, vom IKS der Einheit nicht verhindert oder
zeitgerecht aufgedeckt und korrigiert wird.zeitgerecht aufgedeckt und korrigiert wird.

(o)(o) Die für die Überwachung Verantwortlichen – Die Person(en) oder Organisation(en) (z.B.Die für die Überwachung Verantwortlichen – Die Person(en) oder Organisation(en) (z.B.
eine als Treuhänder eingesetzte juristische Person), die verantwortlich ist/sind für dieeine als Treuhänder eingesetzte juristische Person), die verantwortlich ist/sind für die
Aufsicht über die strategische Ausrichtung der Einheit und über die Verp�ichtungen imAufsicht über die strategische Ausrichtung der Einheit und über die Verp�ichtungen im
Zusammenhang mit der Rechenschaft der Einheit. Dazu gehört die Aufsicht desZusammenhang mit der Rechenschaft der Einheit. Dazu gehört die Aufsicht des
Rechnungslegungsprozesses. Bei einigen Einheiten können in manchen RechtsräumenRechnungslegungsprozesses. Bei einigen Einheiten können in manchen Rechtsräumen
Mitglieder des Managements zu den für die Überwachung Verantwortlichen gehörenMitglieder des Managements zu den für die Überwachung Verantwortlichen gehören
(bspw. geschäftsführende Mitglieder eines gemeinsamen Führungs- oder(bspw. geschäftsführende Mitglieder eines gemeinsamen Führungs- oder
Überwachungsgremiums einer Einheit im privaten oder ö�entlichen Sektor oder einÜberwachungsgremiums einer Einheit im privaten oder ö�entlichen Sektor oder ein
geschäftsführender Eigentümer).geschäftsführender Eigentümer).

D.13.1D.13.1   Eine kapitalmarktnotierte Einheit ist eine Einheit, deren Anteile, Aktien oderEine kapitalmarktnotierte Einheit ist eine Einheit, deren Anteile, Aktien oder
Schuldverschreibungen an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind oder nach denSchuldverschreibungen an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind oder nach den
Vorschriften einer anerkannten Wertpapierbörse oder einer vergleichbaren EinrichtungVorschriften einer anerkannten Wertpapierbörse oder einer vergleichbaren Einrichtung
gehandelt werden (vgl. auch gehandelt werden (vgl. auch IDW PS 400 n.F.IDW PS 400 n.F., Tz. A1)., Tz. A1).

D.13.2D.13.2   Der für den Auftrag Verantwortliche entspricht dem verantwortlichenDer für den Auftrag Verantwortliche entspricht dem verantwortlichen
Wirtschaftsprüfer i.S. des Wirtschaftsprüfer i.S. des IDW QS 1IDW QS 1, Tz. 12(o). In den , Tz. 12(o). In den IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen umfasst der Begri� umfasst der Begri�
Wirtschaftsprüfer sowohl Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen als auchWirtschaftsprüfer sowohl Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen als auch
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Er umfasst bei Prüfungen, die von genossenschaftlichenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Er umfasst bei Prüfungen, die von genossenschaftlichen
Prüfungsverbänden oder von Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände sowie vonPrüfungsverbänden oder von Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände sowie von
vereidigten Buchprüfern, vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfungsgesellschaftenvereidigten Buchprüfern, vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfungsgesellschaften
durchgeführt werden dürfen, auch diese.durchgeführt werden dürfen, auch diese.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

44  Anforderungen Anforderungen

4.14.1  Beru�iche Verhaltensanforderungen bei Beru�iche Verhaltensanforderungen bei
AbschlussprüfungenAbschlussprüfungen

1414   Der Abschlussprüfer hat die bei Abschlussprüfungsaufträgen relevanten beru�ichenDer Abschlussprüfer hat die bei Abschlussprüfungsaufträgen relevanten beru�ichen
Verhaltensanforderungen, einschließlich derjenigen zur Unabhängigkeit, einzuhalten. (Vgl.Verhaltensanforderungen, einschließlich derjenigen zur Unabhängigkeit, einzuhalten. (Vgl.
Tz. Tz. A16-A16-[D.][D.]A19[.1])A19[.1])



D.14.1D.14.1   Wirtschaftsprüfer haben die im HGB, in der WPO sowie der Berufssatzung fürWirtschaftsprüfer haben die im HGB, in der WPO sowie der Berufssatzung für
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP) niedergelegten Berufsp�ichten zuWirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP) niedergelegten Berufsp�ichten zu
beachten. Darüber hinaus haben Abschlussprüfer von Unternehmen von ö�entlichembeachten. Darüber hinaus haben Abschlussprüfer von Unternehmen von ö�entlichem
Interesse i.S. des Interesse i.S. des § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB („PIE“) die Vorschriften des Titels II der EU-§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB („PIE“) die Vorschriften des Titels II der EU-
Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments undAbschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16. April 2014) zu beachten.des Rates vom 16. April 2014) zu beachten.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

4.24.2  Kritische Grundhaltung Kritische Grundhaltung

1515   Der Abschlussprüfer hat eine Prüfung mit einer kritischen Grundhaltung zu planen undDer Abschlussprüfer hat eine Prüfung mit einer kritischen Grundhaltung zu planen und
durchzuführen im Bewusstsein, dass Umstände bestehen können, die dazu führen, dass derdurchzuführen im Bewusstsein, dass Umstände bestehen können, die dazu führen, dass der
Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält. (Vgl. Tz. Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält. (Vgl. Tz. A20-A20-A24)A24)

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

4.34.3  P�ichtgemäßes Ermessen P�ichtgemäßes Ermessen

1616   Der Abschlussprüfer hat bei der Planung und Durchführung einer AbschlussprüfungDer Abschlussprüfer hat bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung
p�ichtgemäßes Ermessen auszuüben. (Vgl. Tz. p�ichtgemäßes Ermessen auszuüben. (Vgl. Tz. A25-A25-A29)A29)

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

4.44.4  Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise und Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise und
PrüfungsrisikoPrüfungsrisiko

1717   Um hinreichende Sicherheit zu erreichen, hat der Abschlussprüfer ausreichendeUm hinreichende Sicherheit zu erreichen, hat der Abschlussprüfer ausreichende
geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedrigesgeeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges
Maß zu reduzieren und den Abschlussprüfer in die Lage zu versetzen, begründeteMaß zu reduzieren und den Abschlussprüfer in die Lage zu versetzen, begründete
Schlussfolgerungen als Grundlage für das Prüfungsurteil zu ziehen. (Vgl. Tz. Schlussfolgerungen als Grundlage für das Prüfungsurteil zu ziehen. (Vgl. Tz. A30-A30-A54)A54)

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

4.54.5  Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]



4.5.14.5.1  Einhaltung der für die Prüfung relevanten [ Einhaltung der für die Prüfung relevanten [IDW PSIDW PS und] und]
ISA [DE]ISA [DE]

1818   Der Abschlussprüfer hat alle für die Prüfung relevanten [Der Abschlussprüfer hat alle für die Prüfung relevanten [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
einzuhalten. Ein [einzuhalten. Ein [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] ist für die Prüfung relevant, wenn er in Kraft getreten bzw.] ISA [DE] ist für die Prüfung relevant, wenn er in Kraft getreten
ist und wenn die von dem [ist und wenn die von dem [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] angesprochenen Umstände vorliegen. (Vgl. bzw.] ISA [DE] angesprochenen Umstände vorliegen. (Vgl.
Tz. Tz. A55-A55-A59)A59)

1919   Der Abschlussprüfer hat ein Verständnis des gesamten Textes eines [Der Abschlussprüfer hat ein Verständnis des gesamten Textes eines [IDW PSIDW PS bzw.] ISA bzw.] ISA
[DE] (einschließlich der darin enthaltenen Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen)[DE] (einschließlich der darin enthaltenen Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen)
zu haben, um die Ziele des [zu haben, um die Ziele des [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] zu verstehen und dessen Anforderungen bzw.] ISA [DE] zu verstehen und dessen Anforderungen
sachgerecht anzuwenden. (Vgl. Tz. sachgerecht anzuwenden. (Vgl. Tz. A60-A60-A68)A68)

2020   Der Abschlussprüfer darf im Vermerk des Abschlussprüfers nicht auf die EinhaltungDer Abschlussprüfer darf im Vermerk des Abschlussprüfers nicht auf die Einhaltung
der ISA hinweisen, wenn der Abschlussprüfer nicht die Anforderungen dieses ISA undder ISA hinweisen, wenn der Abschlussprüfer nicht die Anforderungen dieses ISA und
sämtlicher anderen für die Prüfung relevanten ISA eingehalten hat.sämtlicher anderen für die Prüfung relevanten ISA eingehalten hat.

D.20.1D.20.1   Der Abschlussprüfer darf abweichend von Tz. Der Abschlussprüfer darf abweichend von Tz. 20 im Bestätigungsvermerk nicht auf20 im Bestätigungsvermerk nicht auf
die Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen GoA hinweisen, wenn derdie Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen GoA hinweisen, wenn der
Abschlussprüfer nicht die Anforderungen sämtlicher Standards eingehalten hat, dieAbschlussprüfer nicht die Anforderungen sämtlicher Standards eingehalten hat, die
zusammen die vom IDW festgestellten deutschen GoA bilden (vgl. zusammen die vom IDW festgestellten deutschen GoA bilden (vgl. Anlage D.1).Anlage D.1).

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

4.5.24.5.2  In einzelnen [ In einzelnen [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] genannte Ziele bzw.] ISA [DE] genannte Ziele

2121   Um die übergeordneten Ziele zu erreichen, hat sich der Abschlussprüfer bei derUm die übergeordneten Ziele zu erreichen, hat sich der Abschlussprüfer bei der
Planung und Durchführung der Prüfung an den in den relevanten [Planung und Durchführung der Prüfung an den in den relevanten [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] bzw.] ISA [DE]
genannten Zielen unter Berücksichtigung der wechselseitigen Beziehungen zwischen dengenannten Zielen unter Berücksichtigung der wechselseitigen Beziehungen zwischen den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] zu beachten, um (Vgl. Tz.  und] ISA [DE] zu beachten, um (Vgl. Tz. A69-A69-A71)A71)

(a)(a) festzustellen, ob bei der Verfolgung der in den [festzustellen, ob bei der Verfolgung der in den [IDW PS IDW PS bzw.] ISA [DE] genannten Zielebzw.] ISA [DE] genannten Ziele
Prüfungshandlungen zusätzlich zu den in den [Prüfungshandlungen zusätzlich zu den in den [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] geforderten bzw.] ISA [DE] geforderten
notwendig sind, und (Vgl. Tz. notwendig sind, und (Vgl. Tz. A72)A72)

(b)(b) zu beurteilen, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden. (Vgl.zu beurteilen, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden. (Vgl.
Tz. Tz. A73)A73)

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

4.5.34.5.3  Einhaltung relevanter Anforderungen Einhaltung relevanter Anforderungen



2222   Vorbehaltlich der Tz. Vorbehaltlich der Tz. 23 hat der Abschlussprüfer jede Anforderung eines [23 hat der Abschlussprüfer jede Anforderung eines [IDW PSIDW PS bzw.] bzw.]
ISA [DE] einzuhalten, sofern nicht unter den Umständen der PrüfungISA [DE] einzuhalten, sofern nicht unter den Umständen der Prüfung

(a)(a) der gesamte [der gesamte [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] nicht relevant ist oder bzw.] ISA [DE] nicht relevant ist oder

(b)(b) die Anforderung nicht relevant ist, weil sie bedingt ist und diese Bedingung nicht erfüllt ist.die Anforderung nicht relevant ist, weil sie bedingt ist und diese Bedingung nicht erfüllt ist.
(Vgl. Tz. (Vgl. Tz. A74-A74-A75)A75)

2323   In Ausnahmefällen kann es der Abschlussprüfer als notwendig erachten, von einerIn Ausnahmefällen kann es der Abschlussprüfer als notwendig erachten, von einer
relevanten Anforderung in einem [relevanten Anforderung in einem [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] abzuweichen. In solchen Fällen hat bzw.] ISA [DE] abzuweichen. In solchen Fällen hat
der Abschlussprüfer alternative Prüfungshandlungen durchzuführen, um den Zweck dieserder Abschlussprüfer alternative Prüfungshandlungen durchzuführen, um den Zweck dieser
Anforderung zu erreichen. Die Notwendigkeit, dass der Abschlussprüfer von einer relevantenAnforderung zu erreichen. Die Notwendigkeit, dass der Abschlussprüfer von einer relevanten
Anforderung abweichen muss, entsteht erwartungsgemäß nur, wenn sich die Anforderung aufAnforderung abweichen muss, entsteht erwartungsgemäß nur, wenn sich die Anforderung auf
eine bestimmte durchzuführende Prüfungshandlung bezieht, die unter den besondereneine bestimmte durchzuführende Prüfungshandlung bezieht, die unter den besonderen
Umständen der Prüfung zum Erreichen des Zwecks der Anforderung nicht wirksam wäre. (Vgl.Umständen der Prüfung zum Erreichen des Zwecks der Anforderung nicht wirksam wäre. (Vgl.
Tz. Tz. A76)A76)

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

4.5.44.5.4  Nichterreichen eines Ziels Nichterreichen eines Ziels

2424   Wenn ein Ziel in einem relevanten [Wenn ein Ziel in einem relevanten [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] nicht erreicht werden kann, bzw.] ISA [DE] nicht erreicht werden kann,
hat der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob dadurch das Erreichen der übergeordneten Zielehat der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob dadurch das Erreichen der übergeordneten Ziele
verhindert wird und somit der Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit den [verhindert wird und somit der Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit den [IDW PSIDW PS und] ISA und] ISA
[DE] das Prüfungsurteil zu modi�zieren oder das Mandat niederzulegen hat (sofern eine[DE] das Prüfungsurteil zu modi�zieren oder das Mandat niederzulegen hat (sofern eine
Niederlegung nach den einschlägigen Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften zulässig ist).Niederlegung nach den einschlägigen Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften zulässig ist).
Das Nichterreichen eines Ziels stellt einen bedeutsamen Sachverhalt dar, der nach Das Nichterreichen eines Ziels stellt einen bedeutsamen Sachverhalt dar, der nach ISA ISA [DE][DE]
230 zu dokumentieren ist.230 zu dokumentieren ist.44 (Vgl. Tz.  (Vgl. Tz. A77-A77-A78)A78)

D.24.1D.24.1   Zur Zulässigkeit einer Auftragsniederlegung vgl. Tz. Zur Zulässigkeit einer Auftragsniederlegung vgl. Tz. D.12.1.D.12.1.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

55  Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen Anwendungshinweise und sonstige Erläuterungen

5.15.1  Abschlussprüfung Abschlussprüfung

5.1.15.1.1   Prüfungsumfang Prüfungsumfang (Vgl. Tz. (Vgl. Tz. 3[-3[-D.3.2])D.3.2])

A1A1   Das Urteil des Abschlussprüfers über den Abschluss bezieht sich darauf, ob derDas Urteil des Abschlussprüfers über den Abschluss bezieht sich darauf, ob der
Abschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebendenAbschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebenden



Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde. Ein solches Prüfungsurteil ist allenRechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde. Ein solches Prüfungsurteil ist allen
Abschlussprüfungen gemeinsam. Daher wird mit dem Prüfungsurteil bspw. weder eineAbschlussprüfungen gemeinsam. Daher wird mit dem Prüfungsurteil bspw. weder eine
Aussage zur zukünftigen Lebensfähigkeit der Einheit noch zur Wirtschaftlichkeit oder zurAussage zur zukünftigen Lebensfähigkeit der Einheit noch zur Wirtschaftlichkeit oder zur
Wirksamkeit getro�en, mit der das Management die Tätigkeiten der Einheit durchgeführt hat.Wirksamkeit getro�en, mit der das Management die Tätigkeiten der Einheit durchgeführt hat.
In manchen Rechtsräumen können jedoch einschlägige Gesetze und andereIn manchen Rechtsräumen können jedoch einschlägige Gesetze und andere
Rechtsvorschriften den Abschlussprüfer verp�ichten, Prüfungsurteile zu anderen bestimmtenRechtsvorschriften den Abschlussprüfer verp�ichten, Prüfungsurteile zu anderen bestimmten
Sachverhalten abzugeben, z.B. zur Wirksamkeit des IKS oder zur Übereinstimmung einesSachverhalten abzugeben, z.B. zur Wirksamkeit des IKS oder zur Übereinstimmung eines
separaten Bericht des Managements mit dem Abschluss. Obwohl die [separaten Bericht des Managements mit dem Abschluss. Obwohl die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
Anforderungen und erläuternde Hinweise zu solchen Sachverhalten enthalten, soweit sie fürAnforderungen und erläuternde Hinweise zu solchen Sachverhalten enthalten, soweit sie für
die Bildung eines Prüfungsurteils zum Abschluss relevant sind, ist der Abschlussprüferdie Bildung eines Prüfungsurteils zum Abschluss relevant sind, ist der Abschlussprüfer
verp�ichtet, weitere Tätigkeiten durchzuführen, wenn ihm zusätzliche Verantwortlichkeitenverp�ichtet, weitere Tätigkeiten durchzuführen, wenn ihm zusätzliche Verantwortlichkeiten
zur Abgabe solcher Prüfungsurteile obliegen.zur Abgabe solcher Prüfungsurteile obliegen.

D.A1.1D.A1.1   Für die nach Für die nach § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB geforderte Feststellung, ob die Buchführung§ 321 Abs. 2 Satz 1 HGB geforderte Feststellung, ob die Buchführung
den gesetzlichen Vorschriften entspricht, ist es nicht erforderlich, dass der Abschlussprüferden gesetzlichen Vorschriften entspricht, ist es nicht erforderlich, dass der Abschlussprüfer
zusätzliche Prüfungshandlungen plant und durchführt. Diese Feststellung kann vielmehr auszusätzliche Prüfungshandlungen plant und durchführt. Diese Feststellung kann vielmehr aus
einer Prüfung des Abschlusses, die in Übereinstimmung mit den vom IDW festgestellteneiner Prüfung des Abschlusses, die in Übereinstimmung mit den vom IDW festgestellten
deutschen GoA und den relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen durchgeführt wird,deutschen GoA und den relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen durchgeführt wird,
abgeleitet werden. Hierzu gehören insb.:abgeleitet werden. Hierzu gehören insb.:

●● die Erlangung eines Verständnisses von dem für die Abschlussprüfung relevanten IKS indie Erlangung eines Verständnisses von dem für die Abschlussprüfung relevanten IKS in
Übereinstimmung mit Übereinstimmung mit ISA ISA [DE][DE] 315 (Revised), insb. im Hinblick auf das 315 (Revised), insb. im Hinblick auf das
rechnungslegungsbezogene Informationssystem;rechnungslegungsbezogene Informationssystem;

●● die Durchführung von Funktions- und aussagebezogenen Prüfungshandlungen indie Durchführung von Funktions- und aussagebezogenen Prüfungshandlungen in
Übereinstimmung mit Übereinstimmung mit ISA ISA [DE][DE] 330 als Reaktion auf Risiken wesentlicher falscher 330 als Reaktion auf Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen.Darstellungen.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.1.25.1.2  Aufstellung des Abschlusses (Vgl. Tz.  Aufstellung des Abschlusses (Vgl. Tz. 4)4)

A2A2   Gesetze oder andere Rechtsvorschriften können Verantwortlichkeiten desGesetze oder andere Rechtsvorschriften können Verantwortlichkeiten des
Managements und – sofern einschlägig – der für die Überwachung Verantwortlichen zurManagements und – sofern einschlägig – der für die Überwachung Verantwortlichen zur
Rechnungslegung festlegen. Der Umfang dieser Verantwortlichkeiten oder die Art und Weise,Rechnungslegung festlegen. Der Umfang dieser Verantwortlichkeiten oder die Art und Weise,
in der diese beschrieben sind, können jedoch in den unterschiedlichen Rechtsräumenin der diese beschrieben sind, können jedoch in den unterschiedlichen Rechtsräumen
variieren. Trotz dieser Unterschiede wird eine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit denvariieren. Trotz dieser Unterschiede wird eine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] unter der Voraussetzung durchgeführt, dass das Management und – und] ISA [DE] unter der Voraussetzung durchgeführt, dass das Management und –
sofern einschlägig – die für die Überwachung Verantwortlichen anerkennen und verstehen,sofern einschlägig – die für die Überwachung Verantwortlichen anerkennen und verstehen,
dass sie für Folgendes verantwortlich sind:dass sie für Folgendes verantwortlich sind:

(a)(a) Aufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebendenAufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätzen, einschließlich – sofern einschlägig – einer sachgerechtenRechnungslegungsgrundsätzen, einschließlich – sofern einschlägig – einer sachgerechten
Gesamtdarstellung des Abschlusses;Gesamtdarstellung des Abschlusses;



(b)(b) ein IKS, wie es das Management und – sofern einschlägig – die für die Überwachungein IKS, wie es das Management und – sofern einschlägig – die für die Überwachung
Verantwortlichen als notwendig bestimmen, um die Aufstellung eines Abschlusses zuVerantwortlichen als notwendig bestimmen, um die Aufstellung eines Abschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosenermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern ist; undHandlungen oder Irrtümern ist; und

(c)(c) dafür, dem Abschlussprüfer Folgendes zu verscha�en:dafür, dem Abschlussprüfer Folgendes zu verscha�en:

(i)(i) Zugang zu allen Informationen, die dem Management und – sofern einschlägig – denZugang zu allen Informationen, die dem Management und – sofern einschlägig – den
für die Überwachung Verantwortlichen bekannt sind und die für die Aufstellung desfür die Überwachung Verantwortlichen bekannt sind und die für die Aufstellung des
Abschlusses relevant sind (z.B. Aufzeichnungen, Dokumentationen und Sonstiges),Abschlusses relevant sind (z.B. Aufzeichnungen, Dokumentationen und Sonstiges),

(ii)(ii) zusätzliche Informationen, die der Abschlussprüfer zum Zwecke derzusätzliche Informationen, die der Abschlussprüfer zum Zwecke der
Abschlussprüfung vom Management und – sofern einschlägig – von den für dieAbschlussprüfung vom Management und – sofern einschlägig – von den für die
Überwachung Verantwortlichen anfordern kann undÜberwachung Verantwortlichen anfordern kann und

(iii)(iii) unbeschränkten Zugang zu Personen innerhalb der Einheit, von denen derunbeschränkten Zugang zu Personen innerhalb der Einheit, von denen der
Abschlussprüfer es für notwendig hält, Prüfungsnachweise zu erlangen.Abschlussprüfer es für notwendig hält, Prüfungsnachweise zu erlangen.

A3A3   Die Aufstellung des Abschlusses durch das Management und – sofern einschlägig – dieDie Aufstellung des Abschlusses durch das Management und – sofern einschlägig – die
für die Überwachung Verantwortlichen erfordert:für die Überwachung Verantwortlichen erfordert:

●● die Identi�zierung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze vor dem Hintergrunddie Identi�zierung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze vor dem Hintergrund
der relevanten Gesetze oder anderen Rechtsvorschriften;der relevanten Gesetze oder anderen Rechtsvorschriften;

●● die Aufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit diesendie Aufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit diesen
Rechnungslegungsgrundsätzen;Rechnungslegungsgrundsätzen;

●● die Einfügung einer angemessenen Beschreibung dieser Rechnungslegungsgrundsätze imdie Einfügung einer angemessenen Beschreibung dieser Rechnungslegungsgrundsätze im
Abschluss.Abschluss.

Die Aufstellung des Abschlusses erfordert vom Management, Beurteilungen durchzuführen,Die Aufstellung des Abschlusses erfordert vom Management, Beurteilungen durchzuführen,
um geschätzte Werte in der Rechnungslegung zu ermitteln, die unter den gegebenenum geschätzte Werte in der Rechnungslegung zu ermitteln, die unter den gegebenen
Umständen begründet sind, sowie um geeignete Rechnungslegungsmethoden auszuwählenUmständen begründet sind, sowie um geeignete Rechnungslegungsmethoden auszuwählen
und anzuwenden. Diese Beurteilungen werden im Rahmen der maßgebendenund anzuwenden. Diese Beurteilungen werden im Rahmen der maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätze getro�en.Rechnungslegungsgrundsätze getro�en.

A4A4   Der Abschluss kann in Übereinstimmung mit RechnungslegungsgrundsätzenDer Abschluss kann in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen
aufgestellt werden, die darauf ausgerichtet sind, Folgendes zu erfüllen:aufgestellt werden, die darauf ausgerichtet sind, Folgendes zu erfüllen:

●● den gemeinsamen Finanzinformationsbedürfnissen eines breiten Spektrums von Nutzernden gemeinsamen Finanzinformationsbedürfnissen eines breiten Spektrums von Nutzern
(d.h. ein „Abschluss für allgemeine Zwecke“) oder(d.h. ein „Abschluss für allgemeine Zwecke“) oder

●● den Finanzinformationsbedürfnissen bestimmter Nutzer (d.h. ein „Abschluss für einenden Finanzinformationsbedürfnissen bestimmter Nutzer (d.h. ein „Abschluss für einen
speziellen Zweck“).speziellen Zweck“).

A5A5   Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze umfassen häu�gDie maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze umfassen häu�g
Rechnungslegungsstandards, die von einer autorisierten oder anerkanntenRechnungslegungsstandards, die von einer autorisierten oder anerkannten
standardsetzenden Organisation festgelegt wurden, oder gesetzliche oder andere rechtlichestandardsetzenden Organisation festgelegt wurden, oder gesetzliche oder andere rechtliche
Anforderungen. In manchen Fällen können die Rechnungslegungsgrundsätze sowohlAnforderungen. In manchen Fällen können die Rechnungslegungsgrundsätze sowohl
Rechnungslegungsstandards, die von einer autorisierten oder anerkanntenRechnungslegungsstandards, die von einer autorisierten oder anerkannten
standardsetzenden Organisation festgelegt wurden, als auch gesetzliche oder anderestandardsetzenden Organisation festgelegt wurden, als auch gesetzliche oder andere
rechtliche Anforderungen umfassen. Andere Quellen können eine Anleitung zur Anwendungrechtliche Anforderungen umfassen. Andere Quellen können eine Anleitung zur Anwendung
der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze bieten. In einigen Fällen können dieder maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze bieten. In einigen Fällen können die



maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze solche anderen Quellen beinhalten oder sogarmaßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze solche anderen Quellen beinhalten oder sogar
ausschließlich daraus bestehen. Zu solchen anderen Quellen können gehören:ausschließlich daraus bestehen. Zu solchen anderen Quellen können gehören:

●● das rechtliche und beru�iche Umfeld, einschließlich Gesetzen und anderendas rechtliche und beru�iche Umfeld, einschließlich Gesetzen und anderen
Rechtsvorschriften, Gerichtsurteilen und Berufsp�ichten im Zusammenhang mit derRechtsvorschriften, Gerichtsurteilen und Berufsp�ichten im Zusammenhang mit der
Rechnungslegung;Rechnungslegung;

●● verö�entlichte Interpretationen zur Rechnungslegung von unterschiedlicherverö�entlichte Interpretationen zur Rechnungslegung von unterschiedlicher
Verbindlichkeit, die von standardsetzenden, beru�ichen oder mit der Aufsicht befasstenVerbindlichkeit, die von standardsetzenden, beru�ichen oder mit der Aufsicht befassten
Organisationen herausgegeben wurden;Organisationen herausgegeben wurden;

●● verö�entlichte Au�assungen von unterschiedlicher Verbindlichkeit zu auftretenden Fragenverö�entlichte Au�assungen von unterschiedlicher Verbindlichkeit zu auftretenden Fragen
der Rechnungslegung, die von standardsetzenden, beru�ichen oder mit der Aufsichtder Rechnungslegung, die von standardsetzenden, beru�ichen oder mit der Aufsicht
befassten Organisationen herausgegeben wurden;befassten Organisationen herausgegeben wurden;

●● allgemeiner und branchenspezi�scher Handelsbrauch, der anerkannt und weit verbreitetallgemeiner und branchenspezi�scher Handelsbrauch, der anerkannt und weit verbreitet
ist;ist;

●● Literatur zur Rechnungslegung.Literatur zur Rechnungslegung.

Bei bestehenden Kon�ikten zwischen den Rechnungslegungsgrundsätzen und den Quellen,Bei bestehenden Kon�ikten zwischen den Rechnungslegungsgrundsätzen und den Quellen,
aus denen eine Anleitung zur Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze erlangt werdenaus denen eine Anleitung zur Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze erlangt werden
kann, oder zwischen den Quellen, die die Rechnungslegungsgrundsätze umfasst, ist die Quellekann, oder zwischen den Quellen, die die Rechnungslegungsgrundsätze umfasst, ist die Quelle
mit der höchsten Verbindlichkeit maßgebend.mit der höchsten Verbindlichkeit maßgebend.

A6A6   Die Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze legen Form undDie Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze legen Form und
Inhalt des Abschlusses fest. Obwohl es sein kann, dass in den RechnungslegungsgrundsätzenInhalt des Abschlusses fest. Obwohl es sein kann, dass in den Rechnungslegungsgrundsätzen
nicht für alle Geschäftsvorfälle oder Ereignisse festgelegt ist, wie sie in der Rechnungslegungnicht für alle Geschäftsvorfälle oder Ereignisse festgelegt ist, wie sie in der Rechnungslegung
abzubilden oder anzugeben sind, enthalten sie regelmäßig ausreichende allgemeineabzubilden oder anzugeben sind, enthalten sie regelmäßig ausreichende allgemeine
Prinzipien, die als Grundlage für die Entwicklung und Anwendung vonPrinzipien, die als Grundlage für die Entwicklung und Anwendung von
Rechnungslegungsmethoden dienen können, die mit der den Anforderungen derRechnungslegungsmethoden dienen können, die mit der den Anforderungen der
Rechnungslegungsgrundsätze zugrunde liegenden Konzepten übereinstimmen.Rechnungslegungsgrundsätze zugrunde liegenden Konzepten übereinstimmen.

A7A7   Manche Rechnungslegungsgrundsätze sind Rechnungslegungsgrundsätze zurManche Rechnungslegungsgrundsätze sind Rechnungslegungsgrundsätze zur
sachgerechten Gesamtdarstellung, während andere Rechnungslegungsgrundsätze zursachgerechten Gesamtdarstellung, während andere Rechnungslegungsgrundsätze zur
Normentsprechung sind. Rechnungslegungsgrundsätze, die hauptsächlich dieNormentsprechung sind. Rechnungslegungsgrundsätze, die hauptsächlich die
Rechnungslegungsstandards umfassen, die von einer Organisation festgelegt wurden, dieRechnungslegungsstandards umfassen, die von einer Organisation festgelegt wurden, die
autorisiert oder anerkannt ist, Standards zu verö�entlichen, die von Einheiten für dieautorisiert oder anerkannt ist, Standards zu verö�entlichen, die von Einheiten für die
Aufstellung von Abschlüssen für allgemeine Zwecke anzuwenden sind, sind häu�g daraufAufstellung von Abschlüssen für allgemeine Zwecke anzuwenden sind, sind häu�g darauf
ausgerichtet, eine sachgerechte Gesamtdarstellung zu erzielen (bspw. die vom Internationalausgerichtet, eine sachgerechte Gesamtdarstellung zu erzielen (bspw. die vom International
Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial ReportingAccounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial Reporting
Standards (IFRSs)).Standards (IFRSs)).

D.A7.1D.A7.1   Die bei der Aufstellung eines Abschlusses geltenden Vorschriften des HGB fürDie bei der Aufstellung eines Abschlusses geltenden Vorschriften des HGB für
Kapitalgesellschaften sind Rechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechtenKapitalgesellschaften sind Rechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechten
Gesamtdarstellung. Die bei der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den nur für alleGesamtdarstellung. Die bei der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den nur für alle
Kau�eute geltenden Vorschriften des HGB sind Rechnungslegungsgrundsätze zurKau�eute geltenden Vorschriften des HGB sind Rechnungslegungsgrundsätze zur
Normentsprechung.Normentsprechung.

A8A8   Die Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze legen auch fest,Die Anforderungen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze legen auch fest,
woraus ein vollständiger Abschluss besteht. Bei vielen Rechnungslegungsgrundsätzen soll derworaus ein vollständiger Abschluss besteht. Bei vielen Rechnungslegungsgrundsätzen soll der



Abschluss Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Cash�owsAbschluss Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Cash�ows
einer Einheit liefern. Bei solchen Rechnungslegungsgrundsätzen umfasst ein vollständigereiner Einheit liefern. Bei solchen Rechnungslegungsgrundsätzen umfasst ein vollständiger
Abschluss eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, eineAbschluss eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine
Eigenkapitalveränderungsrechnung, eine Kapital�ussrechnung und damitEigenkapitalveränderungsrechnung, eine Kapital�ussrechnung und damit
zusammenhängende Angaben. Bei einigen anderen Rechnungslegungsgrundsätzen könnenzusammenhängende Angaben. Bei einigen anderen Rechnungslegungsgrundsätzen können
eine einzelne Finanzaufstellung und die damit zusammenhängenden Angaben eineneine einzelne Finanzaufstellung und die damit zusammenhängenden Angaben einen
vollständigen Abschluss bilden:vollständigen Abschluss bilden:

●● Beispielsweise wird in dem vom International Public Sector Accounting Standards BoardBeispielsweise wird in dem vom International Public Sector Accounting Standards Board
herausgegebenen International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) mit dem Titelherausgegebenen International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) mit dem Titel
„Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting“ festgelegt, dass bei der„Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting“ festgelegt, dass bei der
Aufstellung des Abschlusses einer Einheit des ö�entlichen Sektors eine Einnahmen-Aufstellung des Abschlusses einer Einheit des ö�entlichen Sektors eine Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung die maßgeblichste Finanzaufstellung darstellt.Ausgaben-Rechnung die maßgeblichste Finanzaufstellung darstellt.

●● Andere Beispiele für eine einzelne Finanzaufstellung, die jeweils die damitAndere Beispiele für eine einzelne Finanzaufstellung, die jeweils die damit
zusammenhängenden Angaben einschließt, sind:zusammenhängenden Angaben einschließt, sind:

–– BilanzBilanz

–– Gewinn- und Verlustrechnung oder BetriebsergebnisrechnungGewinn- und Verlustrechnung oder Betriebsergebnisrechnung

–– Aufstellung einbehaltener Gewinne und des BilanzgewinnsAufstellung einbehaltener Gewinne und des Bilanzgewinns

–– Kapital�ussrechnungKapital�ussrechnung

–– Aufstellung über das NettovermögenAufstellung über das Nettovermögen

–– EigenkapitalveränderungsrechnungEigenkapitalveränderungsrechnung

–– Aufstellung über Erlöse und AufwendungenAufstellung über Erlöse und Aufwendungen

–– Betriebsergebnisrechnung nach Produktlinien.Betriebsergebnisrechnung nach Produktlinien.

A9A9   ISA ISA [DE][DE] 210 enthält Anforderungen und erläuternde Hinweise zur Feststellung der 210 enthält Anforderungen und erläuternde Hinweise zur Feststellung der
Vertretbarkeit der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze.Vertretbarkeit der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze.55 [ [IDW PS 480IDW PS 480 bzw.]  bzw.] ISA 800ISA 800
(Revised) behandelt besondere Überlegungen für den Fall, dass ein Abschluss in(Revised) behandelt besondere Überlegungen für den Fall, dass ein Abschluss in
Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck aufgestelltÜbereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck aufgestellt
wird.wird.66

A10A10   Aufgrund der Bedeutung der Voraussetzung, unter der eine AbschlussprüfungAufgrund der Bedeutung der Voraussetzung, unter der eine Abschlussprüfung
durchgeführt wird, ist der Abschlussprüfer verp�ichtet, als Vorbedingung für die Annahme desdurchgeführt wird, ist der Abschlussprüfer verp�ichtet, als Vorbedingung für die Annahme des
Prüfungsauftrags das Einverständnis des Managements und – sofern einschlägig – der für diePrüfungsauftrags das Einverständnis des Managements und – sofern einschlägig – der für die
Überwachung Verantwortlichen dahingehend zu erlangen, dass sie die in Tz. Überwachung Verantwortlichen dahingehend zu erlangen, dass sie die in Tz. A2 genanntenA2 genannten
Verantwortlichkeiten anerkennen und verstehen.Verantwortlichkeiten anerkennen und verstehen.77

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.1.2.15.1.2.1  Spezi�sche Überlegungen zu Prüfungen im ö�entlichen Spezi�sche Überlegungen zu Prüfungen im ö�entlichen
SektorSektor



A11A11   Die Aufträge zur Abschlussprüfung bei Einheiten des ö�entlichen Sektors könnenDie Aufträge zur Abschlussprüfung bei Einheiten des ö�entlichen Sektors können
umfangreicher sein als diejenigen bei anderen Einheiten. Daher kann die auf dieumfangreicher sein als diejenigen bei anderen Einheiten. Daher kann die auf die
Verantwortlichkeiten des Managements bezogene Voraussetzung, unter der eineVerantwortlichkeiten des Managements bezogene Voraussetzung, unter der eine
Abschlussprüfung einer Einheit des ö�entlichen Sektors durchgeführt wird, zusätzlicheAbschlussprüfung einer Einheit des ö�entlichen Sektors durchgeführt wird, zusätzliche
Verantwortlichkeiten einschließen (z.B. die Verantwortlichkeit für den Umgang mitVerantwortlichkeiten einschließen (z.B. die Verantwortlichkeit für den Umgang mit
Geschäftsvorfällen und für Ereignisse in Übereinstimmung mit Gesetzen, anderenGeschäftsvorfällen und für Ereignisse in Übereinstimmung mit Gesetzen, anderen
Rechtsvorschriften oder sonstigen behördlichen Vorgaben).Rechtsvorschriften oder sonstigen behördlichen Vorgaben).88

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.1.35.1.3  Form des Prüfungsurteils (Vgl. Tz.  Form des Prüfungsurteils (Vgl. Tz. 8[-8[-D.8.1])D.8.1])

A12A12   Das vom Abschlussprüfer abgegebene Prüfungsurteil bezieht sich darauf, ob derDas vom Abschlussprüfer abgegebene Prüfungsurteil bezieht sich darauf, ob der
Abschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebendenAbschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde. Die Form des Prüfungsurteils hängt jedochRechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde. Die Form des Prüfungsurteils hängt jedoch
von den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und von einschlägigen Gesetzen odervon den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und von einschlägigen Gesetzen oder
anderen Rechtsvorschriften ab. Die meisten Rechnungslegungsgrundsätze enthaltenanderen Rechtsvorschriften ab. Die meisten Rechnungslegungsgrundsätze enthalten
Anforderungen zur Darstellung des Abschlusses. Bei solchen RechnungslegungsgrundsätzenAnforderungen zur Darstellung des Abschlusses. Bei solchen Rechnungslegungsgrundsätzen
schließt die schließt die AufstellungAufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebenden des Abschlusses in Übereinstimmung mit den maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätzen die Rechnungslegungsgrundsätzen die DarstellungDarstellung ein. ein.

A13A13   Wenn es sich bei den Rechnungslegungsgrundsätzen umWenn es sich bei den Rechnungslegungsgrundsätzen um
Rechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechten Gesamtdarstellung handelt, wie es in derRechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechten Gesamtdarstellung handelt, wie es in der
Regel bei Abschlüssen für allgemeine Zwecke der Fall ist, bezieht sich das in den [Regel bei Abschlüssen für allgemeine Zwecke der Fall ist, bezieht sich das in den [IDW PSIDW PS und] und]
ISA [DE] geforderte Prüfungsurteil darauf, ob der Abschluss in allen wesentlichen BelangenISA [DE] geforderte Prüfungsurteil darauf, ob der Abschluss in allen wesentlichen Belangen
insgesamt sachgerecht dargestellt ist oder ein den tatsächlichen Verhältnisseninsgesamt sachgerecht dargestellt ist oder ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild vermittelt. Wenn es sich bei den Rechnungslegungsgrundsätzen umentsprechendes Bild vermittelt. Wenn es sich bei den Rechnungslegungsgrundsätzen um
Rechnungslegungsgrundsätze zur Normentsprechung handelt, bezieht sich das geforderteRechnungslegungsgrundsätze zur Normentsprechung handelt, bezieht sich das geforderte
Prüfungsurteil darauf, ob der Abschluss in allen wesentlichen Belangen in ÜbereinstimmungPrüfungsurteil darauf, ob der Abschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung
mit den Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde. Sofern nicht ausdrücklich andersmit den Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde. Sofern nicht ausdrücklich anders
angegeben, sind – wenn in den [angegeben, sind – wenn in den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] auf das Prüfungsurteil Bezug genommen und] ISA [DE] auf das Prüfungsurteil Bezug genommen
wird – beide Formen des Prüfungsurteils gemeint.wird – beide Formen des Prüfungsurteils gemeint.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.25.2  De�nitionen De�nitionen

5.2.15.2.1  Abschluss (Vgl. Tz.  Abschluss (Vgl. Tz. 13(f))13(f))



A14A14   Einige Rechnungslegungsgrundsätze können sich mit anderen Begri�en auf dieEinige Rechnungslegungsgrundsätze können sich mit anderen Begri�en auf die
wirtschaftlichen Ressourcen oder Verp�ichtungen einer Einheit beziehen. Diese können bspw.wirtschaftlichen Ressourcen oder Verp�ichtungen einer Einheit beziehen. Diese können bspw.
als Vermögenswerte und Schulden der Einheit und die Residualgröße zwischen diesen alsals Vermögenswerte und Schulden der Einheit und die Residualgröße zwischen diesen als
Eigenkapital oder Eigenkapitalanteile bezeichnet sein.Eigenkapital oder Eigenkapitalanteile bezeichnet sein.

A15A15   Nach den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen in den AbschlussNach den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen in den Abschluss
aufzunehmende erläuternde oder beschreibende Informationen können durch Querverweisaufzunehmende erläuternde oder beschreibende Informationen können durch Querverweis
auf Informationen in einem anderen Dokument, z.B. einem Bericht des Managements oderauf Informationen in einem anderen Dokument, z.B. einem Bericht des Managements oder
Risikobericht, enthalten sein. „Durch Querverweis enthalten“ bedeutet, dass vom AbschlussRisikobericht, enthalten sein. „Durch Querverweis enthalten“ bedeutet, dass vom Abschluss
auf das andere Dokument verwiesen wird, nicht von dem anderen Dokument auf denauf das andere Dokument verwiesen wird, nicht von dem anderen Dokument auf den
Abschluss. Untersagen die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze einen QuerverweisAbschluss. Untersagen die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze einen Querverweis
auf erläuternde oder beschreibende Informationen nicht ausdrücklich und wird sachgerechtauf erläuternde oder beschreibende Informationen nicht ausdrücklich und wird sachgerecht
auf die Informationen verwiesen, werden die Informationen Teil des Abschlusses.auf die Informationen verwiesen, werden die Informationen Teil des Abschlusses.

D.A15.1D.A15.1   Der englische Begri� „�nancial statements“ kann zusammenhängendeDer englische Begri� „�nancial statements“ kann zusammenhängende
Finanzaufstellungen (ein Abschluss) oder nicht zusammenhängende FinanzaufstellungenFinanzaufstellungen (ein Abschluss) oder nicht zusammenhängende Finanzaufstellungen
bezeichnen. Der erste Satz der De�nition von „�nancial statements“ bezieht sich sowohl aufbezeichnen. Der erste Satz der De�nition von „�nancial statements“ bezieht sich sowohl auf
eine einzelne Finanzaufstellung als auch auf einen Abschluss. Der zweite Satz der De�nitioneine einzelne Finanzaufstellung als auch auf einen Abschluss. Der zweite Satz der De�nition
stellt klar und beschreibt, dass es sich bei einem „Abschluss“ regelmäßig um ein „complete setstellt klar und beschreibt, dass es sich bei einem „Abschluss“ regelmäßig um ein „complete set
of �nancial statements“ handelt.of �nancial statements“ handelt.

D.A15.2D.A15.2   Der englische Begri� „disclosures“ in den ISA (übersetzt als „Angaben“) betri�tDer englische Begri� „disclosures“ in den ISA (übersetzt als „Angaben“) betri�t
sämtliche Angaben im Abschluss bzw. einer Finanzaufstellung unabhängig davon, ob diesesämtliche Angaben im Abschluss bzw. einer Finanzaufstellung unabhängig davon, ob diese
Angaben im Zahlenwerk oder an sonstiger Stelle im Abschluss bzw. einer FinanzaufstellungAngaben im Zahlenwerk oder an sonstiger Stelle im Abschluss bzw. einer Finanzaufstellung
aufgeführt werden.aufgeführt werden.

Der englische Begri� „notes“ (übersetzt als „dazugehörige Angaben“) umfasst sowohl einenDer englische Begri� „notes“ (übersetzt als „dazugehörige Angaben“) umfasst sowohl einen
formalen Anhang als auch Angaben, die nicht direkt im Zahlenwerk einer Finanzaufstellung,formalen Anhang als auch Angaben, die nicht direkt im Zahlenwerk einer Finanzaufstellung,
sondern unter dem Zahlenwerk oder auf einer gesonderten Seite oder in einer Anlagesondern unter dem Zahlenwerk oder auf einer gesonderten Seite oder in einer Anlage
aufgeführt werden. Der Begri� „notes“ umfasst nicht solche Angaben, die direkt imaufgeführt werden. Der Begri� „notes“ umfasst nicht solche Angaben, die direkt im
Zahlenwerk („on the face of the �nancial statement“) aufgeführt, aber kein Bestandteil desZahlenwerk („on the face of the �nancial statement“) aufgeführt, aber kein Bestandteil des
Zahlenwerks sind (bspw. „Davon-Vermerke“).Zahlenwerks sind (bspw. „Davon-Vermerke“).

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.35.3  Beru�iche Verhaltensanforderungen bei Beru�iche Verhaltensanforderungen bei
Abschlussprüfungen (Vgl. Tz. Abschlussprüfungen (Vgl. Tz. 14[-14[-D.14.1])D.14.1])

A16A16   Der Abschlussprüfer unterliegt den für Abschlussprüfungsaufträge relevantenDer Abschlussprüfer unterliegt den für Abschlussprüfungsaufträge relevanten
beru�ichen Verhaltensanforderungen (einschließlich Unabhängigkeitsanforderungen).beru�ichen Verhaltensanforderungen (einschließlich Unabhängigkeitsanforderungen).
Relevante beru�iche Verhaltensanforderungen umfassen regelmäßig die Teile A und B desRelevante beru�iche Verhaltensanforderungen umfassen regelmäßig die Teile A und B des
Code of Ethics for Professional AccountantsCode of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for des International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA‑Kodex) für Abschlussprüfungen zusammen mit restriktiveren nationalenAccountants (IESBA‑Kodex) für Abschlussprüfungen zusammen mit restriktiveren nationalen
Anforderungen.Anforderungen.



D.A16.1D.A16.1   Wirtschaftsprüfer sind verp�ichtet, die im HGB, in der WPO sowie der BS WP/vBPWirtschaftsprüfer sind verp�ichtet, die im HGB, in der WPO sowie der BS WP/vBP
niedergelegten Berufsp�ichten zu beachten. Darüber hinaus unterliegen Abschlussprüfer vonniedergelegten Berufsp�ichten zu beachten. Darüber hinaus unterliegen Abschlussprüfer von
PIE den Vorschriften des Titels II der EU-Abschlussprüferverordnung (vgl. Tz. PIE den Vorschriften des Titels II der EU-Abschlussprüferverordnung (vgl. Tz. D.14.1).D.14.1).

A17A17   Teil A des IESBA‑Kodex legt die fundamentalen Grundsätze für das beru�icheTeil A des IESBA‑Kodex legt die fundamentalen Grundsätze für das beru�iche
Verhalten fest, die für den Abschlussprüfer bei der Durchführung einer AbschlussprüfungVerhalten fest, die für den Abschlussprüfer bei der Durchführung einer Abschlussprüfung
relevant sind, und bestimmt ein Rahmenkonzept für deren Anwendung. Die fundamentalenrelevant sind, und bestimmt ein Rahmenkonzept für deren Anwendung. Die fundamentalen
Grundsätze, die der Abschlussprüfer nach dem IESBA‑Kodex einzuhalten hat, sind:Grundsätze, die der Abschlussprüfer nach dem IESBA‑Kodex einzuhalten hat, sind:

(a)(a) IntegritätIntegrität

(b)(b) ObjektivitätObjektivität

(c)(c) beru�iche Kompetenz und erforderliche Sorgfaltberu�iche Kompetenz und erforderliche Sorgfalt

(d)(d) VerschwiegenheitVerschwiegenheit

(e)(e) berufswürdiges Verhalten.berufswürdiges Verhalten.

In Teil B des IESBA-Kodex wird erläutert, wie das Rahmenkonzept in bestimmten SituationenIn Teil B des IESBA-Kodex wird erläutert, wie das Rahmenkonzept in bestimmten Situationen
anzuwenden ist.anzuwenden ist.

A18A18   Bei einem Prüfungsauftrag liegt es im ö�entlichen Interesse und wird daher imBei einem Prüfungsauftrag liegt es im ö�entlichen Interesse und wird daher im
IESBA‑Kodex gefordert, dass der Abschlussprüfer unabhängig von der geprüften Einheit ist.IESBA‑Kodex gefordert, dass der Abschlussprüfer unabhängig von der geprüften Einheit ist.
Nach der Beschreibung im IESBA‑Kodex umfasst Unabhängigkeit sowohl eine innereNach der Beschreibung im IESBA‑Kodex umfasst Unabhängigkeit sowohl eine innere
Unabhängigkeit als auch eine äußere Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit desUnabhängigkeit als auch eine äußere Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers von der Einheit stellt sicher, dass er in der Lage ist, ein Prüfungsurteil zuAbschlussprüfers von der Einheit stellt sicher, dass er in der Lage ist, ein Prüfungsurteil zu
bilden, ohne dass er Ein�üssen unterliegt, die dieses Prüfungsurteil beeinträchtigen könnten.bilden, ohne dass er Ein�üssen unterliegt, die dieses Prüfungsurteil beeinträchtigen könnten.
Unabhängigkeit erhöht die Fähigkeit des Abschlussprüfers, integer zu handeln, objektiv zuUnabhängigkeit erhöht die Fähigkeit des Abschlussprüfers, integer zu handeln, objektiv zu
sein und eine kritische Grundhaltung beizubehalten.sein und eine kritische Grundhaltung beizubehalten.

A19A19   International Standard on Quality Control (ISQC) 1International Standard on Quality Control (ISQC) 199 oder nationale Anforderungen, oder nationale Anforderungen,
die zumindest ebenso anspruchsvoll sind,die zumindest ebenso anspruchsvoll sind,1010 behandeln die Verantwortlichkeiten der behandeln die Verantwortlichkeiten der
Prüfungspraxis zur Einrichtung und Aufrechterhaltung ihres Qualitätssicherungssystems fürPrüfungspraxis zur Einrichtung und Aufrechterhaltung ihres Qualitätssicherungssystems für
Prüfungsaufträge. ISQC 1 legt die Verantwortlichkeiten der Prüfungspraxis zur Festlegung vonPrüfungsaufträge. ISQC 1 legt die Verantwortlichkeiten der Prüfungspraxis zur Festlegung von
Regelungen und Maßnahmen fest, die darauf ausgerichtet sind, der Praxis hinreichendeRegelungen und Maßnahmen fest, die darauf ausgerichtet sind, der Praxis hinreichende
Sicherheit darüber zu verscha�en, dass sie und ihr Fachpersonal die relevanten beru�ichenSicherheit darüber zu verscha�en, dass sie und ihr Fachpersonal die relevanten beru�ichen
Verhaltensanforderungen (einschließlich der Unabhängigkeitsanforderungen) einhalten.Verhaltensanforderungen (einschließlich der Unabhängigkeitsanforderungen) einhalten.1111 In In
ISA 220 werden die Verantwortlichkeiten des für den Auftrag Verantwortlichen im Hinblick aufISA 220 werden die Verantwortlichkeiten des für den Auftrag Verantwortlichen im Hinblick auf
die relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen geregelt. Dazu gehört, durchdie relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen geregelt. Dazu gehört, durch
Beobachtungen und Durchführung erforderlicher Befragungen auf Anhaltspunkte für dieBeobachtungen und Durchführung erforderlicher Befragungen auf Anhaltspunkte für die
Nichtbeachtung relevanter beru�icher Verhaltensanforderungen durch Mitglieder desNichtbeachtung relevanter beru�icher Verhaltensanforderungen durch Mitglieder des
Prüfungsteams zu achten; geeignete Maßnahmen für den Fall festzulegen, dass der für denPrüfungsteams zu achten; geeignete Maßnahmen für den Fall festzulegen, dass der für den
Auftrag Verantwortliche auf Sachverhalte aufmerksam wird, die darauf hindeuten, dassAuftrag Verantwortliche auf Sachverhalte aufmerksam wird, die darauf hindeuten, dass
Mitglieder des Prüfungsteams die relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen nichtMitglieder des Prüfungsteams die relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen nicht
eingehalten haben und eine Schlussfolgerung über die Einhaltung der für deneingehalten haben und eine Schlussfolgerung über die Einhaltung der für den
Prüfungsauftrag geltenden Unabhängigkeitsanforderungen zu ziehen.Prüfungsauftrag geltenden Unabhängigkeitsanforderungen zu ziehen.1212  ISA 220 räumt ein,ISA 220 räumt ein,
dass das Prüfungsteam berechtigt ist, sich bei der Erfüllung seiner Verantwortlichkeiten zudass das Prüfungsteam berechtigt ist, sich bei der Erfüllung seiner Verantwortlichkeiten zu
den für den einzelnen Prüfungsauftrag geltenden Qualitätssicherungsmaßnahmen auf dasden für den einzelnen Prüfungsauftrag geltenden Qualitätssicherungsmaßnahmen auf das



Qualitätssicherungssystem der Prüfungspraxis zu verlassen, sofern nicht von dieser PraxisQualitätssicherungssystem der Prüfungspraxis zu verlassen, sofern nicht von dieser Praxis
oder von anderen Parteien erhaltene Informationen etwas anderes nahe legen.oder von anderen Parteien erhaltene Informationen etwas anderes nahe legen.

D.A19.1D.A19.1   Die Anforderungen von ISQC 1 und Die Anforderungen von ISQC 1 und ISA 220 werden – unter BerücksichtigungISA 220 werden – unter Berücksichtigung
nationaler Besonderheiten – in nationaler Besonderheiten – in IDW QS 1IDW QS 1 umgesetzt. umgesetzt.
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5.45.4  Kritische Grundhaltung (Vgl. Tz.  Kritische Grundhaltung (Vgl. Tz. 15)15)

A20A20   Zur kritischen Grundhaltung gehört es, aufmerksam zu sein, bspw. für:Zur kritischen Grundhaltung gehört es, aufmerksam zu sein, bspw. für:

●● Prüfungsnachweise, die im Widerspruch zu anderen erlangten Prüfungsnachweisen stehen;Prüfungsnachweise, die im Widerspruch zu anderen erlangten Prüfungsnachweisen stehen;

●● Informationen, welche die Verlässlichkeit von Dokumenten und Antworten auf BefragungenInformationen, welche die Verlässlichkeit von Dokumenten und Antworten auf Befragungen
in Frage stellen, die als Prüfungsnachweise genutzt werden sollen;in Frage stellen, die als Prüfungsnachweise genutzt werden sollen;

●● Gegebenheiten, die auf mögliche dolose Handlungen hindeuten können;Gegebenheiten, die auf mögliche dolose Handlungen hindeuten können;

●● Umstände, welche die Notwendigkeit von Prüfungshandlungen zusätzlich zu den in denUmstände, welche die Notwendigkeit von Prüfungshandlungen zusätzlich zu den in den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] geforderten nahe legen. und] ISA [DE] geforderten nahe legen.

A21A21   Die Beibehaltung einer kritischen Grundhaltung während der gesamten Prüfung istDie Beibehaltung einer kritischen Grundhaltung während der gesamten Prüfung ist
notwendig, wenn der Abschlussprüfer bspw. die folgenden Risiken zu reduzieren hat:notwendig, wenn der Abschlussprüfer bspw. die folgenden Risiken zu reduzieren hat:

●● Übersehen ungewöhnlicher Umstände;Übersehen ungewöhnlicher Umstände;

●● zu starke Verallgemeinerung beim Ziehen von Schlussfolgerungen auszu starke Verallgemeinerung beim Ziehen von Schlussfolgerungen aus
Prüfungsbeobachtungen;Prüfungsbeobachtungen;

●● Tre�en ungeeigneter Annahmen bei der Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung undTre�en ungeeigneter Annahmen bei der Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung und
Umfang der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung ihrer Ergebnisse.Umfang der Prüfungshandlungen und bei der Beurteilung ihrer Ergebnisse.

A22A22   Für die kritische Beurteilung von Prüfungsnachweisen bedarf es einer kritischenFür die kritische Beurteilung von Prüfungsnachweisen bedarf es einer kritischen
Grundhaltung. Dazu gehören das Hinterfragen von widersprüchlichen PrüfungsnachweisenGrundhaltung. Dazu gehören das Hinterfragen von widersprüchlichen Prüfungsnachweisen
sowie der Verlässlichkeit von Dokumenten, der Antworten auf Befragungen und sonstigensowie der Verlässlichkeit von Dokumenten, der Antworten auf Befragungen und sonstigen
Informationen, die der Abschlussprüfer vom Management und den für die ÜberwachungInformationen, die der Abschlussprüfer vom Management und den für die Überwachung
Verantwortlichen erlangt hat. Außerdem gehört dazu die Würdigung, ob die erlangtenVerantwortlichen erlangt hat. Außerdem gehört dazu die Würdigung, ob die erlangten
Prüfungsnachweise vor dem Hintergrund der gegebenen Umstände ausreichend undPrüfungsnachweise vor dem Hintergrund der gegebenen Umstände ausreichend und
geeignet sind (bspw. wenn Risikofaktoren für dolose Handlungen bestehen und ein einzelnesgeeignet sind (bspw. wenn Risikofaktoren für dolose Handlungen bestehen und ein einzelnes
Dokument, das von seiner Art her für dolose Handlungen anfällig ist, der einzigeDokument, das von seiner Art her für dolose Handlungen anfällig ist, der einzige
unterstützende Nachweis für einen wesentlichen im Abschluss enthaltenen Betrag ist).unterstützende Nachweis für einen wesentlichen im Abschluss enthaltenen Betrag ist).

A23A23   Der Abschlussprüfer darf von der Echtheit der Aufzeichnungen und DokumenteDer Abschlussprüfer darf von der Echtheit der Aufzeichnungen und Dokumente
ausgehen, außer wenn der Abschlussprüfer Grund hat, das Gegenteil anzunehmen. Dennochausgehen, außer wenn der Abschlussprüfer Grund hat, das Gegenteil anzunehmen. Dennoch
ist der Abschlussprüfer verp�ichtet, zu würdigen, ob die Informationen, die alsist der Abschlussprüfer verp�ichtet, zu würdigen, ob die Informationen, die als
Prüfungsnachweise genutzt werden sollen, verlässlich sind.Prüfungsnachweise genutzt werden sollen, verlässlich sind.1313 Bei Zweifeln an der Bei Zweifeln an der
Verlässlichkeit von Informationen oder bei Anzeichen für mögliche dolose Handlungen (bspw.Verlässlichkeit von Informationen oder bei Anzeichen für mögliche dolose Handlungen (bspw.
wenn der Abschlussprüfer während der Prüfung Gegebenheiten identi�ziert, die ihnwenn der Abschlussprüfer während der Prüfung Gegebenheiten identi�ziert, die ihn
annehmen lassen, dass es sein kann, dass ein Dokument nicht echt ist oder dieannehmen lassen, dass es sein kann, dass ein Dokument nicht echt ist oder die



Bestimmungen in einem Dokument gefälscht wurden), ist der Abschlussprüfer nach denBestimmungen in einem Dokument gefälscht wurden), ist der Abschlussprüfer nach den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] verp�ichtet, weitere Untersuchungen durchzuführen und festzustellen, und] ISA [DE] verp�ichtet, weitere Untersuchungen durchzuführen und festzustellen,
welche Anpassungen oder Ergänzungen der Prüfungshandlungen notwendig sind, um denwelche Anpassungen oder Ergänzungen der Prüfungshandlungen notwendig sind, um den
Sachverhalt zu klären.Sachverhalt zu klären.1414

A24A24   Vom Abschlussprüfer kann nicht erwartet werden, dass die bisher mit derVom Abschlussprüfer kann nicht erwartet werden, dass die bisher mit der
Aufrichtigkeit und Integrität des Managements der Einheit und der für die ÜberwachungAufrichtigkeit und Integrität des Managements der Einheit und der für die Überwachung
Verantwortlichen gemachten Erfahrungen außer Acht gelassen werden. Dennoch befreit dieVerantwortlichen gemachten Erfahrungen außer Acht gelassen werden. Dennoch befreit die
Annahme, dass das Management und die für die Überwachung Verantwortlichen aufrichtigAnnahme, dass das Management und die für die Überwachung Verantwortlichen aufrichtig
und integer sind, den Abschlussprüfer nicht von der erforderlichen Beibehaltung einerund integer sind, den Abschlussprüfer nicht von der erforderlichen Beibehaltung einer
kritischen Grundhaltung. Auch darf sich der Abschlussprüfer bei der Erlangung hinreichenderkritischen Grundhaltung. Auch darf sich der Abschlussprüfer bei der Erlangung hinreichender
Sicherheit nicht mit weniger als überzeugenden Prüfungsnachweisen zufrieden geben.Sicherheit nicht mit weniger als überzeugenden Prüfungsnachweisen zufrieden geben.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.55.5  P�ichtgemäßes Ermessen (Vgl. Tz.  P�ichtgemäßes Ermessen (Vgl. Tz. 16)16)

A25A25   P�ichtgemäßes Ermessen ist für die ordnungsgemäße Durchführung einer PrüfungP�ichtgemäßes Ermessen ist für die ordnungsgemäße Durchführung einer Prüfung
unerlässlich, weil die Auslegung der relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen und derunerlässlich, weil die Auslegung der relevanten beru�ichen Verhaltensanforderungen und der
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] sowie die fundierten Entscheidungen, die während der gesamten und] ISA [DE] sowie die fundierten Entscheidungen, die während der gesamten
Prüfung erforderlich sind, ohne die Anwendung relevanter Kenntnisse und Erfahrungen aufPrüfung erforderlich sind, ohne die Anwendung relevanter Kenntnisse und Erfahrungen auf
die gegebenen Tatsachen und Umstände nicht möglich sind. P�ichtgemäßes Ermessen istdie gegebenen Tatsachen und Umstände nicht möglich sind. P�ichtgemäßes Ermessen ist
insb. notwendig für Entscheidungen über:insb. notwendig für Entscheidungen über:

●● Wesentlichkeit und Prüfungsrisiko;Wesentlichkeit und Prüfungsrisiko;

●● Art, zeitliche Einteilung und Umfang von Prüfungshandlungen, die dazu dienen, dieArt, zeitliche Einteilung und Umfang von Prüfungshandlungen, die dazu dienen, die
Anforderungen der [Anforderungen der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] zu erfüllen und Prüfungsnachweise zu erlangen; und] ISA [DE] zu erfüllen und Prüfungsnachweise zu erlangen;

●● die Beurteilung, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden und obdie Beurteilung, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden und ob
weitere Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um die Ziele der [weitere Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um die Ziele der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
und damit die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers zu erreichen;und damit die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers zu erreichen;

●● die Beurteilung der Beurteilungen des Managements bei der Anwendung der für die Einheitdie Beurteilung der Beurteilungen des Managements bei der Anwendung der für die Einheit
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze;maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze;

●● das Ziehen von Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,das Ziehen von Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,
bspw. die Beurteilung der Begründung der geschätzten Werte, die vom Management beibspw. die Beurteilung der Begründung der geschätzten Werte, die vom Management bei
der Aufstellung des Abschlusses ermittelt wurden.der Aufstellung des Abschlusses ermittelt wurden.

A26A26   Das von einem Abschlussprüfer erwartete p�ichtgemäße Ermessen zeichnet sichDas von einem Abschlussprüfer erwartete p�ichtgemäße Ermessen zeichnet sich
dadurch aus, dass es von einem Abschlussprüfer ausgeübt wird, dessen Aus- und Fortbildung,dadurch aus, dass es von einem Abschlussprüfer ausgeübt wird, dessen Aus- und Fortbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen zur Entwicklung der notwendigen Kompetenzen beigetragenKenntnisse und Erfahrungen zur Entwicklung der notwendigen Kompetenzen beigetragen
haben, um angemessene Beurteilungen zu erzielen.haben, um angemessene Beurteilungen zu erzielen.

A27A27   Die Ausübung des p�ichtgemäßen Ermessens stützt sich in jedem Einzelfall auf dieDie Ausübung des p�ichtgemäßen Ermessens stützt sich in jedem Einzelfall auf die
dem Abschlussprüfer bekannten Tatsachen und Umstände. Die Konsultation zu schwierigendem Abschlussprüfer bekannten Tatsachen und Umstände. Die Konsultation zu schwierigen
oder umstrittenen Sachverhalten im Laufe der Prüfung, sowohl innerhalb des Prüfungsteamsoder umstrittenen Sachverhalten im Laufe der Prüfung, sowohl innerhalb des Prüfungsteams



als auch zwischen dem Prüfungsteam und anderen Personen auf geeigneter Ebene innerhalbals auch zwischen dem Prüfungsteam und anderen Personen auf geeigneter Ebene innerhalb
oder außerhalb der Prüfungspraxis, wie es z.B. in [oder außerhalb der Prüfungspraxis, wie es z.B. in [IDW QS 1IDW QS 1 bzw.]  bzw.] ISA 220ISA 2201515 gefordert wird, gefordert wird,
unterstützt den Abschlussprüfer bei der Vornahme fundierter und begründeterunterstützt den Abschlussprüfer bei der Vornahme fundierter und begründeter
Beurteilungen.Beurteilungen.

A28A28   P�ichtgemäßes Ermessen kann danach beurteilt werden, ob das Urteil, zu dem derP�ichtgemäßes Ermessen kann danach beurteilt werden, ob das Urteil, zu dem der
Abschlussprüfer gelangt ist, eine kompetente Anwendung von Prüfungs- undAbschlussprüfer gelangt ist, eine kompetente Anwendung von Prüfungs- und
Rechnungslegungsgrundsätzen widerspiegelt und angesichts der Tatsachen und Umstände,Rechnungslegungsgrundsätzen widerspiegelt und angesichts der Tatsachen und Umstände,
die dem Abschlussprüfer bis zum Datum des Vermerks des Abschlussprüfers bekannt waren,die dem Abschlussprüfer bis zum Datum des Vermerks des Abschlussprüfers bekannt waren,
begründet ist und mit diesen Tatsachen und Umständen in Einklang steht.begründet ist und mit diesen Tatsachen und Umständen in Einklang steht.

A29A29   Die Ausübung p�ichtgemäßen Ermessens ist während der gesamtenDie Ausübung p�ichtgemäßen Ermessens ist während der gesamten
Abschlussprüfung notwendig. Zudem ist es notwendig, dies angemessen zu dokumentieren.Abschlussprüfung notwendig. Zudem ist es notwendig, dies angemessen zu dokumentieren.
In dieser Hinsicht ist der Abschlussprüfer verp�ichtet, eine PrüfungsdokumentationIn dieser Hinsicht ist der Abschlussprüfer verp�ichtet, eine Prüfungsdokumentation
anzufertigen, die ausreicht, einen erfahrenen Abschlussprüfer, der zuvor nicht mit deranzufertigen, die ausreicht, einen erfahrenen Abschlussprüfer, der zuvor nicht mit der
Abschlussprüfung befasst war, in die Lage zu versetzen, die bedeutsamen Beurteilungen aufAbschlussprüfung befasst war, in die Lage zu versetzen, die bedeutsamen Beurteilungen auf
der Grundlage p�ichtgemäßen Ermessens zu verstehen, die im Zusammenhang mit dender Grundlage p�ichtgemäßen Ermessens zu verstehen, die im Zusammenhang mit den
Schlussfolgerungen zu bedeutsamen Sachverhalten getro�en wurden, die sich während derSchlussfolgerungen zu bedeutsamen Sachverhalten getro�en wurden, die sich während der
Abschlussprüfung ergeben.Abschlussprüfung ergeben.1616 P�ichtgemäßes Ermessen darf nicht als Rechtfertigung für P�ichtgemäßes Ermessen darf nicht als Rechtfertigung für
Entscheidungen genutzt werden, die ansonsten nicht durch die Tatsachen und Umstände desEntscheidungen genutzt werden, die ansonsten nicht durch die Tatsachen und Umstände des
Auftrags oder durch ausreichende geeignete Prüfungsnachweise gestützt werden.Auftrags oder durch ausreichende geeignete Prüfungsnachweise gestützt werden.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.65.6  Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise und Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise und
Prüfungsrisiko (Vgl. Tz. Prüfungsrisiko (Vgl. Tz. 5 und 5 und 17)17)

5.6.15.6.1  Ausreichender Umfang und Eignung von Ausreichender Umfang und Eignung von
PrüfungsnachweisenPrüfungsnachweisen

A30A30   Prüfungsnachweise sind notwendig, um das Prüfungsurteil und den Vermerk desPrüfungsnachweise sind notwendig, um das Prüfungsurteil und den Vermerk des
Abschlussprüfers zu stützen. Sie sind ihrem Wesen nach kumulativ und werden hauptsächlichAbschlussprüfers zu stützen. Sie sind ihrem Wesen nach kumulativ und werden hauptsächlich
aus im Laufe der Prüfung durchgeführten Prüfungshandlungen erlangt. Sie können jedochaus im Laufe der Prüfung durchgeführten Prüfungshandlungen erlangt. Sie können jedoch
auch Informationen einschließen, die aus anderen Quellen erlangt werden, bspw. ausauch Informationen einschließen, die aus anderen Quellen erlangt werden, bspw. aus
vorherigen Prüfungen (vorausgesetzt, der Abschlussprüfer hat festgestellt, ob seit dervorherigen Prüfungen (vorausgesetzt, der Abschlussprüfer hat festgestellt, ob seit der
vorherigen Prüfung Änderungen eingetreten sind, die sich auf ihre Relevanz für die laufendevorherigen Prüfung Änderungen eingetreten sind, die sich auf ihre Relevanz für die laufende
Prüfung auswirken könnenPrüfung auswirken können1717) oder aus den Qualitätssicherungsmaßnahmen einer) oder aus den Qualitätssicherungsmaßnahmen einer
Prüfungspraxis zur Annahme und Fortführung des Mandats. Neben anderen QuellenPrüfungspraxis zur Annahme und Fortführung des Mandats. Neben anderen Quellen
innerhalb und außerhalb der Einheit sind die Unterlagen des Rechnungswesens der Einheitinnerhalb und außerhalb der Einheit sind die Unterlagen des Rechnungswesens der Einheit
eine wichtige Quelle für Prüfungsnachweise. Informationen, die als Prüfungsnachweiseeine wichtige Quelle für Prüfungsnachweise. Informationen, die als Prüfungsnachweise
genutzt werden können, können auch von einem Sachverständigen erstellt worden sein, dergenutzt werden können, können auch von einem Sachverständigen erstellt worden sein, der



bei der Einheit angestellt ist oder von ihr beauftragt wird.bei der Einheit angestellt ist oder von ihr beauftragt wird.  Prüfungsnachweise umfassenPrüfungsnachweise umfassen
sowohl Informationen, welche die Aussagen des Managements stützen und untermauern, alssowohl Informationen, welche die Aussagen des Managements stützen und untermauern, als
auch Informationen, die im Widerspruch zu diesen Aussagen stehen. In manchen Fällen wirdauch Informationen, die im Widerspruch zu diesen Aussagen stehen. In manchen Fällen wird
zudem das Fehlen von Informationen (z.B. die Weigerung des Managements, einezudem das Fehlen von Informationen (z.B. die Weigerung des Managements, eine
angeforderte Erklärung abzugeben) vom Abschlussprüfer genutzt und stellt daher ebenfallsangeforderte Erklärung abzugeben) vom Abschlussprüfer genutzt und stellt daher ebenfalls
einen Prüfungsnachweis dar. Der größte Teil der Tätigkeit des Abschlussprüfers bei dereinen Prüfungsnachweis dar. Der größte Teil der Tätigkeit des Abschlussprüfers bei der
Bildung des Prüfungsurteils besteht in der Erlangung und Beurteilung vonBildung des Prüfungsurteils besteht in der Erlangung und Beurteilung von
Prüfungsnachweisen.Prüfungsnachweisen.

A31A31   Ausreichender Umfang und Eignung von Prüfungsnachweisen stehen in einerAusreichender Umfang und Eignung von Prüfungsnachweisen stehen in einer
Wechselbeziehung. Ausreichender Umfang ist das Maß für die Quantität derWechselbeziehung. Ausreichender Umfang ist das Maß für die Quantität der
Prüfungsnachweise. Die Quantität der benötigten Prüfungsnachweise hängt ab von der durchPrüfungsnachweise. Die Quantität der benötigten Prüfungsnachweise hängt ab von der durch
den Abschlussprüfer vorgenommenen Beurteilung der Risiken falscher Darstellungen (jeden Abschlussprüfer vorgenommenen Beurteilung der Risiken falscher Darstellungen (je
höher die beurteilten Risiken, desto mehr Prüfungsnachweise sind voraussichtlichhöher die beurteilten Risiken, desto mehr Prüfungsnachweise sind voraussichtlich
erforderlich) und von der Qualität dieser Prüfungsnachweise (je höher die Qualität, destoerforderlich) und von der Qualität dieser Prüfungsnachweise (je höher die Qualität, desto
weniger Nachweise können erforderlich sein). Die Erlangung einer größeren Anzahl anweniger Nachweise können erforderlich sein). Die Erlangung einer größeren Anzahl an
Prüfungsnachweisen kann jedoch kein Ausgleich für deren schlechte Qualität sein.Prüfungsnachweisen kann jedoch kein Ausgleich für deren schlechte Qualität sein.

A32A32   Eignung ist das Maß für die Qualität von Prüfungsnachweisen, d.h. ihre Relevanz undEignung ist das Maß für die Qualität von Prüfungsnachweisen, d.h. ihre Relevanz und
Verlässlichkeit als Unterstützung für die Schlussfolgerungen, auf denen das PrüfungsurteilVerlässlichkeit als Unterstützung für die Schlussfolgerungen, auf denen das Prüfungsurteil
beruht. Die Verlässlichkeit von Nachweisen wird durch ihre Quelle und ihre Art beein�usstberuht. Die Verlässlichkeit von Nachweisen wird durch ihre Quelle und ihre Art beein�usst
und hängt von den individuellen Umständen ab, unter denen sie erlangt werden.und hängt von den individuellen Umständen ab, unter denen sie erlangt werden.

A33A33   Die Beurteilung, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden, umDie Beurteilung, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden, um
das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren und den Abschlussprüferdas Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren und den Abschlussprüfer
dadurch in die Lage zu versetzen, begründete Schlussfolgerungen als Grundlage für dasdadurch in die Lage zu versetzen, begründete Schlussfolgerungen als Grundlage für das
Prüfungsurteil zu ziehen, liegt im p�ichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Prüfungsurteil zu ziehen, liegt im p�ichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. ISA ISA [DE][DE]
500 und andere relevante [500 und andere relevante [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] enthalten zusätzliche, für die gesamte bzw.] ISA [DE] enthalten zusätzliche, für die gesamte
Abschlussprüfung geltende Anforderungen und weitere Hinweise zu den Überlegungen desAbschlussprüfung geltende Anforderungen und weitere Hinweise zu den Überlegungen des
Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Erlangung ausreichender geeigneterAbschlussprüfers im Zusammenhang mit der Erlangung ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise.Prüfungsnachweise.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.6.25.6.2  Prüfungsrisiko Prüfungsrisiko

A34A34   Das Prüfungsrisiko ist eine Funktion der Risiken wesentlicher falscher DarstellungenDas Prüfungsrisiko ist eine Funktion der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
und des Entdeckungsrisikos. Die Beurteilung von Risiken basiert auf Prüfungshandlungen zurund des Entdeckungsrisikos. Die Beurteilung von Risiken basiert auf Prüfungshandlungen zur
Erlangung von Informationen, die zu diesem Zweck notwendig sind, und auf Nachweisen, dieErlangung von Informationen, die zu diesem Zweck notwendig sind, und auf Nachweisen, die
während der gesamten Abschlussprüfung erlangt wurden. Die Beurteilung von Risiken liegt imwährend der gesamten Abschlussprüfung erlangt wurden. Die Beurteilung von Risiken liegt im
p�ichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers und ist nicht genau messbar.p�ichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers und ist nicht genau messbar.

A35A35   Für Zwecke der [Für Zwecke der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] umfasst das Prüfungsrisiko nicht das Risiko, und] ISA [DE] umfasst das Prüfungsrisiko nicht das Risiko,
dass der Abschlussprüfer in seinem Prüfungsurteil zum Ausdruck bringen könnte, dass derdass der Abschlussprüfer in seinem Prüfungsurteil zum Ausdruck bringen könnte, dass der



Abschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält, obwohl dies nicht der Fall ist. DiesesAbschluss wesentliche falsche Darstellungen enthält, obwohl dies nicht der Fall ist. Dieses
Risiko ist regelmäßig nicht bedeutsam. Der Begri� „Prüfungsrisiko“ ist ferner ein Fachbegri�,Risiko ist regelmäßig nicht bedeutsam. Der Begri� „Prüfungsrisiko“ ist ferner ein Fachbegri�,
der sich auf den Abschlussprüfungsprozess bezieht und nicht auf die Geschäftsrisiken desder sich auf den Abschlussprüfungsprozess bezieht und nicht auf die Geschäftsrisiken des
Abschlussprüfers, z.B. Verluste aus Rechtsstreitigkeiten, nachteilige Publicity oder andereAbschlussprüfers, z.B. Verluste aus Rechtsstreitigkeiten, nachteilige Publicity oder andere
Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung eintreten.Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung eintreten.
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5.6.2.15.6.2.1  Risiken wesentlicher falscher Darstellungen Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

A36A36   Die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen können auf zwei Ebenen bestehen:Die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen können auf zwei Ebenen bestehen:

●● der Ebene des Abschlusses als Ganzes undder Ebene des Abschlusses als Ganzes und

●● der Aussageebene für Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden sowieder Aussageebene für Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden sowie
Abschlussangaben.Abschlussangaben.

A37A37   „Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Ebene des Abschlusses als Ganzes“„Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Ebene des Abschlusses als Ganzes“
beziehen sich auf Risiken wesentlicher falscher Darstellungen, die sich auf den Abschluss alsbeziehen sich auf Risiken wesentlicher falscher Darstellungen, die sich auf den Abschluss als
Ganzes auswirken und möglicherweise viele Aussagen betre�en.Ganzes auswirken und möglicherweise viele Aussagen betre�en.

A38A38   Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene werden beurteilt, umRisiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene werden beurteilt, um
Art, zeitliche Einteilung und Umfang weiterer Prüfungshandlungen festzulegen, die notwendigArt, zeitliche Einteilung und Umfang weiterer Prüfungshandlungen festzulegen, die notwendig
sind, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen. Diese Nachweise versetzensind, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen. Diese Nachweise versetzen
den Abschlussprüfer in die Lage, mit einem vertretbar niedrigen Maß an Prüfungsrisiko einden Abschlussprüfer in die Lage, mit einem vertretbar niedrigen Maß an Prüfungsrisiko ein
Prüfungsurteil zum Abschluss abzugeben. Abschlussprüfer nutzen verschiedene Ansätze, umPrüfungsurteil zum Abschluss abzugeben. Abschlussprüfer nutzen verschiedene Ansätze, um
das Ziel der Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu erreichen. So kanndas Ziel der Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu erreichen. So kann
der Abschlussprüfer bspw. ein Modell nutzen, das die allgemeine Beziehung derder Abschlussprüfer bspw. ein Modell nutzen, das die allgemeine Beziehung der
Komponenten des Prüfungsrisikos mathematisch ausdrückt, um ein vertretbares Maß anKomponenten des Prüfungsrisikos mathematisch ausdrückt, um ein vertretbares Maß an
Entdeckungsrisiko zu erreichen. Manche Abschlussprüfer halten ein solches Modell bei derEntdeckungsrisiko zu erreichen. Manche Abschlussprüfer halten ein solches Modell bei der
Planung von Prüfungshandlungen für nützlich.Planung von Prüfungshandlungen für nützlich.

A39A39   Die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene bestehen aus zweiDie Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene bestehen aus zwei
Komponenten: inhärentes Risiko und Kontrollrisiko. Das inhärente Risiko und dasKomponenten: inhärentes Risiko und Kontrollrisiko. Das inhärente Risiko und das
Kontrollrisiko sind die Risiken der Einheit und bestehen unabhängig von derKontrollrisiko sind die Risiken der Einheit und bestehen unabhängig von der
Abschlussprüfung.Abschlussprüfung.

A40A40   Das inhärente Risiko ist bei manchen Aussagen und damit zusammenhängendenDas inhärente Risiko ist bei manchen Aussagen und damit zusammenhängenden
Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden sowie Abschlussangaben höher als bei anderen.Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden sowie Abschlussangaben höher als bei anderen.
Es kann bspw. höher sein bei komplexen Berechnungen oder bei Konten, die sich ausEs kann bspw. höher sein bei komplexen Berechnungen oder bei Konten, die sich aus
Beträgen zusammensetzen, die aus geschätzten Werten in der Rechnungslegung mitBeträgen zusammensetzen, die aus geschätzten Werten in der Rechnungslegung mit
bedeutsamer Schätzunsicherheit abgeleitet wurden. Äußere Umstände, die sich aufbedeutsamer Schätzunsicherheit abgeleitet wurden. Äußere Umstände, die sich auf
Geschäftsrisiken auswirken, können das inhärente Risiko ebenfalls beein�ussen. So könnteGeschäftsrisiken auswirken, können das inhärente Risiko ebenfalls beein�ussen. So könnte
bspw. ein bestimmtes Produkt durch technologische Entwicklungen veraltet werden, wodurchbspw. ein bestimmtes Produkt durch technologische Entwicklungen veraltet werden, wodurch
der Bestand anfälliger für eine Überbewertung wird. Auch Faktoren, welche die Einheit und ihrder Bestand anfälliger für eine Überbewertung wird. Auch Faktoren, welche die Einheit und ihr
Umfeld betre�en, die sich auf mehrere oder alle Arten von Geschäftsvorfällen, KontensaldenUmfeld betre�en, die sich auf mehrere oder alle Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden



oder Abschlussangaben beziehen, können das mit einer bestimmten Aussage verbundeneoder Abschlussangaben beziehen, können das mit einer bestimmten Aussage verbundene
inhärente Risiko beein�ussen. Zu solchen Faktoren können bspw. das Fehlen einesinhärente Risiko beein�ussen. Zu solchen Faktoren können bspw. das Fehlen eines
ausreichenden Working Capital für die Fortführung der Geschäftstätigkeit oder eineausreichenden Working Capital für die Fortführung der Geschäftstätigkeit oder eine
Verschlechterung in der Branche gehören, die durch eine hohe Anzahl von Misserfolgen vonVerschlechterung in der Branche gehören, die durch eine hohe Anzahl von Misserfolgen von
Geschäftsbetrieben gekennzeichnet ist.Geschäftsbetrieben gekennzeichnet ist.

A41A41   Das Kontrollrisiko ist eine Funktion der Wirksamkeit von Konzeption, Einrichtung undDas Kontrollrisiko ist eine Funktion der Wirksamkeit von Konzeption, Einrichtung und
Aufrechterhaltung des IKS durch das Management, um auf identi�zierte Risiken zu reagieren,Aufrechterhaltung des IKS durch das Management, um auf identi�zierte Risiken zu reagieren,
die das Erreichen von Zielen der Einheit bedrohen, die wiederum für die Aufstellung ihresdie das Erreichen von Zielen der Einheit bedrohen, die wiederum für die Aufstellung ihres
Abschlusses relevant sind. Das IKS kann jedoch, wie gut es auch immer konzipiert ist undAbschlusses relevant sind. Das IKS kann jedoch, wie gut es auch immer konzipiert ist und
funktioniert, aufgrund seiner inhärenten Grenzen die Risiken wesentlicher falscherfunktioniert, aufgrund seiner inhärenten Grenzen die Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen im Abschluss nur reduzieren, aber nicht beseitigen. Zu diesen Grenzen gehörtDarstellungen im Abschluss nur reduzieren, aber nicht beseitigen. Zu diesen Grenzen gehört
bspw. die Möglichkeit, dass menschliche Irrtümer oder Fehler begangen werden oder dassbspw. die Möglichkeit, dass menschliche Irrtümer oder Fehler begangen werden oder dass
Kontrollen durch kollusives Zusammenwirken oder durch das unangemesseneKontrollen durch kollusives Zusammenwirken oder durch das unangemessene
Außerkraftsetzen durch das Management umgangen werden. Folglich wird immer einAußerkraftsetzen durch das Management umgangen werden. Folglich wird immer ein
gewisses Kontrollrisiko bestehen. Die [gewisses Kontrollrisiko bestehen. Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] enthalten die Bedingungen, unter und] ISA [DE] enthalten die Bedingungen, unter
denen der Abschlussprüfer bei der Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang derdenen der Abschlussprüfer bei der Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang der
durchzuführenden aussagebezogenen Prüfungshandlungen entweder verp�ichtet ist, diedurchzuführenden aussagebezogenen Prüfungshandlungen entweder verp�ichtet ist, die
Wirksamkeit von Kontrollen zu prüfen oder sich dafür entscheidet.Wirksamkeit von Kontrollen zu prüfen oder sich dafür entscheidet.1818

A42A42   Die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen kann in quantitativenDie Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen kann in quantitativen
Begri�en, wie Prozentsätzen, oder in nicht-quantitativen Begri�en ausgedrückt werden.Begri�en, wie Prozentsätzen, oder in nicht-quantitativen Begri�en ausgedrückt werden.
Jedenfalls ist für den Abschlussprüfer die Notwendigkeit, angemessene RisikobeurteilungenJedenfalls ist für den Abschlussprüfer die Notwendigkeit, angemessene Risikobeurteilungen
vorzunehmen, wichtiger als die unterschiedlichen Ansätze, nach denen sie vorgenommenvorzunehmen, wichtiger als die unterschiedlichen Ansätze, nach denen sie vorgenommen
werden können. Die [werden können. Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] beziehen sich regelmäßig nicht gesondert auf das und] ISA [DE] beziehen sich regelmäßig nicht gesondert auf das
inhärente Risiko und das Kontrollrisiko, sondern vielmehr auf eine kombinierte Beurteilunginhärente Risiko und das Kontrollrisiko, sondern vielmehr auf eine kombinierte Beurteilung
der „Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“. Jedoch erfordert der „Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“. Jedoch erfordert ISA ISA [DE][DE] 540 (Revised) 540 (Revised)1919

eine gesonderte Beurteilung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos, um eineeine gesonderte Beurteilung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos, um eine
Grundlage zu scha�en für die Planung und Durchführung weiterer Prüfungshandlungen zurGrundlage zu scha�en für die Planung und Durchführung weiterer Prüfungshandlungen zur
Reaktion auf die beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen – einschließlichReaktion auf die beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen – einschließlich
bedeutsamer Risiken – für geschätzte Werte in der Rechnungslegung auf Aussageebene inbedeutsamer Risiken – für geschätzte Werte in der Rechnungslegung auf Aussageebene in
Übereinstimmung mit Übereinstimmung mit ISA ISA [DE][DE] 330. 330.2020 Bei der Identi�zierung und Beurteilung von Risiken Bei der Identi�zierung und Beurteilung von Risiken
wesentlicher falscher Darstellungen für andere bedeutsame Arten von Geschäftsvorfällen,wesentlicher falscher Darstellungen für andere bedeutsame Arten von Geschäftsvorfällen,
Kontensalden oder Abschlussangaben als geschätzte Werte kann der Abschlussprüfer inKontensalden oder Abschlussangaben als geschätzte Werte kann der Abschlussprüfer in
Abhängigkeit von bevorzugten Prüfungstechniken oder -methodologien und praktischenAbhängigkeit von bevorzugten Prüfungstechniken oder -methodologien und praktischen
Überlegungen gesonderte oder kombinierte Beurteilungen des inhärenten Risikos und desÜberlegungen gesonderte oder kombinierte Beurteilungen des inhärenten Risikos und des
Kontrollrisikos vornehmen.Kontrollrisikos vornehmen.

A43A43   ISA ISA [DE][DE] 315 (Revised) enthält Anforderungen und erläuternde Hinweise zur 315 (Revised) enthält Anforderungen und erläuternde Hinweise zur
Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschluss-Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen auf Abschluss-
und Aussageebene.und Aussageebene.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen



5.6.2.25.6.2.2  Entdeckungsrisiko Entdeckungsrisiko

A44A44   Für ein gegebenes Maß an Prüfungsrisiko steht das vertretbare Maß anFür ein gegebenes Maß an Prüfungsrisiko steht das vertretbare Maß an
Entdeckungsrisiko im umgekehrten Verhältnis zu den beurteilten Risiken wesentlicher falscherEntdeckungsrisiko im umgekehrten Verhältnis zu den beurteilten Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen auf Aussageebene. Je höher bspw. die Risiken wesentlicher falscherDarstellungen auf Aussageebene. Je höher bspw. die Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen sind, die nach Ansicht des Abschlussprüfers bestehen, desto niedriger ist dasDarstellungen sind, die nach Ansicht des Abschlussprüfers bestehen, desto niedriger ist das
vertretbare Entdeckungsrisiko und desto überzeugender haben folglich die vomvertretbare Entdeckungsrisiko und desto überzeugender haben folglich die vom
Abschlussprüfer verlangten Prüfungsnachweise zu sein.Abschlussprüfer verlangten Prüfungsnachweise zu sein.

A45A45   Das Entdeckungsrisiko bezieht sich auf Art, zeitliche Einteilung und Umfang derDas Entdeckungsrisiko bezieht sich auf Art, zeitliche Einteilung und Umfang der
Prüfungshandlungen, die vom Abschlussprüfer festgelegt werden, um das Prüfungsrisiko aufPrüfungshandlungen, die vom Abschlussprüfer festgelegt werden, um das Prüfungsrisiko auf
ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Es ist daher eine Funktion der Wirksamkeit einerein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Es ist daher eine Funktion der Wirksamkeit einer
Prüfungshandlung und ihrer Anwendung durch den Abschlussprüfer. Sachverhalte wie z.B.Prüfungshandlung und ihrer Anwendung durch den Abschlussprüfer. Sachverhalte wie z.B.

●● angemessene Planung,angemessene Planung,

●● geeignete Zuordnung von Mitarbeitern für das Prüfungsteam,geeignete Zuordnung von Mitarbeitern für das Prüfungsteam,

●● Anwendung einer kritischen Grundhaltung sowieAnwendung einer kritischen Grundhaltung sowie

●● Überwachung und Durchsicht der durchgeführten PrüfungstätigkeitenÜberwachung und Durchsicht der durchgeführten Prüfungstätigkeiten

unterstützen dabei, die Wirksamkeit einer Prüfungshandlung und ihrer Anwendung zuunterstützen dabei, die Wirksamkeit einer Prüfungshandlung und ihrer Anwendung zu
erhöhen und die Möglichkeit zu reduzieren, dass ein Abschlussprüfer eine ungeeigneteerhöhen und die Möglichkeit zu reduzieren, dass ein Abschlussprüfer eine ungeeignete
Prüfungshandlung wählt, eine geeignete Prüfungshandlung falsch anwendet oder diePrüfungshandlung wählt, eine geeignete Prüfungshandlung falsch anwendet oder die
Prüfungsergebnisse falsch interpretieren könnte.Prüfungsergebnisse falsch interpretieren könnte.

A46A46   ISA [DE] 300ISA [DE] 3002121 und ISA [DE] 330 enthalten Anforderungen und erläuternde Hinweise und ISA [DE] 330 enthalten Anforderungen und erläuternde Hinweise
zur Planung einer Abschlussprüfung und zu den Reaktionen des Abschlussprüfers aufzur Planung einer Abschlussprüfung und zu den Reaktionen des Abschlussprüfers auf
beurteilte Risiken. Das Entdeckungsrisiko kann jedoch aufgrund der inhärenten Grenzen einerbeurteilte Risiken. Das Entdeckungsrisiko kann jedoch aufgrund der inhärenten Grenzen einer
Abschlussprüfung nur reduziert, aber nicht beseitigt werden. Folglich wird immer ein gewissesAbschlussprüfung nur reduziert, aber nicht beseitigt werden. Folglich wird immer ein gewisses
Entdeckungsrisiko bestehen.Entdeckungsrisiko bestehen.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.6.35.6.3  Inhärente Grenzen einer Abschlussprüfung Inhärente Grenzen einer Abschlussprüfung

A47A47   Vom Abschlussprüfer wird weder erwartet, das Prüfungsrisiko auf Null zu reduzieren,Vom Abschlussprüfer wird weder erwartet, das Prüfungsrisiko auf Null zu reduzieren,
noch ist dies möglich, sodass keine absolute Sicherheit darüber erlangt werden kann, dass dernoch ist dies möglich, sodass keine absolute Sicherheit darüber erlangt werden kann, dass der
Abschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen HandlungenAbschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist. Dies liegt daran, dass inhärente Grenzen einer Abschlussprüfung bestehen,oder Irrtümern ist. Dies liegt daran, dass inhärente Grenzen einer Abschlussprüfung bestehen,
die dazu führen, dass die meisten Prüfungsnachweise, aus denen der Abschlussprüferdie dazu führen, dass die meisten Prüfungsnachweise, aus denen der Abschlussprüfer
Schlussfolgerungen zieht und auf die das Prüfungsurteil gestützt ist, eher überzeugend alsSchlussfolgerungen zieht und auf die das Prüfungsurteil gestützt ist, eher überzeugend als
zwingend sind. Die inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung ergeben sich aus:zwingend sind. Die inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung ergeben sich aus:

●● dem Wesen der Rechnungslegung,dem Wesen der Rechnungslegung,

●● dem Wesen von Prüfungshandlungen unddem Wesen von Prüfungshandlungen und



●● der Notwendigkeit, die Prüfung innerhalb eines angemessenen Zeitraums und zuder Notwendigkeit, die Prüfung innerhalb eines angemessenen Zeitraums und zu
verhältnismäßigen Kosten durchzuführen.verhältnismäßigen Kosten durchzuführen.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.6.3.15.6.3.1  Wesen der Rechnungslegung Wesen der Rechnungslegung

A48A48   Die Aufstellung des Abschlusses umfasst Beurteilungen des Managements um dieDie Aufstellung des Abschlusses umfasst Beurteilungen des Managements um die
Anforderungen der für die Einheit maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze auf die für dieAnforderungen der für die Einheit maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze auf die für die
Einheit gegebenen Tatsachen und Umstände anzuwenden. Darüber hinaus beinhalten vieleEinheit gegebenen Tatsachen und Umstände anzuwenden. Darüber hinaus beinhalten viele
Abschlussposten subjektive Entscheidungen oder Beurteilungen oder einen Grad anAbschlussposten subjektive Entscheidungen oder Beurteilungen oder einen Grad an
Unsicherheit und es kann ein Spektrum von vertretbaren möglichen Auslegungen oderUnsicherheit und es kann ein Spektrum von vertretbaren möglichen Auslegungen oder
Beurteilungen geben. Folglich unterliegen manche Abschlussposten bzw. -angaben einemBeurteilungen geben. Folglich unterliegen manche Abschlussposten bzw. -angaben einem
inhärenten Maß an Variabilität, das durch die Anwendung zusätzlicher Prüfungshandlungeninhärenten Maß an Variabilität, das durch die Anwendung zusätzlicher Prüfungshandlungen
nicht beseitigt werden kann. Dies gilt bspw. häu�g für bestimmte geschätzte Werte in dernicht beseitigt werden kann. Dies gilt bspw. häu�g für bestimmte geschätzte Werte in der
Rechnungslegung. Dennoch ist der Abschlussprüfer nach den [Rechnungslegung. Dennoch ist der Abschlussprüfer nach den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
verp�ichtet, spezi�sche Überlegungen dazu anzustellen, ob geschätzte Werte in derverp�ichtet, spezi�sche Überlegungen dazu anzustellen, ob geschätzte Werte in der
Rechnungslegung im Rahmen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze und mit denRechnungslegung im Rahmen der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze und mit den
geschätzten Werten zusammenhängende Abschlussangaben begründet sind, sowie zu dengeschätzten Werten zusammenhängende Abschlussangaben begründet sind, sowie zu den
qualitativen Aspekten der Rechnungslegungspraktiken der Einheit. Dies schließt Anzeichen fürqualitativen Aspekten der Rechnungslegungspraktiken der Einheit. Dies schließt Anzeichen für
eine mögliche einseitige Ausrichtung in den Beurteilungen des Managements ein.eine mögliche einseitige Ausrichtung in den Beurteilungen des Managements ein.2222

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.6.3.25.6.3.2  Wesen von Prüfungshandlungen Wesen von Prüfungshandlungen

A49A49   Der Möglichkeit des Abschlussprüfers, Prüfungsnachweise zu erlangen, sindDer Möglichkeit des Abschlussprüfers, Prüfungsnachweise zu erlangen, sind
praktische und gesetzliche Grenzen gesetzt. Zum Beispielpraktische und gesetzliche Grenzen gesetzt. Zum Beispiel

●● besteht die Möglichkeit, dass das Management oder Andere absichtlich oder unabsichtlichbesteht die Möglichkeit, dass das Management oder Andere absichtlich oder unabsichtlich
nicht die vollständigen Informationen liefern, die für die Aufstellung des Abschlussesnicht die vollständigen Informationen liefern, die für die Aufstellung des Abschlusses
relevant sind oder die vom Abschlussprüfer angefordert wurden. Folglich kann sich derrelevant sind oder die vom Abschlussprüfer angefordert wurden. Folglich kann sich der
Abschlussprüfer nicht über die Vollständigkeit der Informationen sicher sein, auch wennAbschlussprüfer nicht über die Vollständigkeit der Informationen sicher sein, auch wenn
der Abschlussprüfer Prüfungshandlungen durchgeführt hat, um sich zu vergewissern, dassder Abschlussprüfer Prüfungshandlungen durchgeführt hat, um sich zu vergewissern, dass
alle relevanten Informationen erlangt wurden;alle relevanten Informationen erlangt wurden;

●● kann bei dolosen Handlungen eine wohl durchdachte und sorgfältig organisiertekann bei dolosen Handlungen eine wohl durchdachte und sorgfältig organisierte
Vorgehensweise zur Verschleierung vorliegen. Daher können Prüfungshandlungen zurVorgehensweise zur Verschleierung vorliegen. Daher können Prüfungshandlungen zur
Einholung von Prüfungsnachweisen nicht wirksam sein zur Aufdeckung einer absichtlichenEinholung von Prüfungsnachweisen nicht wirksam sein zur Aufdeckung einer absichtlichen
falschen Darstellung, bei der es bspw. um eine durch kollusives Zusammenwirkenfalschen Darstellung, bei der es bspw. um eine durch kollusives Zusammenwirken
gefälschte Dokumentation geht, wodurch der Abschlussprüfer zu der Au�assung verleitetgefälschte Dokumentation geht, wodurch der Abschlussprüfer zu der Au�assung verleitet
werden kann, dass Prüfungsnachweise gültig sind, obwohl dies nicht der Fall ist. Derwerden kann, dass Prüfungsnachweise gültig sind, obwohl dies nicht der Fall ist. Der



Abschlussprüfer ist weder als Sachverständiger für die Prüfung der Echtheit vonAbschlussprüfer ist weder als Sachverständiger für die Prüfung der Echtheit von
Dokumenten ausgebildet noch wird dies von ihm erwartet;Dokumenten ausgebildet noch wird dies von ihm erwartet;

●● ist eine Abschlussprüfung keine amtliche Untersuchung von behauptetem Fehlverhalten.ist eine Abschlussprüfung keine amtliche Untersuchung von behauptetem Fehlverhalten.
Folglich hat der Abschlussprüfer keine besonderen gesetzlichen Befugnisse, z.B.Folglich hat der Abschlussprüfer keine besonderen gesetzlichen Befugnisse, z.B.
Durchsuchungsbefugnisse, die für eine solche Untersuchung notwendig sein können.Durchsuchungsbefugnisse, die für eine solche Untersuchung notwendig sein können.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.6.3.35.6.3.3  Zeitgerechtigkeit der Rechnungslegung und Zeitgerechtigkeit der Rechnungslegung und
Ausgewogenheit von Nutzen und KostenAusgewogenheit von Nutzen und Kosten

A50A50   Schwierigkeitsgrad, Zeit oder damit verbundene Kosten sind als solche keinSchwierigkeitsgrad, Zeit oder damit verbundene Kosten sind als solche kein
berechtigter Grund dafür, dass der Abschlussprüfer eine Prüfungshandlung weglässt, für dieberechtigter Grund dafür, dass der Abschlussprüfer eine Prüfungshandlung weglässt, für die
es keine Alternative gibt, oder sich mit Prüfungsnachweisen zufrieden gibt, die weniger alses keine Alternative gibt, oder sich mit Prüfungsnachweisen zufrieden gibt, die weniger als
überzeugend sind. Eine geeignete Planung unterstützt den Abschlussprüfer dabei, genügendüberzeugend sind. Eine geeignete Planung unterstützt den Abschlussprüfer dabei, genügend
Zeit und Ressourcen für die Durchführung der Prüfung verfügbar zu machen. UngeachtetZeit und Ressourcen für die Durchführung der Prüfung verfügbar zu machen. Ungeachtet
dessen nimmt in der Regel die Relevanz von Informationen und somit deren Wert im Laufedessen nimmt in der Regel die Relevanz von Informationen und somit deren Wert im Laufe
der Zeit ab, und es gilt, einen Ausgleich zwischen der Verlässlichkeit von Informationen undder Zeit ab, und es gilt, einen Ausgleich zwischen der Verlässlichkeit von Informationen und
deren Kosten zu �nden. Dem wird in bestimmten Rechnungslegungsgrundsätzen Rechnungderen Kosten zu �nden. Dem wird in bestimmten Rechnungslegungsgrundsätzen Rechnung
getragen (siehe bspw. das „Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung vongetragen (siehe bspw. das „Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung von
Abschlüssen“ des IASB). Daher erwarten die Nutzer eines Abschlusses, dass derAbschlüssen“ des IASB). Daher erwarten die Nutzer eines Abschlusses, dass der
Abschlussprüfer sich innerhalb eines vertretbaren Zeitraums und zu vertretbaren Kosten einAbschlussprüfer sich innerhalb eines vertretbaren Zeitraums und zu vertretbaren Kosten ein
Prüfungsurteil bildet, unter Berücksichtigung dessen, dass es praktisch nicht durchführbar ist,Prüfungsurteil bildet, unter Berücksichtigung dessen, dass es praktisch nicht durchführbar ist,
sämtlichen vorliegenden Informationen in der Annahme, dass Informationen falsch odersämtlichen vorliegenden Informationen in der Annahme, dass Informationen falsch oder
manipuliert sind nachzugehen oder jeden Sachverhalt erschöpfend zu verfolgen, bis dasmanipuliert sind nachzugehen oder jeden Sachverhalt erschöpfend zu verfolgen, bis das
Gegenteil bewiesen ist.Gegenteil bewiesen ist.

A51A51   Folglich ist es notwendig, dass der AbschlussprüferFolglich ist es notwendig, dass der Abschlussprüfer

●● die Prüfung so plant, dass sie in wirksamer Weise durchgeführt wird,die Prüfung so plant, dass sie in wirksamer Weise durchgeführt wird,

●● die Prüfungstätigkeit auf Bereiche ausrichtet, von denen am meisten erwartet wird, dass siedie Prüfungstätigkeit auf Bereiche ausrichtet, von denen am meisten erwartet wird, dass sie
Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oderRisiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern beinhalten, wobei entsprechend weniger Tätigkeiten in anderen BereichenIrrtümern beinhalten, wobei entsprechend weniger Tätigkeiten in anderen Bereichen
vorgenommen werden, undvorgenommen werden, und

●● Test- und andere Verfahren zur Untersuchung von Grundgesamtheiten auf falscheTest- und andere Verfahren zur Untersuchung von Grundgesamtheiten auf falsche
Darstellungen anwendet.Darstellungen anwendet.

A52A52   Vor dem Hintergrund der in Tz. Vor dem Hintergrund der in Tz. A51 beschriebenen Ansätze enthalten die [A51 beschriebenen Ansätze enthalten die [IDW PSIDW PS
und] ISA [DE] Anforderungen an die Planung und Durchführung der Abschlussprüfung undund] ISA [DE] Anforderungen an die Planung und Durchführung der Abschlussprüfung und
verlangen vom Abschlussprüfer u.a.,verlangen vom Abschlussprüfer u.a.,

●● eine Grundlage für die Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falschereine Grundlage für die Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen auf Abschluss- und Aussageebene zu haben, indem der AbschlussprüferDarstellungen auf Abschluss- und Aussageebene zu haben, indem der Abschlussprüfer



Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende TätigkeitenPrüfungshandlungen zur Risikobeurteilung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
durchführt,durchführt,2323 und und

●● Test- und andere Verfahren zur Untersuchung von Grundgesamtheiten so anzuwenden,Test- und andere Verfahren zur Untersuchung von Grundgesamtheiten so anzuwenden,
dass sie für den Abschlussprüfer eine hinreichende Grundlage bilden, auf der derdass sie für den Abschlussprüfer eine hinreichende Grundlage bilden, auf der der
Abschlussprüfer Schlussfolgerungen über die Grundgesamtheit ziehen kann.Abschlussprüfer Schlussfolgerungen über die Grundgesamtheit ziehen kann.2424

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.6.3.45.6.3.4  Andere sich auf die inhärenten Grenzen einer Andere sich auf die inhärenten Grenzen einer
Abschlussprüfung auswirkende SachverhalteAbschlussprüfung auswirkende Sachverhalte

A53A53   Bei bestimmten Aussagen oder Sachverhalten sind die potenziellen AuswirkungenBei bestimmten Aussagen oder Sachverhalten sind die potenziellen Auswirkungen
der inhärenten Grenzen für die Möglichkeit des Abschlussprüfers, wesentliche falscheder inhärenten Grenzen für die Möglichkeit des Abschlussprüfers, wesentliche falsche
Darstellungen aufzudecken, besonders bedeutsam. Zu solchen Aussagen oder SachverhaltenDarstellungen aufzudecken, besonders bedeutsam. Zu solchen Aussagen oder Sachverhalten
gehörengehören

●● dolose Handlungen, insb. solche, in die das obere Management eingebunden ist oder diedolose Handlungen, insb. solche, in die das obere Management eingebunden ist oder die
kollusives Zusammenwirken einschließen. Siehe ISA [DE] 240 für weitere Erörterungen;kollusives Zusammenwirken einschließen. Siehe ISA [DE] 240 für weitere Erörterungen;

●● Vorliegen und Vollständigkeit von Beziehungen zu nahe stehenden Personen undVorliegen und Vollständigkeit von Beziehungen zu nahe stehenden Personen und
Transaktionen mit ihnen. Siehe Transaktionen mit ihnen. Siehe ISA [DE] 550 ISA [DE] 550 2525 für weitere Erörterungen; für weitere Erörterungen;

●● Auftreten von Verstößen gegen Gesetze und andere Rechtsvorschriften. Siehe Auftreten von Verstößen gegen Gesetze und andere Rechtsvorschriften. Siehe ISAISA
[DE] 250[DE] 2502626 für weitere Erörterungen; für weitere Erörterungen;

●● zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten, die dazu führen können, dass eine Einheit ihrezukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten, die dazu führen können, dass eine Einheit ihre
Geschäftstätigkeit nicht fortführt. Siehe [Geschäftstätigkeit nicht fortführt. Siehe [IDW PS 270 n.F.IDW PS 270 n.F. bzw.]  bzw.] ISA 570ISA 5702727 für weitere für weitere
Erörterungen.Erörterungen.

In den relevanten [In den relevanten [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] werden bestimmte Prüfungshandlungen festgelegt, bzw.] ISA [DE] werden bestimmte Prüfungshandlungen festgelegt,
die zur Abschwächung der Auswirkungen der inhärenten Grenzen beitragen.die zur Abschwächung der Auswirkungen der inhärenten Grenzen beitragen.

A54A54   Aufgrund der inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung besteht einAufgrund der inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung besteht ein
unvermeidbares Risiko, dass es sein kann, dass wesentliche falsche Darstellungen imunvermeidbares Risiko, dass es sein kann, dass wesentliche falsche Darstellungen im
Abschluss nicht aufgedeckt werden, obwohl die Abschlussprüfung in Übereinstimmung mitAbschluss nicht aufgedeckt werden, obwohl die Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit
den [den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] ordnungsgemäß geplant und durchgeführt wird. Folglich deutet die und] ISA [DE] ordnungsgemäß geplant und durchgeführt wird. Folglich deutet die
spätere Aufdeckung einer wesentlichen falschen Darstellung aufgrund von dolosenspätere Aufdeckung einer wesentlichen falschen Darstellung aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern im Abschluss an sich nicht darauf hin, dass eineHandlungen oder Irrtümern im Abschluss an sich nicht darauf hin, dass eine
Abschlussprüfung nicht in Übereinstimmung mit den [Abschlussprüfung nicht in Übereinstimmung mit den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] durchgeführt und] ISA [DE] durchgeführt
wurde. Die inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung sind jedoch keine Rechtfertigungwurde. Die inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung sind jedoch keine Rechtfertigung
dafür, dass der Abschlussprüfer sich mit Prüfungsnachweisen zufrieden gibt, die weniger alsdafür, dass der Abschlussprüfer sich mit Prüfungsnachweisen zufrieden gibt, die weniger als
überzeugend sind. Ob der Abschlussprüfer eine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mitüberzeugend sind. Ob der Abschlussprüfer eine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit
den [den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] durchgeführt hat, wird bestimmt durch die Prüfungshandlungen, und] ISA [DE] durchgeführt hat, wird bestimmt durch die Prüfungshandlungen,
die unter den gegebenen Umständen durchgeführt wurden, durch den ausreichendendie unter den gegebenen Umständen durchgeführt wurden, durch den ausreichenden
Umfang und die Eignung der als Ergebnis daraus erlangten Prüfungsnachweise und durch dieUmfang und die Eignung der als Ergebnis daraus erlangten Prüfungsnachweise und durch die



Angemessenheit des Vermerks des Abschlussprüfers auf der Grundlage der BeurteilungAngemessenheit des Vermerks des Abschlussprüfers auf der Grundlage der Beurteilung
dieser Nachweise vor dem Hintergrund der übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers.dieser Nachweise vor dem Hintergrund der übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.75.7  Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]

5.7.15.7.1  Wesen der [ Wesen der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] (Vgl. Tz.  und] ISA [DE] (Vgl. Tz. 18)18)

A55A55   Die [Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] enthalten zusammen genommen die Standards für die und] ISA [DE] enthalten zusammen genommen die Standards für die
Tätigkeit des Abschlussprüfers zur Erreichung der übergeordneten Ziele. Gegenstand derTätigkeit des Abschlussprüfers zur Erreichung der übergeordneten Ziele. Gegenstand der
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE] sind die allgemeinen Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers sowie und] ISA [DE] sind die allgemeinen Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers sowie
die weiteren Überlegungen, die für die Anwendung dieser Verantwortlichkeiten auf bestimmtedie weiteren Überlegungen, die für die Anwendung dieser Verantwortlichkeiten auf bestimmte
Aufgabenstellungen relevant sind.Aufgabenstellungen relevant sind.

A56A56   Anwendungsbereich, Anwendungszeitpunkt und besondere Beschränkungen derAnwendungsbereich, Anwendungszeitpunkt und besondere Beschränkungen der
Anwendbarkeit eines bestimmten ISA [DE] sind in dem ISA [DE] eindeutig festgelegt. Sofern inAnwendbarkeit eines bestimmten ISA [DE] sind in dem ISA [DE] eindeutig festgelegt. Sofern in
dem betre�enden ISA [DE] nicht anders angegeben, darf der Abschlussprüfer einen ISA [DE]dem betre�enden ISA [DE] nicht anders angegeben, darf der Abschlussprüfer einen ISA [DE]
vor dem darin genannten Anwendungszeitpunkt anwenden.vor dem darin genannten Anwendungszeitpunkt anwenden.

A57A57   Bei der Durchführung einer Abschlussprüfung kann der Abschlussprüfer verp�ichtetBei der Durchführung einer Abschlussprüfung kann der Abschlussprüfer verp�ichtet
sein, zusätzlich zu den [sein, zusätzlich zu den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] gesetzliche oder andere rechtliche und] ISA [DE] gesetzliche oder andere rechtliche
Anforderungen einzuhalten. Die [Anforderungen einzuhalten. Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] setzen Gesetze oder andere und] ISA [DE] setzen Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften, die eine Abschlussprüfung regeln, nicht außer Kraft. Falls diese GesetzeRechtsvorschriften, die eine Abschlussprüfung regeln, nicht außer Kraft. Falls diese Gesetze
oder anderen Rechtsvorschriften von den [oder anderen Rechtsvorschriften von den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] abweichen, werden durch und] ISA [DE] abweichen, werden durch
eine Abschlussprüfung, die nur in Übereinstimmung mit den Gesetzen oder andereneine Abschlussprüfung, die nur in Übereinstimmung mit den Gesetzen oder anderen
Rechtsvorschriften durchgeführt wird, nicht automatisch die [Rechtsvorschriften durchgeführt wird, nicht automatisch die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
eingehalten.eingehalten.

A58A58   Der Abschlussprüfer kann die Abschlussprüfung auch in Übereinstimmung mitDer Abschlussprüfer kann die Abschlussprüfung auch in Übereinstimmung mit
sowohl den [sowohl den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] als auch Prüfungsstandards eines [anderen] bestimmten und] ISA [DE] als auch Prüfungsstandards eines [anderen] bestimmten
Rechtsraumes oder Landes durchführen. In solchen Fällen kann es notwendig sein, dass derRechtsraumes oder Landes durchführen. In solchen Fällen kann es notwendig sein, dass der
Abschlussprüfer zusätzlich zur Einhaltung der einzelnen prüfungsrelevanten [Abschlussprüfer zusätzlich zur Einhaltung der einzelnen prüfungsrelevanten [IDW PSIDW PS und] ISA und] ISA
[DE] zusätzliche Prüfungshandlungen durchführt, um die relevanten Standards des[DE] zusätzliche Prüfungshandlungen durchführt, um die relevanten Standards des
betre�enden Rechtsraumes oder Landes einzuhalten.betre�enden Rechtsraumes oder Landes einzuhalten.

D.A58.1D.A58.1   Der Abschlussprüfer kann die Abschlussprüfung auch in Übereinstimmung mitDer Abschlussprüfer kann die Abschlussprüfung auch in Übereinstimmung mit
den vom IDW festgestellten deutschen GoA und den vom IAASB verabschiedeten ISAden vom IDW festgestellten deutschen GoA und den vom IAASB verabschiedeten ISA
durchführen. In solchen Fällen kann es notwendig sein, dass der Abschlussprüfer zusätzlichdurchführen. In solchen Fällen kann es notwendig sein, dass der Abschlussprüfer zusätzlich
zur Einhaltung der einzelnen prüfungsrelevanten zur Einhaltung der einzelnen prüfungsrelevanten IDW PSIDW PS und ISA [DE] weitere und ISA [DE] weitere
Prüfungshandlungen durchführt, um die vom IAASB verabschiedeten ISA einzuhalten.Prüfungshandlungen durchführt, um die vom IAASB verabschiedeten ISA einzuhalten.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE]  IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen



5.7.1.15.7.1.1  Spezi�sche Überlegungen zu Prüfungen im ö�entlichen Spezi�sche Überlegungen zu Prüfungen im ö�entlichen
SektorSektor

A59A59   Die [Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] sind für Aufträge im ö�entlichen Sektor relevant. Die und] ISA [DE] sind für Aufträge im ö�entlichen Sektor relevant. Die
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im ö�entlichen Sektor können jedoch beein�usstVerantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im ö�entlichen Sektor können jedoch beein�usst
werden durch das Prüfungsmandat oder durch Verp�ichtungen der Einheiten des ö�entlichenwerden durch das Prüfungsmandat oder durch Verp�ichtungen der Einheiten des ö�entlichen
Sektors, die sich aus Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften oder sonstigen behördlichenSektors, die sich aus Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften oder sonstigen behördlichen
Vorgaben ergeben (so wie ministerielle Anweisungen, regierungspolitische AnforderungenVorgaben ergeben (so wie ministerielle Anweisungen, regierungspolitische Anforderungen
oder Beschlüsse gesetzgebender Organe), was einen umfassenderen Bereich beinhalten kannoder Beschlüsse gesetzgebender Organe), was einen umfassenderen Bereich beinhalten kann
als eine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den [als eine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE]. Diese und] ISA [DE]. Diese
zusätzlichen Verantwortlichkeiten sind nicht Gegenstand der [zusätzlichen Verantwortlichkeiten sind nicht Gegenstand der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE]. Es kann und] ISA [DE]. Es kann
sein, dass sie in den Verlautbarungen der International Organization of Supreme Auditsein, dass sie in den Verlautbarungen der International Organization of Supreme Audit
Institutions oder nationaler standardsetzender Einrichtungen oder in erläuternden Hinweisen,Institutions oder nationaler standardsetzender Einrichtungen oder in erläuternden Hinweisen,
die von Prüfungsbehörden entwickelt wurden, behandelt werden.die von Prüfungsbehörden entwickelt wurden, behandelt werden.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.7.25.7.2  Inhalt der [ Inhalt der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] (Vgl. Tz.  und] ISA [DE] (Vgl. Tz. 19)19)

A60A60   Neben Zielen und Anforderungen (Anforderungen werden in den [Neben Zielen und Anforderungen (Anforderungen werden in den [IDW PSIDW PS und] ISA und] ISA
[DE] unter Verwendung von „hat“ ausgedrückt) enthält ein [[DE] unter Verwendung von „hat“ ausgedrückt) enthält ein [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] damit bzw.] ISA [DE] damit
zusammenhängende erläuternde Hinweise in Form von Anwendungshinweisen und sonstigenzusammenhängende erläuternde Hinweise in Form von Anwendungshinweisen und sonstigen
Erläuterungen. Darüber hinaus kann er einleitende Hinweise zum Kontext, die für das richtigeErläuterungen. Darüber hinaus kann er einleitende Hinweise zum Kontext, die für das richtige
Verständnis des [Verständnis des [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] relevant sind, und De�nitionen enthalten. Daher ist der bzw.] ISA [DE] relevant sind, und De�nitionen enthalten. Daher ist der
gesamte Text eines [gesamte Text eines [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] relevant für das Verständnis der in einem [ bzw.] ISA [DE] relevant für das Verständnis der in einem [IDW PSIDW PS
bzw.] ISA [DE] genannten Ziele und für die richtige Anwendung der Anforderungen einesbzw.] ISA [DE] genannten Ziele und für die richtige Anwendung der Anforderungen eines
[[IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE]. bzw.] ISA [DE].

A61A61   Soweit erforderlich, liefern die Anwendungshinweise und sonstigen ErläuterungenSoweit erforderlich, liefern die Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen
eine weiterführende Erläuterung der Anforderungen eines [eine weiterführende Erläuterung der Anforderungen eines [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] und bzw.] ISA [DE] und
Hinweise zu deren Anwendung. Insbesondere können sieHinweise zu deren Anwendung. Insbesondere können sie

●● genauer erläutern, was eine Anforderung bedeutet oder abdecken soll;genauer erläutern, was eine Anforderung bedeutet oder abdecken soll;

●● Beispiele für Prüfungshandlungen enthalten, die unter den gegebenen UmständenBeispiele für Prüfungshandlungen enthalten, die unter den gegebenen Umständen
geeignet sein können.geeignet sein können.

Obwohl solche erläuternden Hinweise an sich keine Anforderung auferlegen, sind sie für dieObwohl solche erläuternden Hinweise an sich keine Anforderung auferlegen, sind sie für die
richtige Anwendung der Anforderungen eines [richtige Anwendung der Anforderungen eines [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] relevant. Die bzw.] ISA [DE] relevant. Die
Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen können auch HintergrundinformationenAnwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen können auch Hintergrundinformationen
zu Sachverhalten geben, die in einem [zu Sachverhalten geben, die in einem [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] angesprochen werden. bzw.] ISA [DE] angesprochen werden.



A62A62   Anlagen bilden einen Teil der Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen. ZielAnlagen bilden einen Teil der Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen. Ziel
und Anwendungszweck einer Anlage werden im Haupttext des dazugehörigen [und Anwendungszweck einer Anlage werden im Haupttext des dazugehörigen [IDW PSIDW PS bzw.] bzw.]
ISA [DE] oder im Titel und in der Einleitung der Anlage selbst erläutert.ISA [DE] oder im Titel und in der Einleitung der Anlage selbst erläutert.

A63A63   Je nach Bedarf können einleitende Hinweise Sachverhalte einschließen wie eineJe nach Bedarf können einleitende Hinweise Sachverhalte einschließen wie eine
ErläuterungErläuterung

●● von Zweck und Anwendungsbereich des [von Zweck und Anwendungsbereich des [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE], einschließlich des bzw.] ISA [DE], einschließlich des
Zusammenhangs dieses [Zusammenhangs dieses [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] mit anderen [ bzw.] ISA [DE] mit anderen [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE]; bzw.] ISA [DE];

●● des Gegenstands des [des Gegenstands des [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE]; bzw.] ISA [DE];

●● der jeweiligen Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers und anderer Personen in Bezugder jeweiligen Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers und anderer Personen in Bezug
auf den Gegenstand des [auf den Gegenstand des [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE]; bzw.] ISA [DE];

●● des Kontextes, in dem der [des Kontextes, in dem der [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] steht. bzw.] ISA [DE] steht.

A64A64   Ein [Ein [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] kann in einem separaten Abschnitt unter der Überschrift bzw.] ISA [DE] kann in einem separaten Abschnitt unter der Überschrift
„De�nitionen“ eine Beschreibung der Bedeutungen einschließen, die bestimmten Begri�en für„De�nitionen“ eine Beschreibung der Bedeutungen einschließen, die bestimmten Begri�en für
Zwecke der [Zwecke der [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] beigemessen werden. Diese werden gegeben, um die bzw.] ISA [DE] beigemessen werden. Diese werden gegeben, um die
konsistente Anwendung und Auslegung der [konsistente Anwendung und Auslegung der [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] zu unterstützen, und sind bzw.] ISA [DE] zu unterstützen, und sind
nicht dazu vorgesehen, De�nitionen außer Kraft zu setzen, die für andere Zwecke festgelegtnicht dazu vorgesehen, De�nitionen außer Kraft zu setzen, die für andere Zwecke festgelegt
sein können, sei es in Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften oder anderweitig. Sofern nichtsein können, sei es in Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften oder anderweitig. Sofern nicht
anders angegeben, haben diese Begri�e in den gesamten [anders angegeben, haben diese Begri�e in den gesamten [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] dieselbe und] ISA [DE] dieselbe
Bedeutung. Das Begri�sglossar zu den internationalen Standards, das vom InternationalBedeutung. Das Begri�sglossar zu den internationalen Standards, das vom International
Auditing and Assurance Standards Board in dem von der IFAC verö�entlichten Auditing and Assurance Standards Board in dem von der IFAC verö�entlichten Handbook ofHandbook of
International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related ServicesInternational Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services
PronouncementsPronouncements herausgegeben wird, enthält eine vollständige Au�istung der in den ISA herausgegeben wird, enthält eine vollständige Au�istung der in den ISA
de�nierten Begri�e. Außerdem enthält es Beschreibungen anderer in den ISA vorhandenerde�nierten Begri�e. Außerdem enthält es Beschreibungen anderer in den ISA vorhandener
Begri�e, die zu einer einheitlichen und konsistenten Auslegung und Übersetzung beitragen.Begri�e, die zu einer einheitlichen und konsistenten Auslegung und Übersetzung beitragen.

D.A64.1D.A64.1   Das Begri�sglossar, das vom IDW im Zusammenhang mit den vom IDWDas Begri�sglossar, das vom IDW im Zusammenhang mit den vom IDW
festgestellten deutschen GoA herausgegeben wird, enthält eine vollständige Au�istung der infestgestellten deutschen GoA herausgegeben wird, enthält eine vollständige Au�istung der in
den ISA [DE] de�nierten Begri�e. Außerdem enthält es Beschreibungen ausgewählter andererden ISA [DE] de�nierten Begri�e. Außerdem enthält es Beschreibungen ausgewählter anderer
in den ISA [DE] vorhandener Begri�e, die zu einer einheitlichen und konsistenten Auslegungin den ISA [DE] vorhandener Begri�e, die zu einer einheitlichen und konsistenten Auslegung
beitragen.beitragen.

A65A65   Wo dies angemessen ist, enthalten die Anwendungshinweise und sonstigenWo dies angemessen ist, enthalten die Anwendungshinweise und sonstigen
Erläuterungen eines [Erläuterungen eines [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] zusätzliche Überlegungen zu Prüfungen von bzw.] ISA [DE] zusätzliche Überlegungen zu Prüfungen von
kleineren Einheiten und Einheiten des ö�entlichen Sektors. Diese zusätzlichen Überlegungenkleineren Einheiten und Einheiten des ö�entlichen Sektors. Diese zusätzlichen Überlegungen
unterstützen bei der Anwendung der Anforderungen des [unterstützen bei der Anwendung der Anforderungen des [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] bei der bzw.] ISA [DE] bei der
Prüfung solcher Einheiten, ohne jedoch die Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers zurPrüfung solcher Einheiten, ohne jedoch die Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers zur
Anwendung und Einhaltung der in den [Anwendung und Einhaltung der in den [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] enthaltenen Anforderungen bzw.] ISA [DE] enthaltenen Anforderungen
einzuschränken oder zu mindern.einzuschränken oder zu mindern.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen



5.7.2.15.7.2.1  Spezi�sche Überlegungen zu kleineren Einheiten Spezi�sche Überlegungen zu kleineren Einheiten

A66A66   Zwecks der Bestimmung zusätzlicher Überlegungen für die Abschlussprüfungen vonZwecks der Bestimmung zusätzlicher Überlegungen für die Abschlussprüfungen von
kleineren Einheiten bezieht sich der Begri� „kleinere Einheit“ auf eine Einheit, diekleineren Einheiten bezieht sich der Begri� „kleinere Einheit“ auf eine Einheit, die
typischerweise qualitative Merkmale aufweist wietypischerweise qualitative Merkmale aufweist wie

(a)(a) Konzentration von Eigentum und Management auf eine kleine Anzahl von PersonenKonzentration von Eigentum und Management auf eine kleine Anzahl von Personen
(häu�g eine einzelne Person – Eigentümer der Einheit ist entweder eine natürliche Person(häu�g eine einzelne Person – Eigentümer der Einheit ist entweder eine natürliche Person
oder ein anderes Unternehmen, unter der Voraussetzung, dass der Eigentümer dieoder ein anderes Unternehmen, unter der Voraussetzung, dass der Eigentümer die
relevanten qualitativen Merkmale aufweist), undrelevanten qualitativen Merkmale aufweist), und

(b)(b) eines oder mehrere der folgenden Merkmale:eines oder mehrere der folgenden Merkmale:

(i)(i) überschaubare oder nicht komplexe Geschäftsvorfälle,überschaubare oder nicht komplexe Geschäftsvorfälle,

(ii)(ii) einfache Aufzeichnungen,einfache Aufzeichnungen,

(iii)(iii) wenige Geschäftszweige und wenige Produkte innerhalb der Geschäftszweige,wenige Geschäftszweige und wenige Produkte innerhalb der Geschäftszweige,

(iv)(iv) wenige interne Kontrollen,wenige interne Kontrollen,

(v)(v) wenige Managementebenen mit Verantwortlichkeit für ein breites Spektrum vonwenige Managementebenen mit Verantwortlichkeit für ein breites Spektrum von
Kontrollen oderKontrollen oder

(vi)(vi) wenige Mitarbeiter, von denen viele einen großen Aufgabenbereich haben.wenige Mitarbeiter, von denen viele einen großen Aufgabenbereich haben.

Diese qualitativen Merkmale sind nicht erschöpfend und gelten nicht ausschließlich fürDiese qualitativen Merkmale sind nicht erschöpfend und gelten nicht ausschließlich für
kleinere Einheiten, und kleinere Einheiten weisen nicht unbedingt alle diese Merkmale auf.kleinere Einheiten, und kleinere Einheiten weisen nicht unbedingt alle diese Merkmale auf.

A67A67   Die in den [Die in den [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] enthaltenen spezi�schen Überlegungen zu kleineren bzw.] ISA [DE] enthaltenen spezi�schen Überlegungen zu kleineren
Einheiten wurden hauptsächlich für nicht kapitalmarktnotierte Einheiten entwickelt.Einheiten wurden hauptsächlich für nicht kapitalmarktnotierte Einheiten entwickelt.
Gleichwohl können manche der Überlegungen bei Prüfungen von kleinerenGleichwohl können manche der Überlegungen bei Prüfungen von kleineren
kapitalmarktnotierten Einheiten hilfreich sein.kapitalmarktnotierten Einheiten hilfreich sein.

A68A68   In den [In den [IDW PS IDW PS und] ISA [DE] wird der Eigentümer einer kleineren Einheit, der in dasund] ISA [DE] wird der Eigentümer einer kleineren Einheit, der in das
Tagesgeschäft der Einheit eingebunden ist, als „geschäftsführender Eigentümer“ bezeichnet.Tagesgeschäft der Einheit eingebunden ist, als „geschäftsführender Eigentümer“ bezeichnet.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.7.35.7.3  In einzelnen [ In einzelnen [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] genannte Ziele (Vgl. bzw.] ISA [DE] genannte Ziele (Vgl.
Tz. Tz. 21)21)

A69A69   Jeder [Jeder [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] enthält eines oder mehrere Ziele, welche die bzw.] ISA [DE] enthält eines oder mehrere Ziele, welche die
Anforderungen und die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers miteinander verknüpfen.Anforderungen und die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers miteinander verknüpfen.
Die Ziele in einzelnen [Die Ziele in einzelnen [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] dienen dazu, das Augenmerk des bzw.] ISA [DE] dienen dazu, das Augenmerk des
Abschlussprüfers auf das gewünschte Ergebnis der [Abschlussprüfers auf das gewünschte Ergebnis der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] zu richten. Sie sind und] ISA [DE] zu richten. Sie sind
gleichzeitig spezi�sch genug, um den Abschlussprüfer dabei zu unterstützen,gleichzeitig spezi�sch genug, um den Abschlussprüfer dabei zu unterstützen,

●● zu verstehen, was zu erreichen ist und welche Mittel ggf. dafür geeignet sind undzu verstehen, was zu erreichen ist und welche Mittel ggf. dafür geeignet sind und



●● zu entscheiden, ob mehr zu tun ist, um die Ziele unter den besonderen Umständen derzu entscheiden, ob mehr zu tun ist, um die Ziele unter den besonderen Umständen der
Prüfung zu erreichen.Prüfung zu erreichen.

A70A70   Ziele sind im Zusammenhang mit den in Tz. Ziele sind im Zusammenhang mit den in Tz. 11 dieses ISA [DE] genannten11 dieses ISA [DE] genannten
übergeordneten Zielen des Abschlussprüfers zu verstehen. Wie die übergeordneten Ziele desübergeordneten Zielen des Abschlussprüfers zu verstehen. Wie die übergeordneten Ziele des
Abschlussprüfers unterliegt auch die Fähigkeit, ein einzelnes Ziel zu erreichen, gleichermaßenAbschlussprüfers unterliegt auch die Fähigkeit, ein einzelnes Ziel zu erreichen, gleichermaßen
den inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung.den inhärenten Grenzen einer Abschlussprüfung.

A71A71   Bei der Verwendung der Ziele ist der Abschlussprüfer verp�ichtet, die wechselseitigenBei der Verwendung der Ziele ist der Abschlussprüfer verp�ichtet, die wechselseitigen
Beziehungen zwischen den [bzw. innerhalb der Beziehungen zwischen den [bzw. innerhalb der IDW PSIDW PS und] ISA [DE] zu beachten, da die und] ISA [DE] zu beachten, da die
[[IDW PSIDW PS und] ISA [DE], wie in Tz.  und] ISA [DE], wie in Tz. A55 beschrieben, in manchen Fällen allgemeineA55 beschrieben, in manchen Fällen allgemeine
Verantwortlichkeiten behandeln und in anderen die Anwendung dieser VerantwortlichkeitenVerantwortlichkeiten behandeln und in anderen die Anwendung dieser Verantwortlichkeiten
auf bestimmte Themen. So ist der Abschlussprüfer bspw. nach diesem ISA [DE] verp�ichtet,auf bestimmte Themen. So ist der Abschlussprüfer bspw. nach diesem ISA [DE] verp�ichtet,
eine kritische Grundhaltung einzunehmen; dies ist für alle Aspekte der Planung undeine kritische Grundhaltung einzunehmen; dies ist für alle Aspekte der Planung und
Durchführung einer Abschlussprüfung notwendig, wird jedoch nicht als Anforderung in jedemDurchführung einer Abschlussprüfung notwendig, wird jedoch nicht als Anforderung in jedem
[[IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] wiederholt. Auf einer detaillierteren Ebene enthalten  bzw.] ISA [DE] wiederholt. Auf einer detaillierteren Ebene enthalten ISA ISA [DE][DE] 315 315
(Revised) und (Revised) und ISA ISA [DE][DE] 330 u.a. Ziele und Anforderungen, in denen es um die 330 u.a. Ziele und Anforderungen, in denen es um die
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers zur Identi�zierung und Beurteilung der RisikenVerantwortlichkeiten des Abschlussprüfers zur Identi�zierung und Beurteilung der Risiken
wesentlicher falscher Darstellungen bzw. zur Planung und Durchführung weitererwesentlicher falscher Darstellungen bzw. zur Planung und Durchführung weiterer
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese beurteilten Risiken geht. Diese Ziele undPrüfungshandlungen als Reaktion auf diese beurteilten Risiken geht. Diese Ziele und
Anforderungen gelten für die gesamte Abschlussprüfung. In einem [Anforderungen gelten für die gesamte Abschlussprüfung. In einem [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE], der bzw.] ISA [DE], der
bestimmte Aspekte der Abschlussprüfung behandelt (z.B. ISA [DE] 540 (Revised)), kann näherbestimmte Aspekte der Abschlussprüfung behandelt (z.B. ISA [DE] 540 (Revised)), kann näher
darauf eingegangen werden, wie die Ziele und Anforderungen solcher [darauf eingegangen werden, wie die Ziele und Anforderungen solcher [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] bzw.] ISA [DE]
wie wie ISA ISA [DE][DE] 315 (Revised) und ISA [DE] 330 in Bezug auf den Gegenstand des [ 315 (Revised) und ISA [DE] 330 in Bezug auf den Gegenstand des [IDW PSIDW PS bzw.] ISA bzw.] ISA
[DE] anzuwenden sind, ohne dass jedoch die Ziele und Anforderungen in dem [[DE] anzuwenden sind, ohne dass jedoch die Ziele und Anforderungen in dem [IDW PSIDW PS bzw.] bzw.]
ISA [DE] wiederholt werden. Somit berücksichtigt der Abschlussprüfer die Ziele undISA [DE] wiederholt werden. Somit berücksichtigt der Abschlussprüfer die Ziele und
Anforderungen anderer relevanter [Anforderungen anderer relevanter [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE], um das in  bzw.] ISA [DE], um das in ISA ISA [DE][DE] 540 (Revised) 540 (Revised)
genannte Ziel zu erreichen.genannte Ziel zu erreichen.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.7.3.15.7.3.1  Nutzung von Zielen zur Feststellung der Notwendigkeit Nutzung von Zielen zur Feststellung der Notwendigkeit
für zusätzliche Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. für zusätzliche Prüfungshandlungen (Vgl. Tz. 21(a))21(a))

A72A72   Die Anforderungen der [Die Anforderungen der [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] sind darauf ausgerichtet, den und] ISA [DE] sind darauf ausgerichtet, den
Abschlussprüfer in die Lage zu versetzen, die in den [Abschlussprüfer in die Lage zu versetzen, die in den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] genannten Ziele und] ISA [DE] genannten Ziele
und somit die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers zu erreichen. Die richtigeund somit die übergeordneten Ziele des Abschlussprüfers zu erreichen. Die richtige
Anwendung der in den [Anwendung der in den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] enthaltenen Anforderungen durch den und] ISA [DE] enthaltenen Anforderungen durch den
Abschlussprüfer scha�t erwartungsgemäß eine ausreichende Grundlage dafür, dass derAbschlussprüfer scha�t erwartungsgemäß eine ausreichende Grundlage dafür, dass der
Abschlussprüfer die Ziele erreicht. Da sich jedoch die Gegebenheiten bei denAbschlussprüfer die Ziele erreicht. Da sich jedoch die Gegebenheiten bei den
Prüfungsaufträgen stark unterscheiden und nicht alle diese Umstände in den [Prüfungsaufträgen stark unterscheiden und nicht alle diese Umstände in den [IDW PSIDW PS und] ISA und] ISA
[DE] vorhergesehen werden können, ist der Abschlussprüfer dafür verantwortlich, die[DE] vorhergesehen werden können, ist der Abschlussprüfer dafür verantwortlich, die



notwendigen Prüfungshandlungen festzulegen, um die Anforderungen der [notwendigen Prüfungshandlungen festzulegen, um die Anforderungen der [IDW PSIDW PS und] ISA und] ISA
[DE] zu erfüllen und die Ziele zu erreichen. Unter den Gegebenheiten eines Auftrags können[DE] zu erfüllen und die Ziele zu erreichen. Unter den Gegebenheiten eines Auftrags können
bestimmte Sachverhalte vorhanden sein, aufgrund derer der Abschlussprüfer verp�ichtet ist,bestimmte Sachverhalte vorhanden sein, aufgrund derer der Abschlussprüfer verp�ichtet ist,
zusätzliche Prüfungshandlungen zu den in den [zusätzliche Prüfungshandlungen zu den in den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] geforderten und] ISA [DE] geforderten
durchzuführen, um die in den [durchzuführen, um die in den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] genannten Ziele zu erreichen. und] ISA [DE] genannten Ziele zu erreichen.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.7.3.25.7.3.2  Nutzung von Zielen zur Beurteilung, ob ausreichende Nutzung von Zielen zur Beurteilung, ob ausreichende
geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden (Vgl. Tz. geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden (Vgl. Tz. 21(b))21(b))

A73A73   Der Abschlussprüfer ist verp�ichtet, die Ziele zu nutzen, um zu beurteilen, ob imDer Abschlussprüfer ist verp�ichtet, die Ziele zu nutzen, um zu beurteilen, ob im
Zusammenhang mit den übergeordneten Zielen ausreichende geeignete PrüfungsnachweiseZusammenhang mit den übergeordneten Zielen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise
erlangt wurden. Wenn der Abschlussprüfer im Ergebnis zu dem Schluss kommt, dass dieerlangt wurden. Wenn der Abschlussprüfer im Ergebnis zu dem Schluss kommt, dass die
Prüfungsnachweise nicht ausreichend und geeignet sind, kann der Abschlussprüfer einenPrüfungsnachweise nicht ausreichend und geeignet sind, kann der Abschlussprüfer einen
oder mehrere der folgenden Ansätze verfolgen, um die Anforderung von Tz. oder mehrere der folgenden Ansätze verfolgen, um die Anforderung von Tz. 21(b) zu erfüllen:21(b) zu erfüllen:

●● Beurteilung, ob aus der Einhaltung anderer [Beurteilung, ob aus der Einhaltung anderer [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] weitere relevante bzw.] ISA [DE] weitere relevante
Prüfungsnachweise erlangt wurden oder noch erlangt werden,Prüfungsnachweise erlangt wurden oder noch erlangt werden,

●● Ausweitung der durchgeführten Tätigkeiten, um einer oder mehreren Anforderungen zuAusweitung der durchgeführten Tätigkeiten, um einer oder mehreren Anforderungen zu
entsprechen, oderentsprechen, oder

●● Durchführung anderer Prüfungshandlungen, die der Abschlussprüfer unter den gegebenenDurchführung anderer Prüfungshandlungen, die der Abschlussprüfer unter den gegebenen
Umständen als notwendig beurteilt.Umständen als notwendig beurteilt.

Wenn unter den gegebenen Umständen erwartet wird, dass keiner der vorstehenden AnsätzeWenn unter den gegebenen Umständen erwartet wird, dass keiner der vorstehenden Ansätze
praktisch durchführbar oder möglich ist, wird der Abschlussprüfer nicht in der Lage sein,praktisch durchführbar oder möglich ist, wird der Abschlussprüfer nicht in der Lage sein,
ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen und ist nach den [ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen und ist nach den [IDW PSIDW PS und] ISA und] ISA
[DE] verp�ichtet, die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Vermerk des[DE] verp�ichtet, die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Vermerk des
Abschlussprüfers oder auf die Möglichkeit des Abschlussprüfers zur Beendigung des AuftragsAbschlussprüfers oder auf die Möglichkeit des Abschlussprüfers zur Beendigung des Auftrags
festzustellen.festzustellen.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.7.45.7.4  Einhaltung von relevanten Anforderungen Einhaltung von relevanten Anforderungen

5.7.4.15.7.4.1  Relevante Anforderungen (Vgl. Tz.  Relevante Anforderungen (Vgl. Tz. 22)22)

A74A74   In manchen Fällen kann ein [In manchen Fällen kann ein [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] (und daher alle darin enthaltenen bzw.] ISA [DE] (und daher alle darin enthaltenen
Anforderungen) unter den gegebenen Umständen nicht relevant sein. Verfügt eine EinheitAnforderungen) unter den gegebenen Umständen nicht relevant sein. Verfügt eine Einheit



bspw. über keine Interne Revision, ist keine der Anforderungen aus bspw. über keine Interne Revision, ist keine der Anforderungen aus ISA ISA [DE][DE] 610 (Revised 610 (Revised
2013)2013)2828 relevant. relevant.

A75A75   Ein relevanter [Ein relevanter [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] kann Anforderungen enthalten, die an eine bzw.] ISA [DE] kann Anforderungen enthalten, die an eine
Bedingung geknüpft sind. Eine solche Anforderung ist relevant, wenn die darin vorgesehenenBedingung geknüpft sind. Eine solche Anforderung ist relevant, wenn die darin vorgesehenen
Umstände zutre�en und die Bedingung gegeben ist. Im Allgemeinen ist die Bedingtheit einerUmstände zutre�en und die Bedingung gegeben ist. Im Allgemeinen ist die Bedingtheit einer
Anforderung entweder explizit oder implizit. Dies gilt bspw. fürAnforderung entweder explizit oder implizit. Dies gilt bspw. für

●● die Anforderung, das Prüfungsurteil zu modi�zieren, wenn ein Prüfungshemmnis vorliegt.die Anforderung, das Prüfungsurteil zu modi�zieren, wenn ein Prüfungshemmnis vorliegt.2929

Sie stellt eine explizite, an eine Bedingung geknüpfte Anforderung dar;Sie stellt eine explizite, an eine Bedingung geknüpfte Anforderung dar;

●● die Anforderung, während der Prüfung identi�zierte bedeutsame Mängel im IKS den für diedie Anforderung, während der Prüfung identi�zierte bedeutsame Mängel im IKS den für die
Überwachung Verantwortlichen mitzuteilenÜberwachung Verantwortlichen mitzuteilen3030. Diese Anforderung hängt vom. Diese Anforderung hängt vom
Vorhandensein solcher identi�zierter bedeutsamer Mängel ab; die Anforderung,Vorhandensein solcher identi�zierter bedeutsamer Mängel ab; die Anforderung,
ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zur Angabe und Darstellung vonausreichende geeignete Prüfungsnachweise zur Angabe und Darstellung von
Segmentinformationen im Abschluss in Übereinstimmung mit den maßgebendenSegmentinformationen im Abschluss in Übereinstimmung mit den maßgebenden
Rechnungslegungsgrundsätzen zu erlangen,Rechnungslegungsgrundsätzen zu erlangen,3131 hängt von den hängt von den
Rechnungslegungsgrundsätzen ab, in dem eine solche Angabe im Abschluss gefordert oderRechnungslegungsgrundsätzen ab, in dem eine solche Angabe im Abschluss gefordert oder
gestattet wird. Hierbei handelt es sich um implizite, an Bedingungen geknüpftegestattet wird. Hierbei handelt es sich um implizite, an Bedingungen geknüpfte
Anforderungen.Anforderungen.

In einigen Fällen kann eine Anforderung abhängig von einschlägigen Gesetzen oder anderenIn einigen Fällen kann eine Anforderung abhängig von einschlägigen Gesetzen oder anderen
Rechtsvorschriften vorgesehen sein. Beispielsweise kann der Abschlussprüfer in den FällenRechtsvorschriften vorgesehen sein. Beispielsweise kann der Abschlussprüfer in den Fällen
verp�ichtet sein, den Prüfungsauftrag niederzulegen, verp�ichtet sein, den Prüfungsauftrag niederzulegen, in denen eine Niederlegung unter denin denen eine Niederlegung unter den
einschlägigen Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften möglich isteinschlägigen Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften möglich ist. Der Abschlussprüfer kann. Der Abschlussprüfer kann
auch verp�ichtet sein, etwas zu tun, auch verp�ichtet sein, etwas zu tun, falls dies nicht durch Gesetze oder andere Rechtsvorschriftenfalls dies nicht durch Gesetze oder andere Rechtsvorschriften
verboten istverboten ist. Abhängig vom Rechtsraum kann eine solche auf Gesetzen oder anderen. Abhängig vom Rechtsraum kann eine solche auf Gesetzen oder anderen
Rechtsvorschriften beruhende Erlaubnis oder ein solches Verbot explizit oder implizit sein.Rechtsvorschriften beruhende Erlaubnis oder ein solches Verbot explizit oder implizit sein.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

5.7.4.25.7.4.2  Abweichung von einer Anforderung (Vgl. Tz.  Abweichung von einer Anforderung (Vgl. Tz. 23)23)

A76A76   ISA [DE] 230 enthält Dokumentationsanforderungen für die Ausnahmefälle, in denenISA [DE] 230 enthält Dokumentationsanforderungen für die Ausnahmefälle, in denen
der Abschlussprüfer von einer relevanten Anforderung abweicht.der Abschlussprüfer von einer relevanten Anforderung abweicht.3232 Die [ Die [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
verlangen nicht die Einhaltung einer Anforderung, die unter den Umständen der Prüfung nichtverlangen nicht die Einhaltung einer Anforderung, die unter den Umständen der Prüfung nicht
relevant ist.relevant ist.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
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5.7.55.7.5  Nichterreichung eines Ziels (Vgl.  Nichterreichung eines Ziels (Vgl. Tz. 24[-D.24.1])Tz. 24[-D.24.1])



A77A77   Die Beurteilung, ob ein Ziel erreicht wurde, liegt im p�ichtgemäßen Ermessen desDie Beurteilung, ob ein Ziel erreicht wurde, liegt im p�ichtgemäßen Ermessen des
Abschlussprüfers. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt der Abschlussprüfer die ErgebnisseAbschlussprüfers. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt der Abschlussprüfer die Ergebnisse
der Prüfungshandlungen, die in Übereinstimmung mit den Anforderungen der [der Prüfungshandlungen, die in Übereinstimmung mit den Anforderungen der [IDW PSIDW PS und] und]
ISA [DE] durchgeführt wurden, sowie die Einschätzung, ob ausreichende geeigneteISA [DE] durchgeführt wurden, sowie die Einschätzung, ob ausreichende geeignete
Prüfungsnachweise erlangt wurden und ob unter den besonderen Umständen derPrüfungsnachweise erlangt wurden und ob unter den besonderen Umständen der
Abschlussprüfung weitere Maßnahmen zu ergreifen sind, um die in den [Abschlussprüfung weitere Maßnahmen zu ergreifen sind, um die in den [IDW PSIDW PS und] ISA [DE] und] ISA [DE]
genannten Ziele zu erreichen. Folglich gehören zu den Umständen, die zur Nichterreichunggenannten Ziele zu erreichen. Folglich gehören zu den Umständen, die zur Nichterreichung
eines Ziels führen können, diejenigen, dieeines Ziels führen können, diejenigen, die

●● den Abschlussprüfer daran hindern, die relevanten Anforderungen eines [den Abschlussprüfer daran hindern, die relevanten Anforderungen eines [IDW PSIDW PS bzw.] ISA bzw.] ISA
[DE] einzuhalten;[DE] einzuhalten;

●● dazu führen, dass es für den Abschlussprüfer praktisch nicht durchführbar oder nichtdazu führen, dass es für den Abschlussprüfer praktisch nicht durchführbar oder nicht
möglich ist, die zusätzlichen Prüfungshandlungen durchzuführen oder weiteremöglich ist, die zusätzlichen Prüfungshandlungen durchzuführen oder weitere
Prüfungsnachweise zu erlangen, die der Abschlussprüfer in Orientierung an den Zielen inPrüfungsnachweise zu erlangen, die der Abschlussprüfer in Orientierung an den Zielen in
Übereinstimmung mit Tz. Übereinstimmung mit Tz. 21 als notwendig festgelegt hat (bspw. aufgrund einer21 als notwendig festgelegt hat (bspw. aufgrund einer
Beschränkung der verfügbaren Prüfungsnachweise).Beschränkung der verfügbaren Prüfungsnachweise).

A78A78   Eine Prüfungsdokumentation, welche die Anforderungen von ISA [DE] 230 und dieEine Prüfungsdokumentation, welche die Anforderungen von ISA [DE] 230 und die
besonderen Dokumentationsanforderungen anderer relevanter [besonderen Dokumentationsanforderungen anderer relevanter [IDW PSIDW PS bzw.] ISA [DE] erfüllt, bzw.] ISA [DE] erfüllt,
beinhaltet Nachweise über die Grundlage des Abschlussprüfers zur Schlussfolgerung, dass erbeinhaltet Nachweise über die Grundlage des Abschlussprüfers zur Schlussfolgerung, dass er
seine übergeordneten Ziele erreicht hat. Während es nicht erforderlich ist, dass derseine übergeordneten Ziele erreicht hat. Während es nicht erforderlich ist, dass der
Abschlussprüfer das Erreichen einzelner Ziele gesondert (bspw. in einer Checkliste)Abschlussprüfer das Erreichen einzelner Ziele gesondert (bspw. in einer Checkliste)
dokumentiert, unterstützt die Dokumentation über die Nichterreichung eines Ziels dendokumentiert, unterstützt die Dokumentation über die Nichterreichung eines Ziels den
Abschlussprüfer bei der Beurteilung, ob eine solche Nichterreichung ihn daran hindert, seineAbschlussprüfer bei der Beurteilung, ob eine solche Nichterreichung ihn daran hindert, seine
übergeordneten Ziele zu erreichen.übergeordneten Ziele zu erreichen.

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

Anlage D.1Anlage D.1
(Vgl. Tz. (Vgl. Tz. D.2.1)D.2.1)

Überblick über die Standards, die zusammen die vom IDWÜberblick über die Standards, die zusammen die vom IDW
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßigerfestgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung bildenAbschlussprüfung bilden

In dieser Anlage sind die ISA [DE] und In dieser Anlage sind die ISA [DE] und IDW PSIDW PS bzw.  bzw. IDW QS 1IDW QS 1 genannt, die insgesamt die vom genannt, die insgesamt die vom
IDW festgestellten deutschen GoA bilden.IDW festgestellten deutschen GoA bilden.

ISA [DE]ISA [DE]

●● ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einerISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer
Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing“Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing“



●● ISA [DE] 210 „Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge“ISA [DE] 210 „Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge“

●● ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“ISA [DE] 230 „Prüfungsdokumentation“

●● ISA [DE] 240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“ISA [DE] 240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“

●● ISA [DE] 250 „Berücksichtigung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einerISA [DE] 250 „Berücksichtigung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einer
Abschlussprüfung“Abschlussprüfung“

●● ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“

●● ISA [DE] 315 (Revised) „Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscherISA [DE] 315 (Revised) „Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen aus dem Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“Darstellungen aus dem Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“

●● ISA [DE] 320 „Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung“ISA [DE] 320 „Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung“

●● ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“

●● ISA [DE] 402 „Überlegungen bei der Abschlussprüfung von Einheiten, die Dienstleister inISA [DE] 402 „Überlegungen bei der Abschlussprüfung von Einheiten, die Dienstleister in
Anspruch nehmen“Anspruch nehmen“

●● ISA [DE] 450 „Beurteilung der während der Abschlussprüfung identi�zierten falschenISA [DE] 450 „Beurteilung der während der Abschlussprüfung identi�zierten falschen
Darstellungen“Darstellungen“

●● ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“ISA [DE] 500 „Prüfungsnachweise“

●● ISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – Besondere Überlegungen zu ausgewähltenISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – Besondere Überlegungen zu ausgewählten
Sachverhalten“Sachverhalten“

●● ISA [DE] 505 „Externe Bestätigungen“ISA [DE] 505 „Externe Bestätigungen“

●● ISA [DE] 510 „Erö�nungsbilanzwerte bei Erstprüfungsaufträgen“ISA [DE] 510 „Erö�nungsbilanzwerte bei Erstprüfungsaufträgen“

●● ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“

●● ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“

●● ISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und der damitISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und der damit
zusammenhängenden Abschlussangaben“zusammenhängenden Abschlussangaben“

●● ISA [DE] 550 „Nahe stehende Personen“ISA [DE] 550 „Nahe stehende Personen“

●● ISA [DE] 560 „Nachträgliche Ereignisse“ISA [DE] 560 „Nachträgliche Ereignisse“

●● ISA [DE] 580 „Schriftliche Erklärungen“ISA [DE] 580 „Schriftliche Erklärungen“

●● ISA [DE] 600 „Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen (einschließlich derISA [DE] 600 „Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen (einschließlich der
Tätigkeit von Teilbereichsprüfern)“Tätigkeit von Teilbereichsprüfern)“

●● ISA [DE] 610 (Revised 2013) „Nutzung der Tätigkeit interner Revisoren“ISA [DE] 610 (Revised 2013) „Nutzung der Tätigkeit interner Revisoren“

●● ISA [DE] 620 „Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des Abschlussprüfers“ISA [DE] 620 „Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des Abschlussprüfers“

●● ISA [DE] 710 „Vergleichsinformationen – Vergleichsangaben und Vergleichsabschlüsse“ISA [DE] 710 „Vergleichsinformationen – Vergleichsangaben und Vergleichsabschlüsse“

●● ISA [DE] 720 (Revised) „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mitISA [DE] 720 (Revised) „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit
sonstigen Informationen“sonstigen Informationen“

Für die Prüfung des Abschlusses relevante IDW PSFür die Prüfung des Abschlusses relevante IDW PS

●● IDW Prüfungsstandard: Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die AbschlussprüfungIDW Prüfungsstandard: Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung
((IDW PS 201)IDW PS 201)

●● IDW Prüfungsstandard: Zur Durchführung von Gemeinschaftsprüfungen (Joint Audit)IDW Prüfungsstandard: Zur Durchführung von Gemeinschaftsprüfungen (Joint Audit)
((IDW PS 208)IDW PS 208)



●● IDW Prüfungsstandard: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im RahmenIDW Prüfungsstandard: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen
der Abschlussprüfung (der Abschlussprüfung (IDW PS 270 n.F.)IDW PS 270 n.F.)

●● IDW Prüfungsstandard: Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach IDW Prüfungsstandard: Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach § 317 Abs. 4 HGB§ 317 Abs. 4 HGB
((IDW PS 340)IDW PS 340)

●● IDW Prüfungsstandard: Auswirkungen des Deutschen Corporate Governance Kodex auf dieIDW Prüfungsstandard: Auswirkungen des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die
Abschlussprüfung (Abschlussprüfung (IDW PS 345)IDW PS 345)

●● IDW Prüfungsstandard: Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines BestätigungsvermerksIDW Prüfungsstandard: Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks
((IDW PS 400 n.F.)IDW PS 400 n.F.)

●● IDW Prüfungsstandard: Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte imIDW Prüfungsstandard: Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im
Bestätigungsvermerk (Bestätigungsvermerk (IDW PS 401)IDW PS 401)

●● IDW Prüfungsstandard: Modi�zierungen des Prüfungsurteils im BestätigungsvermerkIDW Prüfungsstandard: Modi�zierungen des Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk
((IDW PS 405)IDW PS 405)

●● IDW Prüfungsstandard: Hinweise im Bestätigungsvermerk (IDW Prüfungsstandard: Hinweise im Bestätigungsvermerk (IDW PS 406)IDW PS 406)

●● IDW Prüfungsstandard: Prüfung der für Zwecke der O�enlegung erstellten elektronischenIDW Prüfungsstandard: Prüfung der für Zwecke der O�enlegung erstellten elektronischen
Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (§ 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (10.2021))IDW PS 410 (10.2021))

●● IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PSIDW PS
450 n.F.)450 n.F.)

●● IDW Prüfungsstandard: Grundsätze für die Kommunikation mit den für die ÜberwachungIDW Prüfungsstandard: Grundsätze für die Kommunikation mit den für die Überwachung
Verantwortlichen (Verantwortlichen (IDW PS 470 n.F.)IDW PS 470 n.F.)

●● IDW Prüfungsstandard: Mitteilung von Mängeln im internen Kontrollsystem an die für dieIDW Prüfungsstandard: Mitteilung von Mängeln im internen Kontrollsystem an die für die
Überwachung Verantwortlichen und das Management (Überwachung Verantwortlichen und das Management (IDW PS 475)IDW PS 475)

Für die Prüfung des Lageberichts relevanter IDW PSFür die Prüfung des Lageberichts relevanter IDW PS

●● IDW Prüfungsstandard: Prüfung des Lageberichts im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW Prüfungsstandard: Prüfung des Lageberichts im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PSIDW PS
350 n.F.)350 n.F.)

Anforderungen an WirtschaftsprüferpraxisAnforderungen an Wirtschaftsprüferpraxis

●● IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in derIDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüferpraxis (Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1)IDW QS 1)

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

Anlage D.2Anlage D.2
(Vgl. Tz. (Vgl. Tz. D.2.1)D.2.1)

Überblick über die aus der Übersetzung der vom IAASBÜberblick über die aus der Übersetzung der vom IAASB
herausgegebenen ISA resultierenden Abweichungen zu denherausgegebenen ISA resultierenden Abweichungen zu den



nach den nach den IDW PSIDW PS verwendeten Begri�en in der verwendeten Begri�en in der
Berichterstattung des AbschlussprüfersBerichterstattung des Abschlussprüfers

In der folgenden Tabelle werden die aus der Übersetzung der vom IAASB herausgegebenenIn der folgenden Tabelle werden die aus der Übersetzung der vom IAASB herausgegebenen
ISA resultierenden Abweichungen zu den nach den ISA resultierenden Abweichungen zu den nach den IDW PSIDW PS verwendeten Begri�en in der verwendeten Begri�en in der
Berichterstattung des Abschlussprüfers dargestellt:Berichterstattung des Abschlussprüfers dargestellt:

Übersetzung der ISAÜbersetzung der ISA Berichterstattung des AbschlussprüfersBerichterstattung des Abschlussprüfers

Fortführung der GeschäftstätigkeitFortführung der Geschäftstätigkeit Fortführung der UnternehmenstätigkeitFortführung der Unternehmenstätigkeit

NutzerNutzer AdressatenAdressaten

Rechnungslegungsgrundsätze zurRechnungslegungsgrundsätze zur
NormentsprechungNormentsprechung

Rechnungslegungsgrundsätze zurRechnungslegungsgrundsätze zur
OrdnungsmäßigkeitOrdnungsmäßigkeit

IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen  ISA [DE]ISA [DE] 
IDW VerlautbarungenIDW Verlautbarungen

Anlage D.3Anlage D.3
(Vgl. Tz. (Vgl. Tz. D.2.2)D.2.2)

Überblick über die vom IAASB herausgegebenen ISA, die nebenÜberblick über die vom IAASB herausgegebenen ISA, die neben
ISQC 1 nicht Bestandteil der vom IDW festgestellten deutschenISQC 1 nicht Bestandteil der vom IDW festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sindGrundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sind

In dieser Anlage sind die vom IAASB herausgegebenen ISA genannt, die neben ISQC 1In dieser Anlage sind die vom IAASB herausgegebenen ISA genannt, die neben ISQC 1
„Qualitätssicherung für Praxen, die Abschlussprüfungen und prüferische Durchsichten von„Qualitätssicherung für Praxen, die Abschlussprüfungen und prüferische Durchsichten von
Abschlüssen sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandtenAbschlüssen sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandten
Dienstleistungen durchführen“ nicht Bestandteil der vom IDW festgestellten GoA sind, weilDienstleistungen durchführen“ nicht Bestandteil der vom IDW festgestellten GoA sind, weil
hierfür gesonderte hierfür gesonderte IDW PSIDW PS und  und IDW QS 1IDW QS 1 existieren bzw. existiert. existieren bzw. existiert.

●● ISA 220 „Qualitätssicherung bei einer Abschlussprüfung“ISA 220 „Qualitätssicherung bei einer Abschlussprüfung“

●● ISA 260 (Revised) „Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen“ISA 260 (Revised) „Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen“

●● ISA 265 „Mitteilung von Mängeln im Internen Kontrollsystem an die für die ÜberwachungISA 265 „Mitteilung von Mängeln im Internen Kontrollsystem an die für die Überwachung
Verantwortlichen und das Management“Verantwortlichen und das Management“

●● ISA 570 (Revised) „Fortführung der Geschäftstätigkeit“ISA 570 (Revised) „Fortführung der Geschäftstätigkeit“

●● ISA 700 (Revised) "Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Vermerks zumISA 700 (Revised) "Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Vermerks zum
Abschluss“Abschluss“

●● ISA 701 „Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im Vermerk desISA 701 „Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im Vermerk des
unabhängigen Abschlussprüfers“unabhängigen Abschlussprüfers“

●● ISA 705 (Revised) „Modi�zierungen des Prüfungsurteils im Vermerk des unabhängigenISA 705 (Revised) „Modi�zierungen des Prüfungsurteils im Vermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers“Abschlussprüfers“



●● ISA 706 (Revised) „Absätze im Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers zurISA 706 (Revised) „Absätze im Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers zur
Hervorhebung eines Sachverhalts und zu sonstigen Sachverhalten“Hervorhebung eines Sachverhalts und zu sonstigen Sachverhalten“

●● ISA 800 (Revised) „Besondere Würdigungen bei der Prüfung eines Abschlusses, der inISA 800 (Revised) „Besondere Würdigungen bei der Prüfung eines Abschlusses, der in
Übereinstimmung mit einem Regelwerk für einen speziellen Zweck aufgestellt ist“Übereinstimmung mit einem Regelwerk für einen speziellen Zweck aufgestellt ist“

●● ISA 805 (Revised) „Besondere Würdigungen bei der Prüfung einer einzelnenISA 805 (Revised) „Besondere Würdigungen bei der Prüfung einer einzelnen
Finanzaufstellung und bestimmter Bestandteile, Konten oder Posten einerFinanzaufstellung und bestimmter Bestandteile, Konten oder Posten einer
Finanzaufstellung“Finanzaufstellung“

●● ISA 810 (Revised) „Auftrag zur Erteilung eines Vermerks zu einem verdichteten Abschluss“ISA 810 (Revised) „Auftrag zur Erteilung eines Vermerks zu einem verdichteten Abschluss“

11 ISA ISA [DE][DE] 320 „Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung“ und  320 „Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung“ und ISA ISA [DE][DE] 450 „Beurteilung 450 „Beurteilung
der während der Abschlussprüfung identi�zierten falschen Darstellungen“.der während der Abschlussprüfung identi�zierten falschen Darstellungen“.

22 Siehe bspw. [Siehe bspw. [ IDW Prüfungsstandard: Grundsätze für die Kommunikation mit den für die Überwachung VerantwortlichenIDW Prüfungsstandard: Grundsätze für die Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen
((IDW PS 470 n.F.)IDW PS 470 n.F.)  bzw.]  bzw.] ISA 260 (Revised) „Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen“ und ISA 260 (Revised) „Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen“ und ISA [DE]ISA [DE]
240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“, 240 „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen“, Tz. 44.Tz. 44.

33 In den ISA [DE] wird nur der Begri� “Niederlegung” verwendet.In den ISA [DE] wird nur der Begri� “Niederlegung” verwendet.

44 ISA ISA [DE][DE] 230 „Prüfungsdokumentation“,  230 „Prüfungsdokumentation“, Tz. 8(c).Tz. 8(c).

55 ISA ISA [DE][DE] 210 „Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge“,  210 „Vereinbarung der Auftragsbedingungen für Prüfungsaufträge“, Tz. 6(a).Tz. 6(a).

66 [[ IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Abschlüssen, die nach Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck aufgestelltIDW Prüfungsstandard: Prüfung von Abschlüssen, die nach Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck aufgestellt
wurden (wurden (IDW PS 480)IDW PS 480) , Tz. , Tz. 15, bzw.] 15, bzw.] ISA 800 (Revised) „Besondere Überlegungen bei Prüfungen von Abschlüssen, dieISA 800 (Revised) „Besondere Überlegungen bei Prüfungen von Abschlüssen, die
aufgestellt sind in Übereinstimmung mit einem Regelwerk für einen speziellen Zweck“, Tz. aufgestellt sind in Übereinstimmung mit einem Regelwerk für einen speziellen Zweck“, Tz. 8.8.

77 ISA ISA [DE][DE] 210, Tz.  210, Tz. 6(b).6(b).

88 Siehe Tz. Siehe Tz. A59.A59.

99 ISQC 1 „Qualitätssicherung für Praxen, die Abschlussprüfungen und prüferische Durchsichten von Abschlüssen sowieISQC 1 „Qualitätssicherung für Praxen, die Abschlussprüfungen und prüferische Durchsichten von Abschlüssen sowie
andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen“.andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen“.

1010 ISA 220 „Qualitätssicherung bei einer Abschlussprüfung“, Tz. ISA 220 „Qualitätssicherung bei einer Abschlussprüfung“, Tz. 2.2.

1111 ISQC 1, ISQC 1, Tz. 20-25.Tz. 20-25.

1212 [[ IDW QS 1IDW QS 1 , Tz. 116, bzw.] , Tz. 116, bzw.] ISA 220, Tz. ISA 220, Tz. 9-9-12.12.

1313 ISA ISA [DE][DE] 500 „Prüfungsnachweise“, Tz.  500 „Prüfungsnachweise“, Tz. 7-7-9.9.

1414 ISA [DE] 240, Tz. 14, ISA [DE] 240, Tz. 14, ISA [DE] 500, Tz. 11, und ISA [DE] 500, Tz. 11, und ISA [DE] 505 „Externe Bestätigungen“, ISA [DE] 505 „Externe Bestätigungen“, Tz. 10-Tz. 10-11 und 11 und 16.16.

1515 [[ IDW QS 1IDW QS 1 , , Tz. 140 und Tz. 140 und 147, bzw.] 147, bzw.] ISA 220, ISA 220, Tz. 18.Tz. 18.

1616 ISA [DE] 230, Tz. 8.ISA [DE] 230, Tz. 8.

1717 ISA [DE] 315 (Revised) „Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus demISA [DE] 315 (Revised) „Identi�zierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem
Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“, Verständnis von der Einheit und ihrem Umfeld“, Tz. 9.Tz. 9.

1818 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“, ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“, Tz. 7-Tz. 7-17.17.

1919 ISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenderISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängender
Abschlussangaben“, Abschlussangaben“, Tz. 16.Tz. 16.

2020 ISA ISA [DE][DE] 330, Tz. 7(b). 330, Tz. 7(b).

2121 ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“.ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“.

2222 ISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und der damit zusammenhängendenISA [DE] 540 (Revised) „Prüfung geschätzter Werte in der Rechnungslegung und der damit zusammenhängenden
Abschlussangaben“, und [Abschlussangaben“, und [ IDW PS 400 n.F.IDW PS 400 n.F. , , Tz. 15, bzw.] Tz. 15, bzw.] ISA 700 (Revised) „Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung einesISA 700 (Revised) „Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines
Vermerks zum Abschluss“, Vermerks zum Abschluss“, Tz. 12.Tz. 12.

2323 ISA [DE] 315 (Revised), Tz. 5-ISA [DE] 315 (Revised), Tz. 5-10.10.

2424 ISA [DE]330, ISA [DE]330, ISA [DE] 500, ISA [DE] 500, ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“ und ISA [DE] 520 „Analytische Prüfungshandlungen“ und ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“.ISA [DE] 530 „Stichprobenprüfungen“.

2525 ISA [DE] 550 „Nahe stehende Personen“.ISA [DE] 550 „Nahe stehende Personen“.

2626 ISA [DE] 250 „Berücksichtigung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einer Abschlussprüfung“.ISA [DE] 250 „Berücksichtigung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einer Abschlussprüfung“.

2727 [[ IDW Prüfungsstandard: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW Prüfungsstandard: Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PSIDW PS
270 n.F.)270 n.F.)  bzw.]  bzw.] ISA 570 (Revised) „Fortführung der Geschäftstätigkeit“.ISA 570 (Revised) „Fortführung der Geschäftstätigkeit“.

2828 ISA [DE] 610 (Revised 2013) „Nutzung der Tätigkeit interner Revisoren“, ISA [DE] 610 (Revised 2013) „Nutzung der Tätigkeit interner Revisoren“, Tz. 2.Tz. 2.



2929 [[ IDW Prüfungsstandard: Modi�zierungen des Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk IDW Prüfungsstandard: Modi�zierungen des Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk (IDW PS 405), Tz. 17(IDW PS 405), Tz. 17 , bzw.] , bzw.] ISA 705ISA 705
„Modi�zierungen des Prüfungsurteils im Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers“, „Modi�zierungen des Prüfungsurteils im Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers“, Tz. 13.Tz. 13.

3030 [[ IDW Prüfungsstandard: Mitteilung von Mängeln im internen Kontrollsystem an die für die Überwachung Verantwortlichen undIDW Prüfungsstandard: Mitteilung von Mängeln im internen Kontrollsystem an die für die Überwachung Verantwortlichen und
das Management das Management (IDW PS 475), Tz. 13(IDW PS 475), Tz. 13 , bzw.] , bzw.] ISA 265 „Mitteilung über Mängel im internen Kontrollsystem an die für dieISA 265 „Mitteilung über Mängel im internen Kontrollsystem an die für die
Überwachung Verantwortlichen und das Management“, Überwachung Verantwortlichen und das Management“, Tz. 9.Tz. 9.

3131 ISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – Besondere Überlegungen zu ausgewählten Sachverhalten“, ISA [DE] 501 „Prüfungsnachweise – Besondere Überlegungen zu ausgewählten Sachverhalten“, Tz. 13.Tz. 13.

3232 ISA [DE] 230, Tz. 12.ISA [DE] 230, Tz. 12.
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